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1. Alte und neue Gefahren

Der Auftrieb, den Rechtsextremismus und Ausländerfeindschaft in der BRD
erfahren, läßt mehr und mehr Bürger die Frage stellen, ob uns ein neues 1933
droht. Die aus Besorgnis geäußerte Annahrne, daß Geschichte wiederholbar
sei, wird vor altern gefolgert aus den vielfältigen Zeugnissen für die Aus-›
breitung von rassistischen, nationalistischen und großmachtchauvinistischen
Denk- und Verhaltensweisen. Aus,länderfeindl,i,che Pogrome wie in Hoyers-
werda, Hünxe, Rostock, Mannheim, Mölln, Solingen und in zahlreichen
anderen Orten der Bundesrepublik, die vordergründig inszenierte Asylde-
batte, die massenhaft gegen Andersdenkende praktizierten Berufsverbote
sowie die iiberhaupt zunehmenden Gewalttaten jedweder Art scheinen je-
nen Recht zu geben, die die Schaffung eines Vierten Reiches befürchten.

Antworten hierauf sind nicht leicht zu finden, und wir sollten uns vor
oberflächlichen Bemerkungen über die Unterschiedlichkeit der historischen
Situationen Anfang der 30er Jahre und heute hüten. Eine noch ausstehende
seriöse Analyse darf nicht durch voreilig geäußerte Thesen ersetzt werden,
wie sie etwa Hermann Langer aufstellt. Die Feststellung, ein Comeback des
Faschismus Hitlerscher Prägung sei nicht mehr möglich, begründet er wie
folgt: ››l\/lachteliten, die einst den ›Ftihrer< engagierten, um dann z. T. selbst
über den Tisch gezogen zu werden, sind wenig interessiert. Die Industrie z.B.
-- mit ihrer weltrnarktorientierten Sicht und dern Bedarf an dem kreativen
individualistischen Typ des Produzenten -~ sieht andere Alternativen.«*

Ähnlich wie Hermann Langer argumentiert Norbert Madloch. Er zählt
zu den gewaltigen Veränderungen, die sich in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts im Vergleich zur ersten Hälfte vollzogen haben, einen »ande-
ren Typ von Kapitalismus<<. So heißt es bei ihrn: »Es gibt heute eine grund-›
sätzlich andere Interessenlage und Orientierung der politisch und wirtschaft«
lich Herrschenden in den kapitalistischen Industrieländern. ,Nicht mehr
nationale Autarkie, sondern Welunarktorientierung dominiert. Ohne diese
Weltmarktorientierung bricht die auf Export angewiesene deutsche Wirt-
schaft zusammen. ln der Bundesrepublik Deutschland ist daher die

l Hermann Langer: Flächenbrand von rechts. Zum Rechtsextremismus im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern. Rostock 1993. S. 44. '-
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Wirtschaft weitgehend international und nicht mehr nationalistisch ausge-
richtet.<<2

Wir bezweifeln die Richtigkeit solcher Feststellungen und der aus ihnen
gezogenen Folgerungen. Nicht erwähnt werden z. B. der Kampf der inter-
national agierenden Monopole um die Märkte und die damit wachsende Ag-
gressivität nach außen, das Bestreben der politisch und ökonomisch Herr-
schenden, durch Demokratieabbau und innerpolitische Reaktion die inneren
Voraussetzungen für aggressive außenpolitische Handlungen zu schaffen,
also alles Erscheinungen, die einen geschichtlichen Vergleich mit den letz-
ten Jahren der Weimarer Republik nicht als absurd erscheinen lassen. Be-
denken gegen derartige geschichtliche Analogien erhebt Norbert Madloch,
indem er schreibt: Sie »blockieren das Weiterdenken, bleiben zu sehr den
Prozessen der Vergangenheit verhaftet und berücksichtigen zu wenig die
gewaltigen Veränderungen, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts vollzogen haben<<. Jedoch fügt er sogleich hinzu: »Das alles bedeutet
nicht eine Leugnung der Gefahr, daß auch in Zukunft rechtsextreme und
autoritäre Diktaturen möglich sind. Diese Gefahren sind nicht geringer, aber
anders als in den 20er und 30er Jahren. Die Quellen dafür liegen meines
Erachtens rnehr in den Folgen der weltweiten Krise der modernen Zivil-
gesellschaft; in den nicht bewâltigten globalen, vor allern ökologischen Pro-
blemen; im ungerechten System der Weltwirtschaft, wo die Industrieländer
weitgehend auf Kosten der Dritten Welt leben. Daraus ergeben sich neue
Varianten von Gefahren, beispielsweise von rechtsextrern-autoritären Öko-
Diktaturen, von fundamentalistischen New Age-Diktaturen, von nationali-
stisch-rassistischen Diktaturen verschiedenen Typs mit Wurzeln, die weit
ins 19. Jahrhundert zuriickreichen.<-<3

Wie die Zukunft in dieser Beziehung auch aussehen mag -- in der Gegen-
wart erleben Rechtsextremismus und Aus1änderh.etze in der BRD einen star-
ken Auftrieb. Es tröstet nicht, daß derartige Erscheinungen auch in anderen
Ländern existieren. Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich rede von
der rneinigen, bekundete vor Jahrzehnten Bertolt Brecht. Gerade die

2 Norbert Madloch: Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern. In: Droht uns ein
neues '33? Analysen zum heutigen Rechtsextremismus. Berlin 1993. S. 9f.

3 Ebenda.
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Verbrechen der Nazis, gerade Auschwitz und der rnillionenfache Mord an
Juden und Andersdenkenden, verpflichten uns Deutsche in besonderer
Weise zu Frieden und Demokratie, zu Humanismus, Toleranz und Völker-
verständigung, zu einem Verhalten, das sich strikt gegen jedwede Erschei-
nungen von Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung von Fremden
richtet.

Deutschland ist trotz der Bemühungen vieler Demokraten noch kein aus-
länderfreundliches Land. Im In- und vor allem im Ausland wächst die Be-
sorgnis über das Ausmaß der Fremdenfeindlichkeit und die Gewalttaten
rechtsextremistischer Kräfte. Neuere Untersuchungen bestätigen die Er-
kenntnis, daß der Rechtsextremismus, der in der Regel ausländerfeindliche
Denk- und Verhaltensweisen einschließt - hieraus folgt nicht, daß auslän-
derablehnende Haltungen immer auf rechtsextremistisches Denken zurück-
zuführen sind -keine gesellschaftliche Randerscheinung darstellt, sondern
im Machtzentrurn der Gesellschaft wurzelt und mit Herrschaftsverhältnissen
zu tun hatf* In diesem Kontext sind auch die sich bereits im deutschen Kai-
serreich herausgebildeten und seitdem kontinuierlich fortgeführten, wenn
auch modifizierten reaktionären Traditionen deutscher Auslânderpolitik zu
sehen?
 ¶xı1

4 Siehe: ln der Diskussion: Neofaschismus. Dokumentation des internationalen Kollo-
quiums »Hurnanismus in der Verantwortung -› Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Nationalismusa. Hrsg.: PDS/'Linke Liste im Bundestag. Bonn 1992.

5 Siehe hierzu: Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Migration in Geschich-
te und Gegenwart. Hrsg. von Klaus J. Bade. München 1992. - Knuth Dohse: Ausländische
Arbeiter und bürgerlicher Staat. Genese und Funktion von staatlicher Ausländerpolitik und
Ausländerrecht. Vorn Kaiserreich bis zur Bundesrepublik Deutschland. Königstein/Taunus
l98l . - Lothar Elsner: Forschungen in der DDR (1949-1990) über Probleme der internatio-
nalen Migration, der Ausländerbeschäftigung und Ausländerpolitik im 19. und 20. Jahrhun-
dert. ln: Schriftenreihe ››Migrationst`orschtınga. Rostock (1 99l)25. S. 90ff. -- Lothar Elsner/
Joachim Lehmann: Ausländische Arbeiter unter dern deutschen Imperialismus. 1900 bis 1985.
Berlin 1988. - European irnrnigration policy. A comparative study. Ed. by Tomas Harnrnar.
Cambridge 1985. - Ernst Gehmacher/Daniel Kabel/Ursula Mehrländer: Ausländerpolitik irn
Konflikt. Arbeitskräfte oder Einwanderer? Konzepte der Aufnahme- und Entsendeländer.
Bonn 1978. - Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880-
1980. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Arbeitskräfte. Berlin, Bonn 1986. - Johann Woydt:
Ausländische Arbeitskräfte in Deutschland. Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik. Heil-
brorın 1987. »
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Ein Bestandteil der Geschichte der deutschen Ausländerpolitik ist die der
DDR. Wir sehen ein wichtiges wissenschaftliches und zugleich politisches
Anliegen darin, zu untersuchen und darzustellen, wie es sich in der DDR
mit der Haltung der Bevölkerung gegenüber Ausländern tatsächlich verhielt.
Gab es auch hier, wie seit langem in der alten BRD, Erscheinungen von
Rechtsextremismus und Ausländerfeindschaft? Und wenn ja, wie sind sie
zu erklären? Ist die krasse Feststellung Wolfgang Thierses zu belegen, der
Sozialismus in der DDR habe »so etwas Ähnliches entwickelt wie eine ei-
gene Form der Apartheid<<? Ist der verallgemeinernden Auffassung Thierses
zuzustimmen, es habe in der DDR immer Ausländerfeindschaft gegeben,
wenn auch in sehr unterschiedlicher Intensität? Wörtlich Thierse: »Angst
vor dem Fremden, Unsicherheit gegenüber dem Unvertrauten, kleinliche
oder tiberhebliche Ablehnung des Andersartigen gehörten und gehören zum
Typus des DDR-Bürgers.<<*“*

Entsprechend der entscheidenden Verantwortung der Politiker für Denk~
und Verhaltensweisen des Volkes ist schließlich zu fragen, ob die herrschen»
den Kreise der DDR dem von ihnen erhobenen Anspruch gerecht wurden,
eine Politik betreiben zu wollen, die Frieden und Völkerverständigung an-
strebe, dern Antifaschismus und Internationalisrnus verpflichtet sei und die
der Verbreitung von Rassismus, Ausländerhaß und Antisemitismus den ent-
schiedenen Kampf ansage? Hierin eingebettet ist die Frage zu beantworten:
Wurde in der DDR eine demokratische Auslânderpolitik betrieben?

Die folgenden Darlegungen wollen beitragen, Antworten auf diese und
andere Fragen zu finden. Bestehende Forschungsdefizite erlaubten es uns
jedoch nicht, auf jene äußeren Faktoren einzugehen, die die ausländerpoli-
tischen Entscheidungen in der DDR beeinflußt haben. Zu denken ist hier vor
allem an Orientierungen des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe zur
Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration und an vielfälti-
ge Auswirkungen des Kalten Krieges. Ebenso können andere Fragen, z. B.
nach der Kontinuität oder Diskontinuität ausländerfeindlicher Erscheinun-
gen in der DDR, derzeit nicht befriedigend beantwortet werden, weil uns
dafür notwendige Quellen noch nicht zur Verfügung stehen. Das betrifft u. a.

6 Wolfgang Thierse: Deutsch-deutsehe Gewalt. ln: Bahntan Nirurnand (Hrsg.): Angst vor
den Deutschen. Terror gegen Ausländer nnd der Zerfall des Rechtsstaates. Reinbek b. Ham-
burg 1992. S. 70, 68.
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die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, des Ministeriums des In-
nern, des Staatssekretariats fiir Arbeit und Löhne sowie der Staatlichen Plan-
kommission. Aus Platzgründen kann nicht näher eingegangen werden auf
die Lage der Ausländer in der DDR, über die aber in jüngster Zeit in der
Literatur ausführlich berichtet wirdf

Einblick in wichtige Quellen staatlicher und gewerkschaftlicher Prove-
nienz vermittelten bereits vor der ››Wende<< dankenswerterweise verständ-
nisvolle Mitarbeiter des Bundesvorstandes des FDGB, des Rates des Bezir-
kes Rostock sowie einzelner Betriebe. Von besonderer Bedeutung war die
Auswertung von Materialien im Zentralen Parteiarchiv der SED.

7 Siehe vor allem; Auslânderfeiadlichkeit io der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen,
Umfang und Auswirkungen von Aasländerfešodlichkeit im Gebiet der ehemaligen DDR und
an den Möglichkeiten ihrer Überwindung. Eine Untersuchung der ISG im Auftrag des Bun-
desministeriums fíir Arbeit und Sozialordnung (Projektleitung: Wilhelm Breuer). Köln,
31.12.1990. -~ Heidemarie Beyer; Entwicklung des Ausländerrechts in der DDR. lo: Zwischen
Natieaalstaat und rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in
der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred I-lessler. Berlin 1993. S. Zllff. - Edith
Broszinsky-Schwabe: Die DDR-Bürger im Umgang rnit ››Frernderz« - Versuch einer Bilanz
der Voraussetzungen für ein Leben in einer multikulturellen Welt. In: BRD-DDR: Alte und
neue Rassistneo im Zuge der deutsch-deutschen Einigung. Hrsg.: Sanern Kleff u.a. Frankfurt
am Main 1990. S. l8ff. -~ Eva-Maria Elsner: Zar Rechtsstellung der ausländischen Arbeits-
kräfte io der DDR. ln: Zeitschrift fiir Ausländerrecht und Auslånderpolitik (ZAR). Baden«
Baden (l990)4. S. l57ff. -~ Dies.: Zur Situation ausländischer Arbeitskräfte in der DDR. ln:
Schriftenreihe »F-`remdarbeiterpolitik des lmperialisrnus<<. Rostock (l986)l'7. S. 90ff. -« Eva-
Maria Elsner/Lothar Elsner: Ausländer und Ausländeroolitik in der DDR. Berlin 1992. - Dies.:
Auslärıderpolitik und Auslâoderfeindlichkeit in der DDR. ln: Zwischen Nationalstaat und
rnaltikultnreller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hassler. .Berlin 1993. S. l85ff. -Johanna Kehler: Die frem-
de Frau. Eine kulturwisserıschaftliehe Studie. Berlin 1991. -~ Rainer Kosewähr: Die Rechts-
stellung von Ausländern nach staatlichem und Völkerrecht in der DDR. ln: J. Frowešn/T. Stein
(Hrsg.): Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem und Völkerrecht. Berlin 1987.
S. 286ff. -~ Ders.: Studie zur Rechtsstellung von Ausländern in der DDR. Diss.B. Berlin 1988.
- Marianne Krüger-Potratz: Anderssein gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in der
DDR. Münster, New York 'l 991. -› Helga Marburger (Hrsg.): Und wir haben unseren Bei-
trag zur Volkswirtschaft geleistet. Eine aktuelle Bestandsaufnahme der Situation der Vertrags»
arbeiteehzner der ehemaligen DDR vor und nach der Wende. Frankfurt am Main 1993. -
Schwarz-Weiße Zeiten. Ausländerinnen in Ostdeutschland vor und nach der Wende. Erfah-
rungen der Vertragsarbeiter aus Mosambik. Interviews -- Berichte - Analysen. Bremen 1993.
- Andrzej Stach/Saleh Hussein: Ausländer in der DDR. Ein Rückblick. Berlin 0.1.
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Wesentliche Informationen, etwa über die ausländerpolitischen Vorstel-›
lungen des Runden Tisches in Berlin 1990, verdanken wir der Möglichkeit,
Bibliothek und Archiv des Berliner Missionsvverkes benutzen zu können.

Die vorliegende kurze Darstellung gibt einen Überblick iiber Umfang und
Struktur der ausländischen Wohnbevölkerung in der DDR, schildert dann
Grundzüge der Ausländerpolitik dieses Staates, um abschließend auf die
eingangs gestellte Frage nach der Ausländerfeindschaft zuıiickzukoinınen.
Auf die am Schluß zum größten Teil erstmals veröffentlichten Dokumente
wird in der Darstellung verwiesen.

2. Umfang und Struktur der ausländischen Wohnbevölkerung

Seit den 50er Jahren stieg die Zahl der in der DDR ständig oder zeitweise
wohnenden Ausländer an, bis sie dann 1989/1990 mit 191.000 ihren Höchst-
stand erreichte. Zahlenmäßiger Umfang und Struktur der ausländischen
Wohnbevölkerung wurden durch die Wandcrungs» und Ausländerpolitik des
Staates maßgeblich beeinflußt.

Hierbei ist zu beachten, daß die herrschenden Kreise der DDR niernals
eine Einwanderung, d. h. eine Niederlassung, ein Seßhaftwerden einer grö-
ßeren Zahl von Ausländern, akzeptierten, obwohl sie die umfangreiche Aus-
wanderung von DDR-Bürgern ständig beklagten und zu verhindern suchten.

Seit ihrer Gründung wies die DDR eine rückläufige Einwohnerzahl auf.
Einer schwankenden Geburtenentwicklung und der geringfügigen Zuwan-
derung stand die Auswanderung von 3,9 Millionen Menschen in den vier
Jahrzehnten zwischen 1949 und 1989 gegenüber. Führten ganz unterschied-
liche Gründe zur Auswanderung - die Autoren gingen an anderer Stelle hier»
auf ein“ --, so beeinflußte diese die Altersstruktur der Bevölkerung und des
Arbeitskrâftepotentials negativ, weil sich unter den Auswandernden eine
Überzahl von Angehörigen der ökonomisch aktiven Generationen befand.
Trotz Durchsicht zahlreicher Akten im Zentralen Parteiarchiv, etwa der Pro«
tokolle der Sitzungen des Politbüros und des Sekretariats des ZK der SED

8 Siehe Eva~Maria Elsner/Lothar Elsner: Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR.
Berlin 'l992. S. 'l7ff.
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sowie von Materialien des Büros Dr. Mittag, waren keine Anhaltspunkte
dafür zu finden, daß es jemals auf höchster Ebene eine gründliche Diskus-
sion iiber eine Kompensation der umfangreichen Auswanderung durch ziel-
strebige Förderung der Einwanderung gegeben hat. Beratungen in leitenden
Gremien der SED und der Regierung bezogen sich, soweit es dieses Thema
betraf, auf die Verhinderung der Auswanderung von DDR-Bürgern bzw. auf
einen zeitweiligen Aufenthalt von Ausländern zum Zwecke der Qualifi-
zierung und der produktiven Arbeit.

Ã Möglicherweise gehörte auch die Einwanderungsfrage zu jenen zahlrei-
chen heranreifenden Problemen, auf die die Führung der SED in zunehmen-
dem Maße keinen Lösungsvorschlag vorlegte bzw. über die sie öffentlich
keine freimütige Diskussion zuließ. Vermutlich spielten zeitweise auch die
im Rat fiir Gegenseitige Wirtschaftshilfe abgestimmte Orientierung auf die
allmähliche Überwindung der Unterschiede irn ökonomischen Entwick-
lungsniveau der Mitgliedsländer und die Förderung dieses Prozesses durch
wissenschaftlich-technische Hilfe, eingeschlossen die Qualifizierung von
Werktätigen in Bruderländern, eine Rolle. Die jahrelange Verzögerung des
seitens der DDR-Behörden schon 1961 geplanten Einsatzes ausländischer
Arbeitskräfte in der DDR scheint das zu bestätigen. Als in der DDR qualifi-
zierte Arbeitskräfte in ihren Heirnatländern wegen der sich dort entwickeln-
den Arbeitslosigkeit keine Beschäftigungsrnöglichkeiten mehr fanden und
als der Aufenthalt z. B. polnischer und vietnarnesischer Staatsbürger in der
DDR mehrfach verlängert wurde, hat das die Führung von SED und Staat
auch nicht zu einer Anderung ihrer bisherigen Position bewogen. Das hing
nicht nur rnit dern wie auch immer verstandcnen und zu beurteilenden Si-
cherheitsbediirfnis der herrschenden Kreise zusammen, sondern rnit ihrer
Gesamtpolitik, die die zeitweilig vorhandene internationale Isolierung der
DDR durch Selbstisolierung förderte.

Die ausländische Wohnbevölkerung der DDR war hinsichtlich ihrer
Rechtsposition charakterisiert durch Gemeinsamkeiten sowie auch durch
z. T. nicht unerhebliche Unterschiede. Diese darzustellen erfordert, zunächst
auf die einzelnen Kategorien von Ausländern einzugehen. Ausgcklarnrnert
werden dabei die Angehörigen der Sowjetarmee und deren Farrıilien, die sich
seit 1945 und später im Zusammenhang mit Festlegungen des Warschauer
Paktes im Lande aufhielten. Es handelt sich hier urn einen Spezialfall der
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grenzüberschreitenden Migration, ursprünglich Folge der faschistischen
Aggression und Kriegführung.

Seit den 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre kamen zunächst pnlitische
Emigranten verschiedener Länder als Asylsuchende ins Land sowie junge
Ausländer, die ein Studium aufnahmen bzw. eine berufliche Aus- oder Wei-
terbildung erhielten. Zeitweilig fanden auch Kinder, Opfer von Kriegen, in
der DDR eine neue Heimat. Mitte der 60er Jahre begann dann der schon
einige Jahre zuvor vorbereitete und erwünschte Einsatz ausländischer Ar»
beitskräfte, bei dem zumeist produktive Tätigkeit und berufliche Qualifi~
zierung miteinander verbunden wurden. Die Zahl dieser Arbeitskräfte wuchs
vor allem in den 80er Jahren stark an, sb daß diese Kategorie die Mehrheit
der ausländischen Wohnbevölkerung bildete. Seit der ››Wende<< vom Herbst
1989 und der Grenzöffnnng kamen weitere, wenn auch zahlenmäßig nicht
umfangreiche Gruppen von Ausländern hinzu, so 2.000 bis 3.000 sowjeti-
sche Juden, die auf Grund eines Ministerratsbesehlusses vorn 1.7.1990 auf-
genommen wurden. Zu erwähnen sind aus dieser Zeit auch «- insgesamt
wenige --- neue Asylbewerber und sogenannte Kontingentflüchtlinge rnit
befristeter Aufenthaltsdauer.

Tabelle 1: Gliederung der ausländischen Wohnbevälkerang nach Art der
Erwerbstätigkeit und naeh dem Geschlecht, 31.12.1989

Besehäftig.
SWPPÜ
qq* ff, ' ıııııı μ.ı...μ...ı ********************iiffrffti****^* 

106.095 55,5 82.430
10.225 5,3 7.983
28.898 15,1 20.638
45.972 24,1 23.153

Berufstätige
Stedenten
Lehrlinge
Snnstige

um ' |.μ..ı.ı 

insgesamt männlich
abs. in % abs. in %

weiblich
abs. in %

61,4
5,9

15,4
17,3

191.190 100,0 134.204 100,0

Quelle: Frauenrepert '90. lin Auftrag der Beauftragten des Minísterrates für dıe
Gleichstellung von Frauen und Männern, Dr. Marina Beyer, hrsg. v. Gunnar Winkler
Berlin 1990, S.36.

23.665 41,5
2.242 3,9
azeo 14,5

22.8119 40,0

56.986 100,0
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Am 31 _ 12.1989 befanden sich, wie erwähnt, 191.190 Ausländer in der DDR,
nicht eingerechnet Touristen und Geschäftsreisende sowie Angehörige der
Sowjetarınee und Diplomaten. Der Ausländeranteil an der Bevölkerung be-
trug 1,1 Prozent. Das war nicht viel, bedenkt inan, daß zum gleichen Zeit-
punkt die BRD eine Ausländerquote von 7,7 Prozent besaß. Unter den so-
zialistischen Ländern nahm die DDR hinsichtlich des Anteils der Ausländer
an der Wohnbevölkerung allerdings einen führenden Platz ein.

Wie Tabelle 1 näher ausweist, gab es unter den Ausländern 106.000 Be-
rufstätige; rund 10.000 Waren Studenten, etwa 30.000 Lehrlinge.

1989 kamen die Ausländer aus 39 Staaten. Davon stammten 80 Prozent
aus fiinf Ländern: Vietnam (60.000), Polen (52.000), Mocambique (15.000),
Sowjetunion (15.000) und Ungarn (13000).

Hinsichtlich der regionalen Verteilung der ausländischen Wohnbevël-»
kerung gab es ein Süd-N0rd-Getälle. Weit mehr als die Hälfte der Auslän-
der lebte in fünf Bezirken der DDR, so in Karl-Marx-Stadt (27582), Dres-
den (25.297), Berlin-Ost (20.667), Leipzig (19801.) und Erfurt (13.274).

Tabelle 2: Altersstruktur der Ausländer in der DDR, 31.12.1989

Alter von bis Anzahl Männer Frauen
unter Jahren

unter 18 11.539 6.1 17 5.422
18420
20~30
30-40
40-45
45 - 60/65
60/65 und älter

2.716
80.982
61.182
14.984
16.080
3.707

1.604
55.284
46.567
11.394
11.756

1.482

1.112
25.698
14.615
3.590
4.324
2.225
 

191.190 134.204 56.986

Quelle: Statistisches Bundesamt nach Angaben des DDR~Ministeriums des Innern.
Entnomrnen aus: Ausländerfeindlichkeit in der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen,
Umfang und Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit irn Gebiet der ehemaligen
DDR und zu den Mäglichkeiten ihrer Überwindung. Eine Untersuchung der ISG im
Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung. Köln, 31.12.1990, S.5.
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Diese Konzentration in den südlichen lndustriegebieten war bedingt durch
den Einsatz der ausländischen Arbeitskräfte.

lrn Vergleich mit der DDR~«Bevölkerung wies die ausländische Wohn-
bevölkerung eine günstigere Altersstruktur auf. Wie Tabelle 2 bestätigt,
befand sich die Mehrzahl der Zngewanderten im produktivsten Alter. 76 Pro-
zent der Männer und 70 Prozent der Frauen waren zwischen 20 und 40 Jah~
ren alt. Das Geschlechterverhältnis Männer zu Frauen betrug 70 zu 30.

iBeziiglich ihrer Rechtssituation sind folgende Gruppen von Ausländern
zu unterscheiden:

a) Asylberechtigte

Seit 1949, dem Jahr der Gründung der DDR, erhielten im Ausland politisch
Verfolgte entsprechend der Verfassung Asyl. Einerseits war der Begriff des
politischen Asyls weit gefaßt, weiter als 2.. B. in der allerdings von der DDR«
Regierung nicht ratifizierten Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. An«
dererseits wurde das Asylrecht eingeschränkt durch die geltende Kann-Be-
stimmung. Die Gewährung von Asyl hing von politischen Entscheidungen
der Partei- und Staatsführung ab. Dern Ausländergesetz von 1979 zufolge
war eine Entscheidung des Ministerrats erforderlich.

Eine Wende trat rnit Herbst 1989 ein. Die AG ››Ausländerfragen<< beim
Zentralen Runden Tisch in Berlin verlangte in ihren »Leitlinien für die Aus-
länderpolitik in der DDR« vom 12.2.1990, das Asylrecht nicht nur ¬verfas~›
sungsrnäßig zu garantieren, sondern auch an der Genfer Fltichtlingskon~
vention von 1951 orientierte Rechtsnormen zu schaffen. Die sich formal
noch auf das Ausländergesetz von 1979 berufende Asylverordnung vom
14.719909 glich jedoch die asylrechtlichen Bestimmungen jenen in der BRD
existierenden an. Diese Vorgehensweise brachte den Fortschritt, daß Aus-
länder bei Ablehnung ihres Asylantrags Gerichte anrufen konnten. Unbe-
friedigend war aber die bis heute von den herrschenden Kräften genutzte
Möglichkeit, gestützt auf einen breiten Errnessensspielraurn für die Staats-
hehörden, den ohnehin engen Begriff des politischen Asyls immer weiter
einzuengen.

9 GBl. der DDR 1/1990. S. 868.
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Der Hinweis auf die Begrenztheit des Asylrechts in der DDR mindert nicht
die Bedeutung des tatsächlich politischen Flüchtlingen gewährten Asyls.
Leider wird hierüber in der in der Alt-BRD erschienenen Fachliteratur nichts
gesagt“. Es kann aber nicht bestritten werden, daß in der DDR Tausende
Ausländer Schutz fanden vor der Verfolgung durch Militärdiktaturen und
faschistischeın Terror und daß sie gastfreundlich aufgenornmen wurden. Die
Bevölkerung und die Behörden der DDR unterstützten zahlreiche Opfer der
barbarischen Kriegführung in Korea und Vietnam. Solidarität erlebten auch
jene Algerier, die 1958/59, z. T. wegen aktiver Teilnahme an der Befrei-
ungsbewegung ihres Landes, aus Frankreich ausgewiesen worden waren.
Zahlreichen Vertretern nationaler und kolonialer Befreiurıgsbewegungen,
die westeuropäische Länder verlassen mußten, gewährte die DDR
Aufenthalt.

Die Gewährung von Asyl schloß die Erlaubnis zu unbefristetern Aufent-
halt ein. Von nur vorübergehend sich in der DDR aufhaltenden Politemi-
granten abgesehen, erhielten die Asylsuchenden ferner genauso selbstver-
ständlich wie die DDR-Bürger ihren Kenntnissen und Fähigkeiten
entsprechende Arbeitsplätze sowie die Möglichkeit der Umschulung und
Weiterbildung. Das bildete die Voraussetzung für ihre Schritt für Schritt
erfolgende Integration in das gesellschaftliche Leben insgesamt.

Die Mehrzahl der in der DDR Asylsuchenden waren Griechen, Spanier
und Chilenen. In gebotener Kürze seien folgende Angaben über sie gemacht:

Seit 1949, mehrheitlich seit 1950, kamen politische Ernigranten aus Grie~›
chenland.“ Es handelte sich zunächst zumeist um Kinder und Jugendliche,
deren Eltern Opfer von Bürgerkrieg und politischer Verfolgung waren. 1961
befanden sich 980 Erwachsene sowie 337 griechische Kinder und Jugend-
liche im Lande. Der Vervollkonirnnung ihrer Allgemeinbildung und der
Berufsausbildung wurde große Aufmerksamkeit geschenkt.

Insgesamt gab es ein sehr gutes Verhältnis zwischen Griechen und DDR-
Bürgern, was die Integration der Griechen in die Gesellschaft erleichterte.
~¶à 

10 Siehe z.B. Mariannne Kräger~Potratz: Anderssein gab es nicht. Ausländer und Min-
derheiten in der DDR- Münster, New York 1991.

ll Die folgenden Angaben wurden entnommen aus: Stiftung Archiv der Parteien und
Massenorganisationen der DDR beirn Bundesarchiv. Zentrales Parteiarchiv der SED (im
folgenden: SAPMO-.BArch. ZPA). IV 2/20/252 a; J IV 2/3/2289.
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Die meisten Emigranten verließen die DDR seit Mitte der 70er Jahre, als die
KP und das Komitee »Freies Griechenland« auf die Rückkehr in die Hei-
rnat und den Kampf für die Wiederherstellung der griechischen Staatsbür-
gerschaft orientierten.

Unter Hunderten von Antifaschisten, die die französische Regierung irn
Jahre 1950 auswies, befanden sich zahlreiche politische Ernigranten aus
Spanien, die zumeist nach Beendigung des spanischen Bürgerkrieges 1939
ihr Heimatland verlassen mußten.“ Wieviele von ihnen Aufnahrne in der
DDR fanden, konnte noch nicht exakt ermittelt werden. 1952 gab es in Dres-
den in zwei von der Volkssolidarität verwalteten .Heimen 88 Spanier, dar-
unter 35 Kinder und Jugendliche.

Die Integration der Spanier in die Gesellschaft war nicht so weit fortge~
schritten wie bei den Griechen. Es wirkte sich hier aus, daß man beiderseits
von vornherein von einem nur vorübergehenden Aufenthalt ausging, orien-
tierte doch die KP Spaniens, der 37 der 88 Spanier in Dresden angehörten,
darauf, so schnell wie möglich in die Heimat zuriickzukehren, sofern es die
politischen Verhältnisse erlaubten. Aus diesem Grunde wurde auch die An»
nahme einer Staatsbürgerschaft der DDR nicht für zweckmäßig gehalten.
Größere Reibungspunkte ergaben sich aus der Asylgewährung für Spanier
aber nicht.

Die zahlenmäßig größte Gruppe der Asylsuchenden stellten die Chilenen
dar, die 1973, nach dem Sturz Allendes und der Errichtung der Militärdik-
tatur in Chile, ihr Heimatland verlassen rrıußtenfif' Bis Mitte 1974 reisten 945
Chilenen ein, darunter 338 Kinder. Insgesamt dürften rund 2.000 Chilenen
politisches Asyl in der DDR gefunden haben.

Die soziale Struktur bei dieser Gruppe von Asylsuchenden war anders
als bei den Griechen und Spaniern. Es handelte sich hauptsächlich um An-
gehörige der Intelligenz, um ehemalige Funktionäre des Staats~ und Partei-
apparates, um Angestellte und Studenten. Das Sekretariat des ZK der SED
sah einem Beschluß vom 11.7.1979 zufolge die zu lösende Aufgabe darin,
»eine differenzierte Eingliederung der chilenischen Politemigranten in den
Arbeits- und Lebensprozeß der DDR in Übereinstimmung mit den

12 Ebenda. IV 2/20/271 u. 272.
13 Ebenda. J IV 2/3/2180.
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beruflichen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Neigungen der Betreffenden
durchzufiihrena. Die materielle und finanzielle Unterstützung war großzü-
gig. Sie schloß außer Krediten und Wohnungen die berufliche Weiterbildung,
das Studium an Hoch- und Fachschulen, die Förderung der wissenschaft-
lichen Arbeit und anderes mehr ein.

Zwischen den Emigranten aus Chile und den DDR-Bürgern entwickel-
ten sich freundschaftliche Beziehungen. Die Grundlage hierfür bildete fest
verwurzeltes antifaschistisches und der internationalen Solidarität verpflich-
tetes Gedankengut. Ein Chilenen ablehrıendes Verhalten auf deutscher Sei-
te war gewiß die Ausnahme.

Sachlich falsch ist den uns vorliegenden Quellen zufolge die pauschale
Feststellung von Bernd Siegler: ››Chilenen, die nach dem Pinochet-Putsch
von der DDR aufgenommen wurden, konnten ihres Lebens nicht froh wer-
den.<<“* Ebenso unsachlich ist die Behauptung von Freya Klier, die Chilenen,
anfangs mit großer Wärme empfangen, hätten nach Abebben der Begrü-
ßungswelle bald »deutsche Mentalität pur« erlebt: »Die anfängliche Begei-
sterung wich zunehmender Gleichgiíltigkeit, die Chilenen lernten Rassismus
ebenso kennen wie Heuchelei und Desinteresse gegeniiber ihrer fremden
Kultur...<<*5. Man merkt die Absicht solcher Erklärungen und ist, zu recht,
verstirnmt!

1989 hielten sich noch 334 Chilenen in der DDR auf. Die meisten von
ihnen dürften mit Deutschen verheiratet und seßhaft gewesen sein.

b) Ausländer rnit ständigem Wohnsitz

1989 gab es 43.000 Personen unterschiedlicher Nationalität, die einen stän-
digen Wohnsitz in der DDR hatten, die hier seßhaft geworden waren. Sie
machten 22 Prozent aller zugewanderten Ausländer aus. Es handelte sich um
schon erwähnte Asylberechtigte sowie in der Mehrzahl mit einer oder ei-
nem Deutschen Verheiratete. Viele von ihnen stammten aus anderen

14 Bernd Siegler: Auferstanden aus Ruinen... Rechtsextremismus in der DDR. Berlin
1991. S. 69.

15 Freya Klier: Ausländer rein! Die DDR-Deutschen und die Fremden. ln: Zwischen
Nationalstaat und multikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in
der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hessler. Berlin 1993. S. 236.
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sozialistischen Ländern. Dieser Teil der ausländischen Wohnbevölkenıng
konnte als integriert gelten. Das Recht zu unbeschränktem Aufenthalt, ihre
oftmals hohe fachliche Qualifikation und gute Deutschkenntnisse ermöglich-
ten nicht nur die Wahrnehmung des Rechts auf Arbeit, sondern führten viel-
fach auch zu einer Beschäftigung im Angestelltenverhältnis. Nicht wenige
von ihnen waren im Hochschulwesen tätig.

Ihre Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung ließen viele Auslän-
der auch nach langem Inlandsaufenthalt nicht auf den Gedanken kommen,
die Staatsbürgerschaft der DDR zu beantragen. Das hing weniger mit Rei-
semöglichkeiten zusammen als mit der angedeuteten Rechtssituation. Hin-
zu kam, daß die nach mehreren Jahren erforderliche Paßverlängernng durch
die Behörden des Heimatsstaates für in der DDR Verheiratete unkompliziert
war. Die für Ausländer nicht mögliche Teilnahme an Wahlen - auf das 1989/
1990 existierende kommunale Wahlrecht für Ausländer wird noch einzuge-
hen sein - wurde angesichts des bestehenden Wahlsystems oft nicht als gro-
ßes Manko empfunden. Es gab also für viele in der DDR seßhaft geworde-
ne Ausländer keinen triftigen Grund, ihre bisherige Staatsbürgerschaft
aufzugeben. Diese Haltung änderte sich erst in jüngster Zeit, als angesichts
der fiir viele qnalvollen gesellschaftlichen Veränderungen in Osteuropa die
Hoffnung entstand, durch die Übernahme der Staatsbürgerschaft der BRD
leichter die eigene bzw. der Familie Existenz sichern zu können.

c) Studenten

Beginnend im Jahre 1951 mit 1 1 Nigerianern, kamen in zunehmendem Maße
junge Ausländer zum Studium in die DDR. lfi Sie stammten überwiegend aus
jungen Nationalstaaten, die sich von der Kolonialherrschaft befreit hatten,
sowie aus sozialistischen Ländern. Ihrer Ausbildung in der DDR lagen z. T.

16 Siehe: Ausländerpolitik in der DDR. Analysen und Studien aus erster Hand. VIA-
Magazin. Bonn (l990)4~l. S. 4lff. -~ Erhard Hexelschneider: Daheim in der Fremde. Über
Ausländer und ihre Deutschaasbildung in der Deutschen Demokratischen Republik. ln:
Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache. Wiesbaden
(1 989)4. S. 349t`f. - Ders.: 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik. 40 Jahre Deutsch als
Fremdsprache in der DDR. ln: Deutsch als Fremdsprache. Leipzig (1989)-4. S. l93ff. - Ewa
P. Müller: Ausländische Studierende in der DDR. ln: Osteuropa und die dritte Welt. ln:
OstEuropaForarn (1989)75. S. 101 ff.
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bilaterale Verträge zugrunde. So schlossen z. B. Mitte der 60er Jahre die
Regierungen der DDR und der Demokratischen Republik Vietnam mehrere
Abkommen über das Studium an Hoch- und Fachschulen ab. Es gab auch
spezielle Vereinbarungen, die sich auf Teilstudien, postgraduale Studien und
die Aspirantur zur Erlangung des Doktorgrades bezogen. Weitere Studen-
ten kamen auf Einladung der DDR, ihrer gesellschaftlichen Organisationen
oder auf Initiative internationaler Vereinigungen oder Verbände.

. In den meisten Fällen, sofern nicht Gegenseitigkeit vereinbart war, finan-
zierten Staat und Bürger der DDR iiber den Solidaritätsfonds Aufenthalt und
Studium der Ausländer. Das entsprach dem verbreiteten Geist der antiim-
perialistischen Solidarität. Erst in den letzten Jahren der Existenz der DDR
wurde dazu übergegangen, einen Teil der Studienplätze und der Aspiran~›
turen an Bürger nichtsozialistischer Staaten zu verkaufen, um auch auf die-
se Weise die ungünstige Devisenlage des Staates aufzubessern. An der Karl-
Marx-Universität Leipzig studierten z. B. 1989/90 rund 10 Prozent der
ausländischen Studenten auf kommerzieller Basis. Die DDR-Bevölkerung
trug also auch zu dieser Zeit immer noch den größten Teil der Kosten für
das Ausländerstudium. Man sollte eine solche Tatsache nicht in Vergessen-
heit geraten lassen, wenn es um die Bewertung von DDR-Geschichte geht.

Die Zahl erfolgreich qualifizierter ausländischer Studenten konnte sich
wahrlich sehen lassen: Bis 1988 schlossen rund 42.000 Ausländer ihr Stu-
dium ab, davon etwa die Hälfte seit 1970. 1989 wurden rund 10.000 Stu-
denten registriert, das waren 5,3 Prozent der ausländischen Wohnbevöl-
kerung.

Das Ausländerstudium wäre undenkbar ohne die bildungsmäßige und
sprachliche Vorbereitung. An der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Leipzig
entstand bereits 1951 eine spezielle Abteilung für das Ausländerstudium, die
die ersten Ausländer auf das Hochschulstudium vorbereitete. Seit 1956 be-
fand sich das Zentrum der sprachlichen Vorbereitung ausländischer Burger
auf ein Universitäts- oder Hochschulstudium an dem damals gegründeten
Institut für Ausländerstudium an der Karl-Marx-Universität Leipzig, das
1961 in Herder-Institut, Vorstudienanstalt für ausländische Studierende in
der DDR und Stätte zur Förderung deutscher Sprachkenntnisse im Ausland,
umbenannt wurde. Über 22.500 ausländische Studenten aus 132 Ländern
absolvierten bis 1989 dieses Institut. Andere wissenschaftliche Einrichtungen



20
 " 3 m  

förderten den studienbegleitenden Deutschunterricht für Ausländer, der vor»
wiegend fachsprachlich orientiert war. Erwähnt werden muß auch die Tätig~›
keit von DDR»-Experten an nationalen, studienvorbereitenden Einrichtungen
des Auslands in Havanna und Managua, in Ulan-Bator und Addis Abeba,
in Hanoi, Vientane und Phnom Penh, in Aden, Damaskus und Pjöngjang.

Vereinigungen auf nationaler Basis, die die ausländischen Studenten in
der DDR bildeten, halfen ihnen, ihre nationalen Sprachen und Kultur zu
pflegen sowie spezifische Probleme zu lösen. An den Hochschulen beste-
hende Internationale Studentenkomitees (ISK), von den Ländergruppen der
Studenten gewählte Gremien, wirkten als Interessenvertreter der .Ausländer
aktiv mit an der Gestaltung des Studiums und des gesellschaftlichen Lebens.

d) Lehrlinge und Praktikanten

Von nicht geringer Bedeutung für die Herkunftsländer war die Ausbildung
von Lehrlingen in der DDR, deren Zahl im Jahre 1989 auf fast 29.000 an«
gewachsen war. Hinzu kamen Praktikanten, zumeist Facharbeiter, Ingenieu~
re und Techniker, die ihre beruflichen Kenntnisse erweitern wollten. Ande-
re Formen der postgradualen Weiterbildung, die Berufsausbildung von
Asylberechtigten bzw. deren Kindern u. a. m. müßten in diesem Zusammen-
hang erwähnt werden.

Die Aus« bzw. Weiterbildung junger Menschen aus ehemaligen Kolo-
nialländern, aus anderen ökonomisch unterentwickelten sowie aus soziali-
stischen Staaten vollzog sich zumeist auf der Grundlage bilateraler Abkorn-
men. Andere vertragliche Vereinbarungen kamen hinzu. So waren z. B. 1986
auf der Basis zwischenstaatlicher Abkommen über wirtschaftliche und wis~
senschaftlich-technische Zusammenarbeit, von Solidaritätsvereinbarungeu
zwischen gesellschaftlichen Organisationen sowie kommerziellen Verträgen
Bürger aus 35 Staaten zu einer beruflichen Aus-› und Weiterbildung in der
DDR1? Es handelte sich um Werktätige aus Vietnam, Laos, Kampuchea, aus
Korea und weiteren sozialistischen Staaten, aus Syrien und der Vereinigten
Arabischen Republik. Unter ihnen waren auch Mitglieder des ANC und der
çıııııııııııııııııııııııııııııııııı 

17 Siehe Dirk Jasper: Ausländerbeschäftigung in der DDR. ln: Marianne Krüger-Potratz:
Anderssein gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in der DDR. Münster, New York 1991.
S. 165.
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SWAPO sowie weiterer Organisationen der nationalen Befreiungsbewe-
gung. Die Gesamtzahl der ausgebildeten ausländischen Lehrlinge und Prak-
tikanten konnte von uns noch nicht ermittelt werden.

Die berufliche Aus- und Weiterbildung von Ausländern begann in den
50er Jahren, bald nach der Gründung der DDR. Erste Erfahrungen konnten
seitens der zuständigen,Institutionen gesammelt werden durch die 1953 be-
ginnende Solidaritätsaktion zugunsten koreanischer Waisenkinderf“ Durch
diese Aktion, in deren Verlauf die koranischen Kinder und Jugendlichen
nach der Absolvierung der allgemeinbildenden Schule eine zwei- bis drei-
jährige Berufsausbildung durchliefen -- in einem differenzierten System er-
folgte diese berufliche Qualifizierung in 46 Berufen in 21 Städten - erhielt
die Volksrepublik Korea bis 1961 etwa 500 gut ausgebildete Facharbeiter
und Ingenieure, die in ihrer Heimat in verantwortlichen Tätigkeiten einge-
setzt werden konnten.

Ein weiteres Beispiel solídarischer Unterstützung für andere Länder mit-
tels Qualifizierung von Werktätigen stellt die Vietnam-Aktion der 60er Jahre
dar. *"` Zwischen 1. 966 und 1970 wurden im Rahmen dieser Aktion über 2.000
Vietnamesen zu Facharbeitem, Brigadieren und Meistern ausgebildet bzw.
erfuhren als Ingenieure und Techniker eine Weiterbildung. Bis 1972 erhöh-
te sich die Zahl der Qualifizierten auf rund 2.500.

Die den vietnamesischen Werktätigen beim Einleben in die Verhältnis-
se der DDR gegebene Unterstützung erwies sich als Teil jener Solidarität,
die viele DDR-Bürger in Wort und Tat gegenüber dem von der USA-Ag~»
gression heirngesuchten vietnamesischen Volk zum Ausdruck brachten. Ab-
lehnende Haltungen gegeniiber den Vietnamesen bildeten damals die
Ausnahme. 9

Überwiegend freundschaftlich wurden auch später weitere junge Viet-
namesen aufgenommen, die zur Berufsausbildung in die DDR kamen. Zwi-
schen 1973 und 1981 waren das insgesamt 9.400 Personen, von denen bis
Mitte 1981 etwa 7.600 ihre Facharbeiterausbildung abschlossen. Von ihnen
wurden etwa 2.000 auf der Grundlage des Regierungsabkornrnens DDR-
Vietnam vom 11.4.1980 von Betrieben der DDR eingestellt. Auch später

18 Näheres ia: SAPMO-BArch. ZPA IV 2/905/119. Bl. 11 ff.
19 Ebenda. IV A 2/6.12/111. I
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befanden sich unter den vietnamesischen Arbeitskräften, die in der DDR
tätig waren, nicht wenige, die eine Berufsausbildung in der DDR abgeschlos-
sen hatten.

e) Ausländische Arbeitskräfte

Die größte Gruppe der ausländischen Wohnbevölkerung bildeten seit den
60er Jahren jene Arbeitskräfte, die auf der Basis bilateraler Regierungs-
abkornrnen, zwischen einzelnen Ministerien getroffener Vereinbarungen
sowie auf Grund von Außenhandelsverträgen zeitweilig in die DDR kamenfi“
Der Arbeitseinsatz wurde meist mit einer Qualifizierung verbunden und war
vorteilhaft für beide Abkomrnenspartner sowie für die Wanderarbeiter
selbst.

Regierungsabkornrnen wurden seitens der DDR geschlossen mit Polen
1966 (Pendlerabkornrnen) und 1971, rnit Ungarn 1967 und 1972, Algerien
1974, Kuba 1978, Mocarnbique 1.979, Vietnam 1980, mit der Mongolisehen
Volksrepublik 1982 und mit Angola 1985. Auf einzelne Berufskategorien
oder auf eine konkrete Zahl von Arbeitskräften bezogene Abkommen gab
es mit Polen 1963, Bulgarien 1973, China 1986, Nordkorea und mit weite-
ren Ländern. Mehrere Abkommen wurden nach Ablauf ihrer Geltungsdauer
verlängert.

Auch Facharbeiter und Spezialisten aus westeuopäiseherı Staaten waren
in der DDR tätig, hauptsächlich in Verbindung niit Projekten, die Firmen
dieser Länder ausfiihrten.

Die Mehrzahl der ausländischen Arbeitskräfte war aber auf der Grundla~
ge bilateraler Regierungsabkomrnen beschäftigt. 1989 waren es rund 90.000
von den insgesamt 106.000 tätigen Ausländern.

Sieht man von Asylberechtigten sowie den mit Deutschen verheirateten
Ausländern, die ebenso selbstverständlich einen Arbeitsplatz erhielten wie
die DDR-Bürger, ab, so läßt sich die Geschichte der Ausländerbeschäftigııng
in der DDR in drei Etappen einteilen:

 

20 Siehe hierzu: Eva~Maria Elsnerfbothar Elsner: Ausländer und Ausländerpolitik in der
DDR. Berlin 1992. S. 32ff.
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1- 1960/1961 bis Mitte der 60er Jahre,
2. Mitte der 60er Jahre bis 1989,
3. 1989/1990.

Die erste Etappe war gekennzeichnet durch Bemühungen der Führung der
SED und des Staates, der sich verschlechternden Arbeitskräftesituation,
nicht zuletzt den negativen Wirkungen der Auswanderungswelle von 1960/
1961 geschuldet, zu begegnen. Eine vom Politbüro des ZK der SED am
28.7.1961 behandelte Vorlage über einen angestrebten Einsatz von Arbeits-
kräften aus Bulgarien, Polen und Ungarn” wies einleitend darauf hin, daß
in allen Zweigen der Wirtschaft die Anzahl der Beschäftigten weiter zurück~
ging. Das Politbiiro orientierte deshalb darauf, für jeweils drei bis fünf Jah«
re 15.000 ßubeitskräfte aus Bulgarien, 10.000 aus Polen und 5.000 aus Un»
garn anzuwerben. Die Beschäftigung sollte mit einer Qualifizierung
verbunden werden. Das entsprach Erfahrungen, die 1960 beim Einsatz von
etwa 300 Bulgaren in fünf Großbetrieben des Schwerrnaschinenbaus gesam-
melt worden waren.

Nach den Grenzsicherungsniaßnahrrıen der Regierung der DDR vorn
13.8.1961 befaßte sich das Politbtiro erneut mit der Ausländerbeschäfti-
gung? Ein Beschluß vorn 9.10.1961 »Über den Einsatz von Arbeitskräften
aus dern Ausland« orientierte auf die Gewinnung von Werktätigen aus der
UdSSR und der VR Bulgarien und hob hervor, daß dies irn Rahrnen der
»Vereinbarungen mit den sozialistischen Ländern über die Hilfe und Unter-
stützung bei der Störfreimachung der Wirtschaft der DDR vor Anschlägen
der Bonner Ultras und zur ökonomischen Stärkung unserer Arbeiter- und
Bauernmacht« geschähe.

Wenige Monate später, am 6.2.1962, hob das Politbüro diesen Beschluß
wieder auf. Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte in nennenswerter
Zahl kam damals nicht zustande. Die genauen Gründe hierfür konnten nicht
ermittelt werden. Eine wesentliche Rolle dürften aber Festlegungen der XV.
Tagung des RGW vom Dezember 1961 gespielt haben, die im Interesse der
angestrebten Angleichung des ökonomischen Entwicklungsniveaus der RGW-
Länder die Bedeutung der wissenschaftlich-»technischen Zusammenarbeit

21 Siehe SAPMO-BArch. ZPA J lV 2/2/780. Bl. l5ff.
22 Ebenda. .l IV 2/2/794. Anlage 3 e 4. 1.
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der Mitgliedsstaaten, eingeschlossen die gegenseitige Hilfe bei der Quali~
fizieıung von Fachkräften, besonders hervorheben. Dieser Orientierung ent«
sprach das am 17.3.1963 zwischen der DDR und der VR Polen abgeschlos-
sene Regierungsabkomrnen über die Qualifizierung von 500 polnischen
Werktätigen im Braunkohlenbergbau der DDR.“ Eine zweijährige Ausbil~
dung, die in Form produktiver Tätigkeit für Lohn und in einer außerhalb der
Arbeitszeit durchgeführten theoretischen Unterweisung erfolgte, sollte pol-
nische Werktätige befähigen, in ihrem Heimatland Montage- und Repara-
turarbeiten an aus der DDR importierter Technik zur Gewinnung von Braun-
kohle auszuführen. ln der 1. Hälfte der 60er Jahre gab es gleichfalls
Verhandlungen über Einsatz und Qualifizierung von Ingenieuren und Fach-
arbeitern mit Bulgarien, die sich aber wegen Meinungsunterschieden über
längere Zeit hinzogen. Erste Sondierungen und Gespräche über die Gewin-
nung jugoslawischer Montagearbeiter gab es, soweit wir bisher ermitteln
konnten, spätestens 1965. Derartige Bemühungen scheiterten letztendlich an
der Devisenknappheit der DDR.“

In der 2. Etappe der Ausländerbeschäftigung, d. h. zwischen Mitte der
60er Jahre und 1989, begann und entwickelte sich der auf bilaterale Abkorn-
men gestützte planmäßige Einsatz ausländischer Arbeitskräfte in Schwer»
punktbereichen der Wirtschaft. Der zeitweilige, in der Regel zunächst auf 3
bis 5 Jahre begrenzte Aufenthalt ausländischer Werktätiger in der DDR war
zumeist mit der fachlichen Qualifizierung verbunden, wenn auch zunehmend
der Arbeitseinsatz im Vordergrund stand.

Im Verlauf der ersten zwei Jahrzehnte, bis Mitte der 80er Jahre, wuchs
die Zahl ausländischer Arbeitskräfte relativ langsarn, auf rund 30.000, an.
Sie stieg dann bis 1986/1987 auf 53.000, um sich 1988/1989 nahezu zu ver-
doppeln.

Arn Beginn dieser Etappe standen das jahrelang vorbereitete und am
17.3.1966 zwischen dem Staatlichen Amt für Arbeit und Löhne der DDR
und dem Kornitee für Arbeit und Löhne der VR Polen vereinbarte sogenann-
te Pendlerabkomınen, das die Grundsätze der Beschäftigung polnischer
Werktätiger aus Grenzgebieten der VR Polen in Betrieben der Grenzbezirke

23 Näheres hierzu: Ebenda. J IV 2/3/860.
24 Ebenda. IV A 2/2.021/748. Bl. 3ff.
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der DDR enthielt -- siehe Dokument 625 -~, sowie ein mit Ungarn am 26.5.1967
vereinbartes Abkommen über den Einsatz junger ungarischer Werktätiger
zum Erwerb praktischer Berufserfahrungen in Betrieben der DDR2“.

Was das rnit Polen geschlossene Pendlerabkommen betraf, hatte es die
polnische Seite zunächst abgelehnt, eine zentrale Regelung zu vereinbaren.
In einer internen Information der Abteilung Planung und Finanzen des ZK
der SED vom 24.3.1966 über den Abschluß des Pend.lerabkornrnens hieß es
hierzu: »Mit dem Hinweis auf politische Auswirkungen waren die polni-
schen Genossen vorerst nicht am Abschluß einer zentralen Regelung auf
Regierungsebene interessiert, da es in der Volksrepublik Polen noch zu viele
Diskussionen über den früheren ›Verkauf von Arbeitskräftem gibt. ln die»
sern Zusammenhang treten solche Diskussionen auf, warum müssen wir in
Deutschland arbeiten, kann uns der polnische Staat nicht Arbeit und Brot
gebenafii

Vor Abschluß des Pendlerabkomrneus rnit Polen gab es bereits, und zwar
auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen Räten der Grenzbezirke
und der Grenz-Wojewodschaften, einen Einsatz polnischer Arbeitskräfte, so
ab 1965 im Bezirk Dresden und ab 1966 im Bezirk Cottbus. Stieg die Zahl
der polnischen Pendler von 800 irn Jahre 1966 auf einige Tausend an, um
sich dann in den 80er Jahren auf etwa 3.000 bis 3.600 (1986) einzupendeln,
führte das am 25.5.1971 geschlossene und 1981 verlängerte Regierungs~
abkommen über die zeitweilige Beschäftigung polnischer Werktätiger in
Betrieben der DDR, das sogenannte Nichtpendlerabkomrnen, zu einer star-
ken Erhöhung der Zahl mlnischer Arbeitskräfte. Dirk Jasper nennt, gestützt
auf unterschiedliche Quellenangaben, für die 70er und 80er Jahre Zahlen
zwischen 20.000 und 31.000, gibt aber zu, daß exakte Berechnungen bisher
nicht vorliegen.“ 1989 ist die Rede von 6.000 polnischen Arbeitskräften, die
auf der Basis von Regierungsabkommen tätig waren (siehe Tabelle 3). Hier
 

25 Abkommen in: BV des FDGB. Abtlg. Organisation, Arbeitsmaterialien.
26 Abkommen in: Bibliothek der Berliner Mission. Bestand »Ausländerfragen (DDR-

Verträge u.a.)<<.
27 Siehe SAPMQ- BArch. ZPA IV A 2/2.021/748. Bl. 254ff.
28 Siehe Dirk Jasper: Ausländerbeschäftigung in der DDR. ln: Marianne Krüger~Potratz:

Anderssein gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in der DDR. Münster, New York 1991.
S. 1S6f. r
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sind nicht eingerechnet jene Polen, die selbständig, ohne staatliche Geneh-
migung einreisten und die nicht nur im Hotel- und Gaststättengewerbe und
im Bauwesen Arbeit fanden. Außerdem sind nicht erfaßt jene, die als Bau-
und Montagearbeiter polnischer Betriebe, die in der DDR bestimmte Pro-
jekte ausführten, arbeiteten. Letztere, auf der Grundlage abgeschlossener
Außenhandelsabkommen beschäftigt, wurden auch nicht Gegenstand des am
5.9.1988 geschlossenen Abkommens »über die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Beschäftigung polnischer Werktätiger in Betrieben der DDR«
(siehe Dokument 7), das generell für Pendler und Nichtpendler galt und
außerdem spezifische Festlegungen für beide Kategorien enthielt.

Nimmt man alle Gruppen beschäftigter polnischer Arbeitskräfte zusam-
men, kann festgestellt werden, daß die polnischen Werktätigen in den 70er
Jahren und noch Anfang der 80er Jahre, wie später dann die Vietnamesen,
den entscheidenden Teil des ausländischen Arbeitskräftepotentials in der
DDR bildeten.

Wie erwähnt, folgte dem 1966 mit Polen abgeschlossenen Pendlerab-
kommen wenig später das Abkommen mit Ungarn. Beide Seiten waren an
ihm interessiert: Ungarn, weil es auf Grund besonderer demographischer
Entwicklungen über mehr Facharbeiter verfügte, als es beschäftigen konn-
te, und die DDR wegen der Arbeitskräfteknappheit. Interessant ist, daß of-
fenbar wegen der traditionell reaktionären deutschen Ausländerpolitik der
Vergangenheit nicht nur Diskussionen in Polen auftraten, sondern auch in
Ungarn Überlegungen hierzu angestellt worden waren. Anders wäre nicht
zu verstehen, warum die »Grundsätze für den Einsatz junger ungarischer
Fachkräfte in sozialistischen Betrieben der Deutschen Demokratischen Re-
publika, die 1967 von der Regierung der DDR bestätigt, aber nicht veröf-
fentlicht wurden, formulierten: »Die ungarische Seite hat mit ihrem Vor»
schlag zugleich zum Ausdruck gebracht, daß es in Ungarn zu einer
Beschäftigung ungarischer Werktätiger in der Deutschen Demokratischen
Republik weder unter dem Aspekt der Vollbeschäftigung durch den ungari-
schen Staat noch unter dem Aspekt der früheren Ausbeutung ausländischer
Arbeitskräfte im imperialistischen Deutschland irgendwelche Vorbehalte
gibt<<_ Natürlich kam in diesem Zusammenhang der Erklärung der DDR-
Seite, wonach die Ungarn in der DDR volle Gleichberechtigung im Arbeits-
prozeß und im gesellschaftlichen Leben erhielten, große Bedeutung au.
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In den Jahren 1967 bis 1969 reisten insgesamt etwa 12.000 überwiegend
junge ungarische Arbeiter fiir jeweils 3 Jahre in die DDR ein. Mit dieser Zahl
rechneten die DDR-Behörden auch für die erste Hälfte der 70er Jahre. Spä-
ter verringerte sich die Zahl jährlicher Neueinreisen. Sie sank 1980 auf 800.

Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, näher auf den Verlauf
des Arbeitseinsatzes ungarischer Jugendlicher einzugehen, sei zusammen-
fassend gesagt, daß insgesamt positive Ergebnisse erreicht wurden, obwohl
im Verlaufe der Zeit eine ganze Reihe von Problemen auftrat. Diese hatten
ihre Ursachen in der kurzfristigen Vorbereitung des Einsatzes 1967, in feb-
lenden Erfahrungen beider Partner, die sich nicht zuletzt in mangelnder ln-
formiertheit der Ungarn, etwa in falschen Vorstellungen über die Arbeits-
bedingungen und den Lohn in der DDR, äußerten, sowie in einer nicht immer
richtigen Auswahl der seitens Ungarn delegierten Arbeitskräfte u. a. m. Die
beim Einsatz der polnischen und ungarischen Werktätigen seit 1965/1966/
1967 gewonnenen Erfahrungen wurden in den Folgejahren bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Einsatzes einer wachsenden Zahl ausländi-
scher Arbeiter aus verschiedenen Ländern genutzt.

Tabelle 3: Anzahl ausländischer Arbeitskräfte in der DDR auf der Basis von
Regierungsabkommen, nach Herkunftsländern

Herkunftsland Anzahl der Arbeitskräfte mit Stand vom
31.12.1989 31.12.1990*

Vietnam 59.000 21.000
Mocarnbiquc 15.100 2.800
Kuba 8.300 60
Angola 'l .300 200
Polen Nichtpendler 3.500 1.900

Pendler 2.500 2.000
China 900 40

90.600 28.000

* Angaben durch BMA, Außenstelle Berlin, geschätzt. Quelle: Ausländerdaten. l-lrsg.
vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. Januar 1991, S. 28.
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Während der zweieinhalb Jahrzehnte umfassenden 2. Etappe der Ausländer
beschäftigung bildeten die auf der Basis von Regierungsabkommen Einge
reisten die größte Gruppe ausländischer Arbeitskräfte. 1989 betrug ihre Zahl
wie Tabelle 3 näher ausweist, 90.600.

Die auf der Grundlage von Regierungsabkommerı beschäftigten Auslan-
der waren ihauptsächlich eingesetzt in der Schwerindustrie, im Maschinen
bau und in der Leichtindustrie (siehe Tabelle 4). Sie waren in 891 Betrıe
ben tätig. Obwohl die 106.000 insgesamt im Lohnverhältnis stehenden
Ausländer in der DDR nur etwa 1,25 Prozent der Gesamtbeschäftigten des
Landes ausmachten, waren ihre räumliche Konzentration und die Arbeits-
ergebnisse für einzelne Betriebe und Abteilungen erheblich.

Tabelle 4: Einsatz ausländischer Arbeitskräfte auf der Basis von
Regierungsabkernmen, 31.12.1989

Bereich des Gesamt Vietnam Kuba Mnearn~ Polen Angela
Ministeriums bique

Schwerindustrie 17.182 7.330
Maschinenbau 25.675 13.379
Leichtindıistrie 35.476 30.204
Verkehrswesen 3.1 1 7 2.31 7
Bauwesenfvtfoh-
aungswirtschaft 6.000 5.179
Land-, Forst» ıı. ›
Nahrungsgüter-
wirtschaft 2.158 560
Gesundheitswesen 20 20
Handel/Versorgung 1 10 -
Zentrag 96 64

2.214
4.080
1.621

204

88

110

5.255
5.216
2.513

541

770

816

32

1.932
2.319
1.060

34

51

611

451
681

78
21

83
nv

ıı

89.834 59.053 8.317 15.143 6.007 1.314

Quelle: Materialien des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Berlin 1990.
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Die 3. Etappe der Ausländerbeschäftigung in der DDR, die Zeit von Herbst
1989 bis zum Anschluß der DDR an die BRD, war durch wesentliche Ver-
änderungen gekennzeichnet. Der eingeleitete Prozeß des Übergangs zur
kapitalistischen Marktwirtschaft und die Orientierung der konservativen
Kräfte auf den schnellen Anschluß der DDR an die BRD waren mit Betriebs«
stillegungen und Massenarbeitslosigkeit verbunden. Die politischen und
sozialen Veränderungen wirkten sich sehr negativ auf die Situation der aus~
ländischen Arbeitskräfte aus. So kündigten zahlreiche Betriebe Ausländern
vorfristig, vor Ablauf der Arbeitsverträge. Das widersprach der Orientierung,
die die Modrow-Regierung sowie die Arbeitsgruppe ››Ausländerfragen<< des
Zentralen Runden Tisches in Berlin gegeben hatten und die auf die Ein-
haltung der in den Regierungsabkornınen getroffenen Festlegungen hinaus«
lief. Arn 21.3.1990 lagen schon für 6.424 ausländische Werktätige, das wa«
ren 8,6 Prozent der im Rahmen von Regierungsabkommen beschäftigten
Ausländer, durch Betriebe gestellte Anträge zur Auflosung der Arbeits-›
Verträge vor. Etwas mehr als zwei Monate später, am 28. Mai 1990, hatten,
einer Aufstellung des Ministeriums für Arbeit und Soziales zufolge, bereits
300 Betriebe, d.h. 31,3 Prozent aller Ausländer beschäftigenden Unterneh~
men, Anträge auf Entlassung oder Umsetzung gestellt. Hiervon betroffen
waren 28,7 Prozent der Vietnamesen, 19,3 Prozent der Mocarnbiquaner und
66,8 Prozent der Angolaner.

Besaßen die Regierungsabkornmen unter solchen Bedingungen eine
Schutzfunktion, wurde diese nach dern Sieg der konservativen Kräfte bei den
Volkskarnmerwahlen vorn 18.3.1990 bald ausgehöhlt. Auf Betreiben der
DDR»-Regienıng geschlossene bilaterale Abkommen zur Veränderung der
giiltigen Regierungsabkornmen mit Vietnam (13.5.1990), Mocarnbique
(28.5.1990) und Angola (161990) verkürzten die Laufzeit der bisherigen
Arbeitsverträge auf nunmehr 4 Jahre und plädierten fiir die sogenante Indi-
vidualisierung der Arbeitsverträge. Fortan mußten ausländische Arbeitskräf-
te entweder sofort oder spätestens nach Ablauf des Arbeitsvertrages in die
Heimat zurückreisen, oder sie konnten einen Antrag auf Beschäftigung auf
individueller Basis stellen, was eine Arbeitsstelle und einen polizeilich ge«
meldeten Wohnsitz zur Voraussetzung hatte.

Die von den Unternehmen praktizierte vertragswidrige Entlassung zahl-
reicher Ausländer und ihre Verdrängung aus den Wohnheirnen --~ entweder
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durch Kündigung der Wohnheirnplätze oder durch starke Mietsteigerungen
-- wurde sanktioniert durch die am 13.6.1990 vorn Ministerrat beschlossene
»Verordnung über die Veränderung von Arbeitsrechtsverhältrıissen mit aus-
ländischen Bürgern, die auf der Grundlage von Regierungsabkornrnen in der
DDR beschäftigt und qualifiziert werden<<. (Siehe Dokument 4.) § 1 zufol-
ge, und darin bestand wohl auch das Hauptanliegen der Verordnung über-
haupt, regelte »die Voraussetzungen für die vorzeitige Beendigung von
Arbeitsrechtsverhältnissen auf der Grundlage von Regierungsabkomrnen
zwischen Betrieben der DDR und ausländischen Bürgern sowie die sich
daraus für ausländische Bürger ergebenden Ansprüchee.

Nunmehr konnten Betriebe die Arbeitsrechtsverhältnisse »aus zwingen-
den Griinden« vorzeitig beenden, und zwar staatlicherseits sanktiorıiert.
Zwingende Gründe wurden gesehen, wenn
>› - im betriebswirtschaftlichen Interesse eine Erhöhung der

Rentabilität des Betriebes nur durch Reduzierung des
Produktionsprofils erreicht werden kann,
-~ die Umstellung des Produktíonsprofils eine Reduzierung
des Produktionspersonals erfordert,
-~ aus Griinden des Umweltschutzes der Betrieb bzw. Betriebsteile des
Betriebes die Produktion einstellen müssen«.

Damit gab es für die Unternehmen einen sehr weitgefaßten Spielraum für
Entlassungen von Ausländern. Zugeständnisse in Gestalt von Abfindungen,
von Zusagen auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis fiir die Laufzeit der Regie-
rungsabkornrnen bzw. einer Gewerbeerlaubnis u. a. rn. waren nach jahrelan-
ger Arbeit oft das einzige, was blieb. Die meisten Ausländer gaben dem
Druck nach und reisten irn zweiten Halbjahr 1990 aus. Am Ende des Jahres
1990 waren, wie Tabelle 3 ausweist, nur noch 28.000 der ehemaligen Ver-
tragsarbeitnehmer im Lande. Gegenwärtig versucht die Bundesregierung, die
Forderung demokratischer Kräfte nach dem Bleiberecht für diese Werktäti-
gen zurückzuweisen. Sie mußte auf Grund der Forderungen demokratischer
Kräfte zwar Zugeständnisse machen, nimmt aber Kurs auf weitere
Ausweisungen.



3. Zur Ausländerpolitik

Die Führung der SED und die Regierung der DDR haben die Chance, eine
demokratische Ausländerpolitik zu gestalten, nicht genutzt. Es gab einen
Widerspruch zwischen Buchstaben und Geist der Verfassung und dem von
den Ideen des Antifaschismus und Internationalisnıus bestimmten Denken
und Handeln vieler Bürger des Landes, die Rassismus und Ausländerfeind-
schaft ablehnten, einerseits und den sich entwickelnden nationalistischen
und das Menschenrecht nicht immer achtenden Positionen der sich schritt-
weise herausbildenden herrschenden Kaste andererseits.

Der Aufenthalt von Ausländern in der DDR hing weitestgehend von
Gunst und Ermessen der Staatsbehörden ab. Die Ausländeranordnung von
1956 (siehe Dokument 1) und das Ausländergesetz von 1979 (siehe Doku-
ment 2) befaßten sich hauptsächlich mit der Aufenthaltsregelung und gaben
den Ausländern hinsichtlich ihres Aufenthaltes in der DDR keine einklag-
baren Rechte. Heidemarie Beyer formulierte deshalb: »Das Ausländerrecht
krankte hier vor allem an fehlender Offenlegung von Tatbeständen und da-
her verweigerten Nachprüfungsrnechanismen für ergangene Behördenent-
scheidungen. Ob die Verwaltung ihr Ermessen in jedem Falle rechtmäßig
ausgeübt hatte, war einer Beurteilung insofern weitestgehend entzogen<<_29

Auch die zum Ausländergesetz. ergangene Anordnung von 1979 (siehe
Dokument 3) änderte nichts an dieser Lage. Sie befaßte sich lediglich mit
den Arten des Aufenthalts und den Genehmigungsverfahren. Hinsichtlich
der Aufenthaltszeiten wurde unterschieden zwischen Aufenthaltserlaubnis,
Aufenthaltsgenehmigung und Aufenthaltsberechtigung. Erstere ermöglich-
te einen zeitlich unbegrenzten Aufenthalt, während die Aufenthaltsgeneh-
migung bei länger befristetem Aufenthalt in Verbindung mit einer berufli-
chen Tätigkeit, einer Berufsausbildung oder einem Studium erteilt wurde.
Die Aufenthaltsberechtigung galt für einen kurzfristigen Aufenthalt. Touri-
sten erhielten ein Transitvisum.

Die Erteilung von Aufenthaltserlaubnis oder -genehmigung war nicht,
wie in der alten BRD, an eine spezielle Arbeitserlaubnis gebunden, da das
 

29 Heidemarie Beyer: Entwicklung des Ausländerrechts in der DDR. ln: Zwischen Natio-
nalstaat und rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in der
Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hessler. Berlin 1993. S. 2l4f.
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Recht auf Arbeit ausnahmslos für In- und Ausländer gewährleistet war. Das
entsprach der im Ausländergesetz von 1979 enthaltenen Bestimmung, wo-
nach die Ausländer die gleichen Rechte besaßen wie die DDR-Bürger, so-
weit diese nicht an die Staatsbürgerschaft der DDR gebunden waren. Sie
wurden verpflichtet, Verfassung und Gesetze des Gastlandes zu achten und
einzuhalten.

Nicht einklagbar war bis Juli 1990 das Asylrecht. Die Verfassung der
DDR von 1949, Artikel 10, hatte jenen Ausländern Asyl zugebilligt, die
»wegen ihres Kampfes für die in dieser Verfassung niedergelegten Grund-
sätze im Ausland verfolgt werdena. Laut Artikel 23 der Verfassung von 1968
konnte jenen Ausländern oder Staatenlosen Asyl gewährt werden, die »we-
gen politischer, wissenschaftlicher oder kultureller Tätigkeit zur Verteidi-
gung des Friedens, der Demokratie, der Interessen des werktätigerı Volkes
oder wegen ihrer Teilnahme am sozialen und nationalen Befreiungskampf
verfolgt werdena. Wie bereits erwähnt, wurde dieser weite Begriff des po~
litischen Asyls eingeengt durch die Praxis der Kann-Bestimmung, d.h. der
nicht anfechtbaren Entscheidung durch zentrale Behörden.

Eine besondere Rechtssituation gab es ftir jene ausländischen Arbeits-
kräfte, die auf der Grundlage von Regierungsabkomrnen zeitweilig in der
DDR tätig waren. Ihre Arbeits-› und Lebensbedingungen wurden weitgehend
durch diese Abkommen bzw. sie untersetzenden Richtlinien und Anordnun-
gen bestimmt. Das hatte Nachteile, etwa jenen, daß die Arbeitskräfte in der
Regel während ihres mehrjährigen Aufenthaltes an einen Betrieb gebunden
waren und sich nicht frei um einen anderen Arbeitsplatz bewerben durften.
Zu Recht stellte die Abteilung Organisation des Bundesvorstandes des
FDGB hierzu in einem Informationsbericht vom 22.9.1989 fest: »Es gilt in
der politischen Arbeit zu beachten, daß die ausländischen Werktätigen nur
bedingt frei sind, d. h. ein Arbeitsplatzwechsel nur mit Zustimmung der
Vertragspartner möglich ist. Wir benötigen deshalb bei allen staatlichen
Leitern, vom Brigadier, Meister und Betriebsleiter bis zu den Verantwortli-
chen in den Wohnheirnen, klare Positionen in den Köpfen. Die Arbeit ist
mit Herz und Verstand zu organisieren<<.f*°
 

30 Aktuelle Aufgaben in der Arbeit mit den ausländischen Werktätigen in der DDR irn
Ergebnis eines Erfahrnngsaustausehes der operativen Arbeitsgruppe im Staatssekretariat für



Einerseits gab es für ausländische Arbeitskräfte solche Ausnahmebe-
stimmungen, andererseits wurden auf vielen Gebieten Gleichberechtigung
und Nichtdiskrirninierung einheitlich gesichert. Dem diente u. a. die geschaf-
fene staatliche Leitungshierarchie. In ihr waren für die aufenthaltsrechtliche
Seite, fiir die Sicherung der Einhaltung der Gesetze durch die Ausländer
sowie für deren politische Überwachung die Dienststellen der Ministerien
des Innern, fiir Staatssicherheit und der Justiz auf den verschiedenen Ebe-
nen verantwortlich. Für die arbeits- und sozialrechtlichen Fragen gab es eine
abgestufte Verantwortung der Fachministerien und des Staatssekretariats für
Arbeit und Löhne.“

Gegenüber dem Ministerrat hatte der Staatssekretär für Arbeit und Löh-
ne - ab 1990 Minister für Arbeit und Soziales - die Durchführung der Regie-
rungsabkommen zu sichern. Er war zuständig ftir die Koordinierung der
Leitung des Einsatzes der ausländischen Werktätigen sowie fiir die Anlei-
tung und Kontrolle jener Fachministerien und Räte der Bezirke, in deren
Verantwortungsbereich ausländische Werktätige beschäftigt waren. Er be-
stätigte auch die Einsatzkonzeptionen, die die Ausländer beschäftigenden
Betriebe vor Beginn des Arbeitseinsatzes vorzulegen hatten. In ihnen wa-
ren exakt die Arbeits- und Lohnbedingungen, die Qualifizierung, die Unter-
bringung sowie die Möglichkeiten des Betriebes zur sozialen, kulturellen
und sportlichen Betreuung der Werktätigen auszuweisen. Kontroll-
beratungen, die vom Staatssekretariat für Arbeit und Löhne mit den zustän-
digen Fachministerien, den Räten der Bezirke und den ausländischen Ver-
tretungen abgestimmt wurden, bezogen sich auf die Realisierung dieser
Einsatzkonzeptionen.

Das hierarchisch aufgebaute Leitungssystern und der auch auf dem Ge-
biete der Ausländerbeschäftigung existierende strenge Zentralisrnus hatten
 

Arbeit und Löhne (verfaßt von Abteilung Organisation des BV des FDGB. 22.9.1989). ln:
BV des FDGB. Abtlg. Organisation, Arbeitsmaterialien.

31 Näheres bei: Eva-Maria Elsner: Zur Rechtsstellung der ausländischen Arbeitnehzner
in der DDR. Ia: Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR). Baden-Baden
(1990)4. S. tl 57tf. - Rahmenrichtlinie zur Durchftihrung von Regierungsabkornrnen zwischen
der Deutschen Demokratischen Republik und anderen Staaten über die zeitweilige Beschäf-
tigung ausländischer Werktätiger in Betrieben der DDR vorn l.Jali 1980 (erlassen vom Staats»
sekretär fiir Arbeit und Löhne). S. Sff.



ıııııııııır ___ııııııııı'*fiııııııııı'*gııııııı'† ııııı' _' ' __ ııı 1 ıııııııııııı t* __: _ıııııııır __ııııııııııíıııııııııı*"ıııı›ıııır ' __ _ 1 _ " _ ' _^ ' _ıııııııL7ııııııııı' ıııııııııfx .t _ _7_ ıı±_ ııı '

negative wie positive Wirkungen. Negativ wirkte sich aus, daß den letztlich
verantwortlichen Betrieben z. T. detaillierte Vorschriften gemacht wurden,
die allerdings eng oder weit ausgelegt werden konnten. Positiv war zu be«
werten, daß die in den zentralen Verlautbarungen, z. B. in den bilateralen
Regierungsabkommen und den sie untersetzenden Vereinbarungen und Jah-
resprotokollen, enthaltenen Grundsätze der Gleichbehandlung und Nicht-
diskrirninierung in jedem Betrieb praktiziert wurden und deren Einhaltung
Voraussetzung war für die Ausländerbeschäftigung iiberhaupt. Das lag
durchaus im Interesse der Ausländer. Dirk Jasper stellt in diesem Zusam-
menhang fest: »Ausländische Arbeitskräfte, Auszubildende bzw. Berufs-
praktikanten waren - ebenso wie ausländische Studierende -- während ihres
Aufenthalts in der DDR ihren Arbeitskollegen bzw. ihren Kommilitonen
gleichgestellt: arbeitsrechtlich, aber auch was den Zugang zu allen sozialen
Leistungen, d. h. kostenlose Gesundheitsfiirsorge und soziale wie ku1turel~
le Betreuung, angeht<<.32

Zugleich aber, und das gehört wieder zur Kehrseite der Medaille, fiihrte
der Zentralismus zu kleinlichen Bevormundungen der Ausländer, etwa in
jenen betrieblichen Wohnheirnen, die die Hausordnungen entsprechend der
zentral vnrgegebenen Rahmen-Heimordnung33 gestalteten. Daß in der DDR
auch deutsche Heimbewohner von Wohnheimleitungen gegängelt wurden,
machte die Situation nicht besser.

Wie bereits erwähnt, kann in dieser Arbeit nicht ausführlicher auf die
soziale und politische Situation der ausländischen Arbeiter eingegangen
werden. Die Autoren habe sich schon an anderer Stelle hierzu geäußert und
sich dabei auf Quellen sowie aufjüngst erschienene Fachliteratur gestiitzt.“
 

32 Dirk Jasper: Aasländerbeschäftigung in der DDR. ln: Marianne Krüger-Potratz:
Andersseín gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in der DDR. Münster, New Ynrk 1991.
S. 'l73f.

33 Abgedruckt in: Rahmenrichtlinie zur Durchführung von Regierungsabkemrneu zwi-
schen der Deutschen Demokratischen Republik und anderen Staaten über die zeitweilige Be«
schäftigung ausländischer Werktätiger in Betrieben der DDR vom l. Juli 1980 (erlassen vom
Staatssekretär für Arbeit und Löhne). S. 52ft`.

34 Vgl. hierzu: Eva~Maria Elsner: Zur Rechtsstellung der ausländischen Arbeitnehmer
in der DDR. ln: Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR). Baden-Baden
(1 990)4. -- Eva~«Maria Elsnerflßthar Elsner: Ausländerpolitik und Ausländerfeindlichkeit in
der DDR. ln: Zwischen Nationalstaat and rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und
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Eine differenzierende Wertung der Quellen iiber die Lebenssituation der
Ausländer in der BRD läßt manche in der Literatur getroffene Feststellung
als einseitig erkennen, etwa die Behauptung von Dieter Liebmann, wonach
die Ausländer »ausschließlich staatlichen Interessen und Erfordernissen und
einer permanenten Diskriminierung unterlagen<<.35

Nicht weniger einseitig und wirklichkeitsfremd sind die Aussagen ande-
rer Autoren, die Ausländer seien von den Institutionen und Wirtschafts-
einheiten »in aller Regel nur als Arbeitsfaktor ohne Individualsphäre« be-
trachtet worden, die »staatliche Fürsorgeperfektion« habe u. a. bedeutet »ein
Nichtzugestehenwollen eigenständiger frerndländischer Kultur und damit
einhergehender soziokultureller Kontakte sowie geistiger Entwicklungs»
freiräumee. Die rnocamb.iquanischen Werktätigen seien »ausgegrenzt und
zu bloßen Arbeitswerkzeugen degradiert« wordenßf* Klaus J. Bade, der bis-
her zweifellos wichtige Publikationen über ausländische Arbeitskräfte und
Ausländerpolitik des kapitalistischen Deutschland vorlegte, gelangt in einer
kurzen, leider recht oberflächlichen Betrachtung der Lage der Ausländer in
der DDR zur pauschalisierenden Feststellung: »In dem durch die verordne-
te Ausgrenzung der Fremden und durch die öffentliche Tabuisierung ihrer
Existenz geschaffenen sozialen Vakuum siedelten Gerüchte und Argwohn,
wucherten Mißtrauen, Angst und .Haß<<.1*"'

Abgesehen davon, daß sich die Frage ergibt, wie denn Bade die
Ausländerfeindlichkeit in der alten BRD erklärt, ist der Autor offenbar be-
müht, die Diskriminierung und Auslânderfeinclschaft der Gegenwart in die
Vergangenheit der DDR zu projiziererı. Dabei gelangt er zu ganz unsinni-
gen Aussagen, so etwa zu der, wonach es angeblich offiziell gar keine

Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hessler. Berlin
1993. S. l9'lff.

35 Dieter Liebmann: Ausländer und Fltichtlingspolitik. Vervielíältigtes Manuskript vorn
2.6.1991.

36 l-leidernarie Beyer: Entwicklung des Auslärıderrechts in der DDR. In: Zwischen Nation
nalstaat und rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in der
Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hessler. Berlin 1993. S. 217. -~ Schwarz~Wei«
ße Zeiten. Ausländerinnen in Ostdeutschland vor und nach der Wende. Erfahrungen der
Vertragsarbeiter aus Mosambik. Interviews - Berichte -› Analysen. Bremen 1993. S. 37.

37 Klaus J. Bade: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland. 2.
Ausgabe. Hannover 'l992. S. 39. '
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ausländischen Arbeitnehmer in der DDR gegeben habe und deren Existenz
auf Fachtagungen nur in Andeutungen umschrieben worden sei. Bade
braucht bloß in der von ihm erst in jüngster Zeit geschrnähten Schriftenreihe
»Fremdarbeiterpolitik des Irnperialisınus<<, in der er übrigens selbst publi-
ziert hat, nachzusehen, um die Fragwürdigkeit seiner Bemerkung selbst
wahrzunehmen.

Was das Verhalten gegenüber den ausländischen Arbeitskräften anbe-
langt, so bestanden in den Betrieben, oftmals irn Ergebnis gemeinsamer
Arbeit in gemischten Arbeitskollektiven, durch miteinander gestaltete Fest-
tage u. a. rn. gute, durch Kameradschaftlichkeit und gegenseitige Unterstüt-
zung charakterisierte Beziehungen. Natürlich waren sie besonders eng zwi-
schen Ausländern und deutschen Betreuern.

Außerhalb der Betriebe, in der Freizeit, waren nicht wenige Ausländer
isoliert, was weder auf von bestimmten Autoren behauptete »Kontaktver-›
bote<<, noch allein auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückzuführen war.
Zweifellos taten verantwortliche staatliche und gewerkschaftliche L.eitun~
gen außerhalb der Betriebe zu wenig, um die Wohnbevölkerung über Kul»
tur, Sprache, Tradition und Mentalität der Ausländer zu informieren und das
Aufeinanderwirken verschiedener Kulturen zu fördern.

Der berechtigten Forderung nach einer richtigen, auf exakte Forschung
sich gründenden Beurteilung dieser Situation und auch der Tatsache, daß
in der DDR wie auch in der alten BRD und anderswo die Sicherheitsorgane
des Staates der Überwachung der Ausländer besondere Aufmerksamkeit
schenkten, wird pauschales Gerede über Kontaktsperren nicht gerecht.
Hanns Thornä-Venske zufolge trugen z. B. die teilweise vom Staat verhäng-
ten Kontaktsperren dazu bei, daß Deutsche und Ausländer sich nicht ken~
nenlerntenfi“ Bade behauptet veralllgerneinernd, nähere Kontakte zu auslän-
dischen Arbeitern seien ››genehmigungs- und berichtspflichtig« gewesen.“
Und Saleh Hussain schließlich versteigt sich zu der Behauptung: »In vielen
Bereichen des öffentlichen Lebens, an den Universitäten, in den Betrieben
und Institutionen wurden die ehemaligen DDR«-Bürger dazu veranlaßt, sich

38 Hanns Thomä-Venske: Notizen zur Situation der Ausländer in der DDR. ln: ZAR
(l99())3. S. 131.

39 Vgl. Klaus J. Bade: Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Ausgabe. Hannover l992. S. 38.
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schriftlich dazu zu verpflichten, keine Kontakte zu ausländischen Bürgern
aufzunehmen oder unvermeidbare Kontakte zu melden Paradoxerweise
betrafen diese Kontaktsperren auch Meister und Betreuer von ausländischen
Arbeitnehmem«.“**

Wir wollen dem Verfasser solch unsinniger Feststellungen nicht die Fra-
ge stellen, wie denn eigentlich ein Betreuer, dem angeblich eine Kontakt-
sperre auferlegt wurde, einen Ausländer betreuen sollte.

Aufschlußreicher für die Beurteilung der tatsächlichen Situation der Aus-
länder und der zwischen ihnen und DDR-Bürgern bestehenden Beziehun-
gen war eine im November und Dezember 1990, also zu einer Zeit, als durch
Kündigungen von Arbeitsplätzen nicht wenige Ausländer schon vertrieben
und andere verunsichert waren, vorgenommene Befragung von Ausländern
und Deutschen.“ Die Autoren dieser im Auftrage des Bundesministers für
Arbeit und Sozialordnung durchgeführten Untersuchung registrierten als
»durchaus überraschend positives Ergebnis: fast zwei Drittel der befragten
Ausländer bezeichneten sich als im großen und ganzen zufrieden, etwa ein
Viertel ist unschlüssig und nur jeder achte Befragte ist mit seiner Lebens-
situation eher unzufriedena. I~I.insichtlich der Beziehungen zwischen Deut»
schen und Ausländern am Arbeitsplatz gab es, wie die Autoren feststellten,
ein »hohes Maß an Zufriedenheite. Zwei Drittel der Ausländer bezeichne-
ten dasVerhalten der Deutschen, mit denen sie zusamrnenarbeiteten, als
»eher kollegial<<, gegenüber nur 15 Prozent, die dies Verhalten als »eher
ablehnend« bewerteten. Außerhalb der Arbeitswelt besaßen 77 Prozent der
Ausländer Kontakte zu Deutschen und deren Familien. Für zwei Drittel die~
ser Gruppe waren diese Beziehungen ››ständig<< oder ››häufig<<. Etwa ein
Viertel der Ausländer verbrachte die Freizeit überwiegend mit Deutschen.

Dieses nach Auffassung der Autoren - wir schließen uns ihrer Meinung
an - »doch recht positive Bild der sozialen Beziehungen zwischen Deutschen
und Ausländern« wurde durch die Befragung Deutscher, die rnit Ausländern

40 Andrzej Stach/Saleh Hussein: Ausländer in der DDR. Ein Rückblick. Berlin oJ. S. 2.
41 Siehe Ausländerfeindlšchlceit in der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen, Umfang

und Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit im Gebiet der ehemaligen DDR und zu den
Möglichkeiten ihrer Überwindung. Eine Untersuchung der ISG irn Auftrag des Bundesmi-
nisteriums fär Arbeit und Sozialordnung (Projektleitung: Wilhelm Breuer). Köln, 31.12.1990.
S. 67ff. .
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zusarnrnenarbeiteten, bestätigt. Mehr als ein Drittel von ihnen gab an, au-
ßerhalb der Arbeit persönliche Kontakte zu Ausländern zu unterhalten, und
zwar zu 40 Prozent mindestens einmal irn Monat. Mehr als ein Viertel der
Befragten lud gelegentlich Ausländer zu sich nach Hause ein.

Ein derartiges, sich oftmals auf solidarisches und internationalistisches
Denken gründendes Verhalten nicht weniger Bürger war für die alte BRD
in diesem Ausmaß unvorstellbar, obwohl hier viele Menschen persönliche
Erfahrungen im Umgang mit Ausländern sowohl im Ausland als auch im
Inland sammeln konnten.

Ein solcher Vergleich rechtfertigt aber nicht Fehler und Versäurnnisse
in der Ausländerpolitik der DDR. Zu ihnen gehört, die Ausländer nicht in
Entscheidungen grundsätzlicher Art einbezogen zu haben. Wenn auch auf
der Basis der bilateralen Verträge die Mitwirkung der Beauftragten der Ab-
kornrnenspartner an der Kontrolle der Einhaltung der Vertragsbestimmungen
geregelt war und ausländische Arbeitskräfte irn Rahmen der Gewerkschaf-
ten Einfluß auf das betriebliche Geschehen nehmen konnten, gab es für sie
aber keine Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten in grundsätz-
lichen ausländerpolitischen Fragen. Es existierten weder Ausländerbeiräte
noch ähnliche Gremien, die nicht formal, wie zumeist in der BRD etwa
Ausländerparlarnente, sondem tatsächlich Einfluß auf wesentliche, Auslän-
der betreffende Entscheidungen nehrnen konnten. Dieses Manko wurde nicht
wettgemacht durch das irn März 1989 überraschend eingeführte Kornmunal-
Wahlrecht für Ausländer, welches über 18 Jahre alten Ausländern nach
sechsrnonatigeın Aufenthalt das aktive und passive Wahlrecht auf kornmu»
naler Ebene einräurnte. Offenbar sollte das entsprechende Gesetz angesichts
der in der BRD über das Kommunalwahlrecht geführten kontroversen Dis-
kussionen den Eindruck vermitteln, die DDR betreibe eine besonders fort-
schrittliche und großzügige Politik gegenüber den Ausländern. Dennoch war
ein Anfang gemacht. Die nach der ››Wende« vorn Herbst 1989 getroffene
Entscheidung, die Ausländer an den Kommunalwahlen vorn 6. Mai 1990
teilnehmen zu lassen, nunmehr nach zweijährigem Aufenthalt, entsprach den
Forderungen von Parteien und Bürgerbewegungen.“ Unter dem Einfluß

42 Siehe Jürgen Zschalich: Kommunales Wahlrecht für Ausländer. Erfahrungen nach
zwei Kommunalwahlen in der DDR. In: ZAR (1990)4. S. 164.
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konservativer Kräfte wurde noch unter der Regierung de Maizière das Korn-
munalwahlrecht für Ausländer wieder abgeschafft, um auch in dieser Hin-
sicht den Anschluß der DDR an die BRD vorzubereiten.

Mit dern Herbst 1989 und dem wachsenden Einfluß der Bürgerbewe-
gungen schien die Möglichkeit entstanden zu sein, im Rahmen und als Be-
standteil der Demokratisierung der Gesellschaft ein demokratisches Auslän-
derrecht und eine neue"Ausländerpolitik zu gestalten. Jedenfalls haben vor
den Parlamentswahlen vom 18.3.1990 auch alle Parteien sich für die Erwei-
terung der Rechte von Ausländern ausgesprochen und entschieden Natio-
nalismus und sich verbreitenden Ausländerhaß abgelehnt.“

Die Bürgerbewegungerı und die von ihnen maßgeblich beeinflußten Run-
den Tische mit ihren Kommissionen oder Arbeitsgruppen für Auslän-
derfragen sowie Initiativgruppen, Klubs und Begegnungsstätten, in denen
In- und Ausländer wirkten, unterbreiteten zahlreiche Vorschläge für eine
Neugestaltung des .Ausländerrechts, welches als Grundlage für die Schaf-
fung eines ausländerfreundlichen Klimas im Staate gedacht war. Die Bürger-
bewegung und die Regierung Modrow orientierten sich auf die Ausarbeitung
einer neuen Verfassung der DDR, die den Ausländern größere und einklag-
bare Rechte verleihen sollte. In diesem Sinne waren auch die von der AG
››Ausländcı'fragen<< beim Zentralen Runden Tisch in Berlin am 12.3.1990
verabschiedeten »Leitlinien für die Ausländerpolitik in der DDR« und der
zuvor am 5.2.1990 gebilligte »Standpunkt zur Stellung von Ausländern
in einer künftigen Verfassung der DDR« verfaßt.“

Der am 18.4.1990 von der Zeitung »Neues Deutschland« veröffentlich-
te Entwurf einer neuen Verfassung der DDR enthielt bereits im Artikel 1
des I. Kapitels, das sich mit Menschen- und Bürgerrechten befaßte, im

43 Siehe Die aktuelle Programmatik von Parteien und politischen Vereinigungen in der
DDR. Dokumentation. Hrsg.: »Wahltreff 90« - Zentrum für polítikwissenschaftliche Infor-
mation und. Dokumentation. Berlin 1990.

44 Siehe Runder Tisch der DDR. Arbeitsgruppe ››Ausländerfragen<<: ››L.eitlinien für die
Ausländerpolitik in der DDR<<. Verabschiedet am 12.3.1990. Anlage 1: Standpunkt der AG
››Aasländerfragen<< des Runder: Tisches zur Stellung von Ausländern in einer känftigen Ver»
fassung der DDR. Verabschiedet am 5.2.1990. Anlage 2: Grundsätze zur Regelung des Auf-
enthaltes und der Ausreise von ausländischen Mitbürgerinnen, die auf Grund von Regierungs-
abkornrnen als Arbeitskräfte in Betrieben der DDR tätig sind. Verabschiedet am 12.3.1990.
Veivieltältigtes Material. __
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Zusammenhang rnit Bemerkungen zur Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen und der Gleichheit aller Menschen die Formulierung: »Jeder schul-
det jedem die Anerkennung als Gleicher. Niemand darf wegen seiner Ras-
se, Abstammung, Nationalität, Sprache, seines Geschlechts, seiner sexuellen
Orientierung, seiner sozialen Stellung, seines Alters, seiner Behinderung,
seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung benach-
teiligt werden<<. Inhaltlich gingen diese Forderungen über den Artikel 3 des
Grundgesetzes der BRD hinaus. Auch andere Passagen des Verfassungs-
entwurfes räumten den Ausländern weitgehendere Rechte ein als das Bon»
ner Grundgesetz. So wurde das Recht auf Freizügigkeit nicht nur auf Deut«
sche und auf die Binnenwanderung, sondern auch auf die Ein» und Ausreise
jedes Bürgers, auch aller Ausländer und Staatenlosen mit ständigem Wohn-
sitz in Deutschland bezogen. Das Verbot der Ausweisung sollte nicht nur
für Deutsche gelten. Wörtlich hieß es: »Ausländer dürfen in kein Land aus»
geliefert oder ausgewiesen werden, in dem ihnen die Beeinträchtigung ihrer
Menschenwürde oder die Todesstrafe droht«. Der Verfassungsentwurf sah
auch das kommunale Wahlrecht für Ausländer vor.

Die Chancen für die Annahme einer ausländerfreundlichen Verfassung
und der Gestaltung einer demokratischen Ausländerpolitik schwanden mit
dem Sieg der konservativen Kräfte bei den Parlamentswahlen vom März
1990 und der dann im April geschaffenen Regierung de Maizière bzw. mit
der Orientierung auf den schnellen Anschluß der DDR an die BRD. Die
Regierungserklärung de Maizières vorn 19.4.1990 wandte sich zwar in all-
gemein gehaltenen Forrnulierungen gegen die zunehmende Ausländerfeind-
lichkeit und sprach sich für ein friedliches Zusammenleben von Deutschen
und Ausländern aus. Unverbindlich hieß es dann: »Die Klärung der Rechts-
lage für ausländische Mitbürger und die Einsetzung von Ausländerbeauf-
tragten auf verschiedenenen Ebenen wird dafiir ebenso nötig sein wie die
Förderung solcher Initiativen, die kulturelle Vielfalt als Reichtum erfahren
lassenn. Auf die drängenden Fragen nach der Absicherung der Rechte der
Ausländer in einer neuen Verfassung, in einem neuen Ausländergesetz so-
wie in der gesellschaftlichen Praxis gab die Regienıngserklänung keine Ant«
wort. Sie konnte es auch nicht, weil sie für den baldigen Anschluß der DDR
an die BRD entsprechend Artikel 23 des Grundgesetzes plädierte.
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Am 21 .6. 1990 erklärte die noch von der Modrow-Regierung berufene Aus-
länderbeauftragte der Regierung der DDR, Staatssekretärin Almuth Berger,
daß es angesichts der spezifischen Situation in der DDR »fiir uns gewichti-
ge Gründe gibt, nicht eine sehr schnelle Übernahme eines Ausländergesetzes
anzustreben, in dern diese Spezifika gar nicht berücksichtigt werden kön-
nen<<.“*5 Sie sprach sich dafür aus, vorläufige Regelungen für das Aufenthalts-
und Asylrecht zu schaffen. Von einer neuen DDR-Verfassung und darauf
aufbauendern Ausländergesetz war natürlich nicht mehr die Rede.

Die geltenden Rechtsbestimrnungen wurden sehr rasch der in der BRD
bestehenden Situation angepaßt. Die am 11.7.1990 verabschiedete Asyl-
verordnung und die Wohnsitzverordnung vom gleichen Tage“ erhielten die
Form von Durchfiihrungsverordnungen zum Ausländergesetz von 1979. Ihr
Inhalt entsprach aber nicht den seinerzeit von den Bürgerbewegungen ge-
stellten Forderungen. Das Asylrecht wurde nicht weiter gefaßt als in der
BRD, die Wohnsitzverordnung sicherte nicht die internationale Freizügig-
keit bzw. die freie Niederlassung. Die »Verordnung über die Veränderung
von Arbeitsrechtsverhältnissen mit ausländischen Bürgern, die auf der
Grundlage von Regierungsabkornrnen in der DDR beschäftigt und quali-
fiziert werden« vom 13.6.1990 sowie die Abschaffung des Kornunalwahl-
rechts fiir Ausländer trugen dazu bei, die politische und soziale Lage der
Ausländer zu verschlechtern. Dirk Jasper zufolge kam erschwerend hinzu,
»daß z. T. das bundesdeutsche Ausländergesetz und die entsprechenden Re-
gelungen des Arbeits- und Aufenthaltsrechts schon vor der Vereinigung
(z. B. von den Arbeitsärntern) praktiziert und in der Regel zum Nachteil der
ausländischen Arbeitskräfte angewandt wurden, obwohl das bundesdeutsche
Ausländerrecht in der ehemaligen DDR - von Ausnahmen abgesehen - erst
seit dem 1.1.1991 gilt<<.*'”

Den konservativen Kräften ist es zuzuschreiben, daß weder aus der DDR-
Zeit Bewahrenswertes -~ denken wir nur an die arbeits- und sozialrechtliche
fl 

45 Siehe Alrrıuth Berger: Zar Situation der Ausländer in der DDR. ln: ZAR (1990)4.
S. 15.

46 GBI. der DDR L/1990. S. 868 ii. 869.
47 Dirk Jasper: Ausländerbeschäftigang in der DDR. ln: Marianne Krüger-Potratz:

.Anderssein gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in der DDR. Münster, New York 1991.
S. 169. i
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Gleichstellung der Ausländer, an das überwiegend solidarische und kame-
radschaftliche Verhältnis zwischen In- und Ausländern - erhalten blieb, noch
die im Herbst 1989 sich bietende Chance, sowohl in Ost- als auch in West-
deutschland eine neue, eine demokratische Ausländerpolitik zu gestalten,
genutzt wurde.

4. Ausländerfeindschaft in der DDR?

Abschließend wollen wir auf die in der Einleitung gestellte Frage nach der
Ausländerfeindschaft in der DDR zurückkommen.

weitgehende Ühefeihehhhmhhg besteht te der Litefehh aehihgeheha, aeß
seit der ››Wende<< vom Herbst 1989 auch irn Osten Deutschlands vorhande-
ne Erscheinungen von Rechtsextremismus und Fremdenfeindschaft explo-
sionsartig zunahrnen und daß heute ausländerfeindliches Denken und ge-
walttätiges Verhalten bundesweit verbreitet sind. Mehrere Autoren
verweisen auch zu Recht darauf, daß die Zunahme von Fremdenhaß und
Ausländerfeindschaft nicht eine speziell ostdeutsche oder allgemein deut-
sche, sondern eine europäische, eine internationale Tendenz darstellt.“

Unterschiedlich sind die Auffassungen darüber, inwieweit entscheiden-
de Wurzeln für Rechtsextremismus und Fremdenhaß in der DDR-Gesell-
schaft zu suchen sind bzw. ob von einer der Entwicklung in der BRD ver-
gleichbaren Kontinuität solcher Phänomene gesprochen werden könne.

An eine solche Kontinuität glaubt Wolfgang Thierse. Er sieht die Auslän-
derfeindlichkeit, die es seines Erachtens in der DDR imrner gegeben habe,
wenn auch in unterschiedlicher Intensität, u. a. als Ausdruck des
››Hospitalismus<< an: »Wir haben schlicht nicht gelernt, wie man mit dem
Fremden, mit dern Ausland umgehen soll Wir waren eingeschlossen und
reagieren deshalb wie hospitalisierte Kinder: autistisch, verschreckt,

 

48 Siehe Wolfgang Thierse: Deutsch-«deutsche Gewalt. ln: Bahman Nirarnand (Hrsg.):
Angst vor den Deutschen. Terror gegen Ausländer und der Zerfall des Rechtsstaates. Reinbek
b. Hamburg 1992. S. 67f. -~ Wilfried Schuberth: Zu Ursachen und Entwicklungstendenzen
des Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern. ln: VlA«Magazin. (l 992)4-ill. S.48.
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verunsichert, abwehrend, aggressiv. Außenkontakte waren verboten, regle-
mentiert oder instrumentalisiert<<.4'*'

Thierse geht in diesem Zusammenhang nicht auf die nahelicgende Fra-
ge ein, wie sich denn die Ausländerfeindlichkeit in der BRD erklären läßt,
deren .Bürger doch jahrzehntelang geniigend Möglichkeiten fiir einen Um-
gang mit Ausländern besaßen.

Einer weiteren Erklärung Thierses zufolge war die DDR-typische Aus-
länderfeindschaft »Ausdruck einer Ablehnung, einer Abwehr des iiberrnäch-
tigen politisch-ideologischen Zwangssysterns. Ein geheimer, latenter, unaus-
gesprochener Nationalismus, der urnso widerständiger, haltbarer war, je
mehr er tabuisiert wurde, grundierte die DDR-Existenz. Ein mehr oder rnin-
der unaufgeklärter Nationalismus war die zähe, fatale wie fast unausweich-
liche Antwort von unten auf einen diktierten Internationalismus von oben<<.
Ausländerfeindlichkeit war demnach »Ausdruck einer verqueren Art von
Tabuverletzung«, war »antiautoritäre Revolte von rechts<<.

››Diktierter<< Internationalismus, »verordneter Antifaschismus<<, mangel-
hafte ››Aufarbeitung<< der Alltagsgeschichte der Zeit des Faschismus und der
faschistischen Ideologie, die deshalb bis heute nachwirkt -- solche Faktoren
werden von nicht wenigen Autoren als verantwortlich für das Entstehen von
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bezeichnet. Freya Klier macht
es sich dabei sehr einfach, wenn sie erklärt: Fremdenfeindlichkeit war »zu
allen Zeiten und auf allen Ebenen der DDR--Gesellschaft latent vorhanden

Sie galt zunächst den Russen, später den Polen, dann den Mocambiqua-
nern, den Vietnamesen. Und nun also auch den Türken, den Roma -~ und
allen Fremden, die nach dem Mauerfall das Land betretene. Wesentlich ver-
antwortlich hierfür macht Klier den »verordneten Antifaschismus«, den
»Kollektivsprung der sowjetzonalen Deußchen -› auf die Seite der sowjeti-
schen Befreier. Die Wende von 1945 verlief entschieden zu glatt, zwölfJahre
nationalsozialistischer Prägung lösen sich nicht per Kornmanclo in Luft auf<<.5°

49 Wolfgang Thierse: Deutsch-deutsche Gewalt. ln: Bahrnan Niruinand (Hrsg.): Angst
vor den Deutschen. Terror gegen Ausländer und der Zerfall des Rechtsstaates. Reinbek b.
Hamburg 1992. S. 69.

50 Freya Klier: Ausländer rein! Die DDR-Deutschen und die Fremden. Ia: Zwischen
Nationalstaat und rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in
der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hessler. Berlin 1993. S. 238, 232.
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Derartige Erklärungen sind oft Ausdruck einer pauschalen Verwerfung von
Geschichte und Politik der DDR und differenzieren nicht. So wird die Tat-
sache völlig übergangen, daß nach Beendigung des vom Faschismus insze-
nierten 2. Weltkrieges anfangs eine Minderheit internationalistische und
arıtifaschistische Positionen besaß, dann aber mehr und mehr Menschen in
tiefgründiger Auseinandersetzung mit den Urhebem für Faschismus und
Krieg und mit der faschistischen Ideologie sich innerlich von nationalisti-›
schem und rassistischern Gedankengut abwandten und sich zunehmend ak-
tiv an der antifaschistisch«-demokratischen Umwälzung beteiligten. Sicher
ist der Alltag unter dem Faschismus damals nicht in allen Details diskutiert
worden, wenn auch die Aktion der Entnazifizierung viele Dinge ans Licht
brachte. Ebenso blieben auch viele Erlebnisse, die rnit dem faschistischen
Krieg und seinen schrecklichen Folgen, etwa mit der oft in brutalen Formen
vollzogenen Umsiedlung von Millionen Deutschen aus den Ostgebieten,
verbunden waren, unverarbeitet, weil sie öffentlich verschwiegen oder ver«
einfacht dargestellt wurden. Aber gerade das erfordert eine differenzieren»
de Wertung der geschichtlichen Vorgänge, die mit Haß auf die DDR und
mit einem Grobraster nicht zu leisten ist.

Verallgemeinerungen, etwa auch unter dem Blickwinkel späterer Rituale
bei der Vermittlung antifaschistischerı Cıedankenguts oder gewonnen aus
jenen Erscheinungen, die mit der in den 80er Jahren heranreifenden gesamt-
gesellschaftlichen Krise verbunden sind, dürfen nicht für die gesamte DDR-
Geschichte als gültig erklärt werden. So gelangt Stephan Maßner in einer
zweifellos interessanten Studie über den Rechtsextremismus unter Ostber-
liner Jugendlichen zu wenig differenzierenden Bemerkungen über den dog«
matischen Antifaschismus und verwendet Beispiele aus ganz unterschiedli-
chen Jahrzehnten. Pauschal erklärt er: »Den Menschen. wurde nach dern
Krieg in der Sowjetischen Besatzungszone keine Chance geboten, ihre jüng-
ste Geschichte zu verarbeiten und sich rnit ihr auseinanderzusetzen. Statt
dessen wurden ihnen Kommunismus und Antifaschismus als zu realisierende
und zukunftsbringende Ansprüche totalitär und repressiv verrnittelt«.i' So
allgemein gesagt ist das schlicht falsch und vermag nicht zu erklären,
 

51 Siehe Stephan Maßner: Rechtsextreme Orientierung unter Ostberliner Jugendlichen.
Eine Sozialwissenschaftliche Untersuchung. Berlin 1993. S. 28ff.



45

weshalb viele DDR-Bürger über Jahrzehnte hinweg sich mit der DDR iden-
tifizierten. Was das hinsichtlich der Entwicklung des Rechtsextremismus be-
deutete, hat Maßner selbst als ein Ergebnis seiner im Frühjahr 1991 erfolg-
ten Befragung von Jugendlichen wie folgt formuliert: »Es wird deutlich: bei
abfallender Identifikation mit der DDR nehmen die nachgewiesenen rechts-
extremen Einstellungen und Orientierungen zu. Oder umgekehrt: je größer
die Identifikation mit der DDR durch Jugendliche war, um so geringer ist
das rechtsextreme Einstellungs- und Orientierungspotentiala, Leider hindert
diese wichtige Aussage den Verfasser immer dann nicht an Einseitigkeiten,
wenn es um die Geschichte der DDR geht. So folgert er aus der behaupte-
ten Nichtverarbeitung der jtingsten deutschen Geschichte, daß ein »zahlen-
mäßig großer Anteil der jetzigen Großeltern- und teilweise Elterngeneration,
die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse des Dritten Reichs politisch
und ideologisch sozialisiert worden waren ihre durch den Nationalsozia-
lismus vermittelten Ideale, Werte und Anschauungen nicht abgebaut« hät-
ten und diese einen Teil der ››Uraltstrukturen<< darstellen, die bis heute ei-
nen gewissen gesellschaftlichen Einfluß, vor allem durch Übertragung auf
die Enkelgeneration, haben.

Sicher wirken Erfahrungen, Erlebnisse, ideologische Positionen aus fa-
schistischer Zeit, vor allem auch aus der besonders Soldaten verrohenden
Kriegszeit nach, kann doch alle gesellschaftlich geführte Auseinanderset-
zung rnit dem Faschismus nicht gewährleisten, jeden Bürger gleich tief-
grundig zu erreichen.. Leider ist die Frage, welche rassistischen, nationali-
stischen Stereotype möglicherweise aus der Zeit des Faschismus und der
Massenzwangsarbeit während des 2. Weltkrieges in der Nachkriegszeit
nachwirkten und wie das geschah, bisher nicht näher untersucht worden.
Exakte Analysen dürfen nicht durch Behauptungen ersetzt werden. Auch
deshalb wenden wir uns gegen unzulässige Verallgerneinerungen, fiir die
Einzelbeispiele eine unzureichende Grundlage bieten.

Das gilt auch fiir die auf Bernd Siegler gestützte Feststellung von Her-
mann Langer: »Gewendete Altnazis rückten mit einem neuen Parteibuch auf
allen Ebenen wieder in führende Positionen auf<<.52 Vordergriindig und
 

52 Hermann Langer: Flächenbrand von rechts. Zum Rechtsextremismus irn Bundesland
Mecklenburgt~Verpon¬inrero. Rostock 1993. S. ll.
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pauschal ist auch die der Totalitarismusdoktrin folgende These vom Zusam-
menspiel des Extremismus »rotera und »braunere Couleur. Siegler unter»
nimmt den Versuch, für die DDR nachzuweisen: »Nicht nur in den Grund«
werten standen sich Staat und Neonazis nahe«.f*3

Analysiert man die vorliegenden Veröffentlichungen und die derzeit zur
Verfügung stehenden Quellen, so enthalten sie bisher nur Belege ftir die
Zunahme bestimmter Erscheinungen von Auslânderfeindschaft seit den 80er
Jahren. Für die 60er und 70er Jahre gibt es trotz entgegenstehender Feststel-
lungen, etwa von Siegler, Bach und Madlochii, keine verallgerneinerungs-
fähigen Belege. Ncrbert Madloch bestätigt in einer Untrersuchungifi unsere
Feststellung, indem er darauf hinweist, daß bisherigen Forschungen zufol-
ge, fast analog zu ähnlichen Prozessen in der BRD, sich im Osten Deutsch-
lands seit Anfang der 80er Jahre eine subkulturelle Jugendszene entwickel-
te. Anfangs nicht rechtsextremistisch, sondern eine spezifische Reaktion auf
die sich anbahnenden gesellschaftlichen Vfiderspüche darstellend, näherte
sich ein Teil dieser Jugendszene erst allmählich rechtsextremen Ideen und
Parolen. Der Umschlag in eine rechtsextreme politische Bewegung erfolgte
erst etwa Mitte der 80er Jahre.

Madloch weist auch auf den Zusammenhang von Rechtsextremismus und
Ausländerfeindschaft hin: »Geistiger Kern des DDR-Rechtsextremismus in
diesen Jahren war ein nationalistisch motivierter Fremdenhaßa. Insgesamt
bestätigt Madloch unsere schon früher entwickelte These“, wonach auslân»

53 Bernd Siegler: Auferstanden aus Ruinen... Rechtsextrernisrnes in der DDR. Berlin
l99l. S. 88.

54 Ehenda. - Norbert Madloch; Zur Problematik des Rechtsextremismus in Ostdeutsch-
land. ln: ln der Diskussion: Neofaschismus. Dokumentation des internaticnaleır Kelloqui-
ums ››Humarrismus in der Verantwortung - Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Na«
tienalisınusa. Hrsg.: PDS/Linke Liste im Bundestag. Bann l992. S. 8. -~ Stephan Maßner:
Rechtsextreme Orientiernng unter Ostberliner Jugendlichen. Eine sozialwissenschaftliche Un-
tersuchung. Berlin l993. S. 33. - Reland Bach: Rechtsextremismus in Deutschland. ln: VIA«
Magazin. ('l992)4-Ill. S. 9ff.

55 Siehe Norbert Madlcch: Zur Entwicklung des Rechtsextremismus in der DDR und
in Ostdeutschland ven den siebziger Jahren bis Ende l990. ln: Angriff von Rechts.
Rechtsextremismus und Neenazismus unter J egerrdlichen Ostberlins. Hrsg. von Robert
Harnischmaeher. Rostock, Bornheim~»Roisdcrf l993. S. 54.

56 Siehe Eva~›Maria Elsner/'Lothar Elsner: Nachbernerkungen zum Thema Ausländer«
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derfeindliche Denk- und Verhaltensweisen sich in den 80er Jahren analog
den anwachsenden gesellschaftlichen Krisenerscheinungen verstärkten, aber
insgesamt auf einzelne Personen und Gruppen beschränkt blieben. Schät-
zungen, wonach es in der Endphase der DDR bis zu 2.000 Nazi-Skins, fer-
ner mit ihnen sympathisierende Hooligans u. a. gegeben habe“, widerspre-
chen dem nicht, sondern bestätigen nur, daß es sich vor der ››Wende« um
kleine rechtsextremistische und Ausländer ablehnende Minderheiten handelte.

Lange Zeit stimmte in der DDR die Mehrheit der Bevölkerung mit der
Tatsache überein, daß die Verbreitung von Rassismus und Völkerhetze ver«
fassungsmäßig verboten war und von den staatlichen Organen verfolgt Wut»
de. Auch nachträglich kann nicht verurteilt werden, daß in der DDR keine
rechtsextremistischen Parteien und Organisationen tätig sein durften.

Der iiblichen Praxis der in der DDR herrschenden politischen Kaste ent-
sprach es aber, daß dann, als sich in der DDR in den 80er Jahren Erschei-
nungen von Rechtsextremismus und Ausländerhetze zeigten, keine Öffent-
liche und freimtitige Diskussion mit dem Ziele entwickelt wurde, den
Ursachen dieser Phänomene nachzuspüren und Lösungswege zu suchen.
Stattdessen blieb es bei der Anwendung repressiver Methoden, womit aber
grundlegenden gesellschaftlichen Prozessen nicht beizukommen war. Dann,
als negative Entwicklungen nicht mehr zu verheirnlichen waren, gaben po»
litische Kaste und Massenmedien die Importtheorie vor und verwiesen da~
mit auf das alleinige Wirken äußerer Faktoren. Erst nach der ››Wende›«, 1989/
90, erbrachten öffentliche Diskussionen Übereinstimmung darüber, daß ohne
innere Bedingungen niemals externe Einflüsse, etwa aus der rechten Szene
der BRD und Österreichs, hätten wirken können.

Weil vorclem nicht erlaubt oder gewünscht, stammen vorgenommene
Befragungen zumeist aus der Nachwendezeit, beginnend mit dem Jahre 1990.
Hier existierten schon nicht mehr allein die DDR--typischen Verhältnisse.

feindschaft in der DDR. ln: Schriftenreihe ››Migrationsforschung<< (l990)24. S. Slff. -~ Eva»
Maria Elsner/Lothar Elsner: Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR. Berlin 1992.
S. 50ff.

57 Siehe Norbert Madloch: Zur Entwicklung des Rechtsextremismus in der DDR und
in Ostdeutschland von den siebziger Jahren bis Ende 1990. ln; Angriff von Rechts.
Rechtsextremismus und Neonazisrnus unter Jugendlichen Ostberlins. Hrsg. von Robert
Harnischmacher. Rostock, Bornheim-Roisdorf 1993. S. 56..



Mit der Orientierung der konservativen Kräfte auf den iibereilten Anschluß
der DDR an die BRD begannen andere Faktoren Denk- und Verhaltens-
weisen vieler Menschen und damit auch ihre Sicht der DDR-Geschichte zu
beeinflussen. Das muß bei der Beurteilung heutiger Meinungsäußerungen
über die Situation der Ausländer und über die Ausländerfeindschaft in der
DDR berücksichtigt werden.

Schuberth weist auf die 1988 vom Zentralinstitut fiir Jugendforschung
Leipzig durchgeführte Untersuchung zum Thema ››Skinheads<< hin, derzu-
folge sich 2 Prozent der DDR-Jugendlichen zu den Skins, weitere zu deren
Sympathisanten zählten. Etwa 30 Prozent zeigten ein gewisses Verständnis
für Skins. Die ZIJ-Studie zum Geschichtsbewußtsein vom gleichen Jahre
1988 ergab, daß bei 10 bis 15 Prozent der Schüler und Lehrlinge tendenziell
rıationalistische Orientierungen nachweisbar waren.“ Es ist anzunehmen,
daß das zumeist ausländerablehnende Positionen einschloß.

Auf der Grundlage von Ende 1990 vorgenommenen Befragungen kam
die schon erwähnte, im Auftrage des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung erarbeitete Kölner Studie zuın Schluß, daß zirka ein Viertel der
befragten Deutschen gegeniiber Ausländern ablehnend eingestellt war. Etwa
zwei Fünftel befiirworteten eine aktive Integrationspolitik, während mehr
als die Hälfte eine ambivalente Haltung einnahrnfi” Untersuchungen des ZIJ
von April und August 1990 ergaben, daß rund zwei Drittel der Bürger sich
gegen eine Ausländerablehnung aussprechen, aber jeder achte Jugendliche
gegen Ausländer war. 30 Prozent der männlichen Schüler und Lehrlinge
nahmen eine solche Haltung ein.“ Die Kölner Studie faßte ihre Untersu-

58 Siehe Wilfried Sch ubarth: Woher kommt derjugendliche Rechtsextremismus in Ost-
deutschland? ln: Zwischen Nationalstaat und multikeltureller Gesellschaft. Einwanderung und
Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Manfred Hassler. Berlin
1993. S. 1701";

59 Siehe Aasländerfeindlichkeit in der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen, Umfang
und Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit im Gebiet der ehemaligen DDR und zu den
Möglichkeiten ihrer Überwindung. Eine Untersuchung der ISG im Auftrag des Bundesmini-
steriums fiír Arbeit und Sozialordnung (Projektleitung: Wilhelm Breuer). Köln, 31.12.1990.
S144. - Siegfried Grundmann/[rene Müller-Hartmann/Ines Schmidt: Ausländer in Ost-
deutschland. In: BISS public. Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Berliner Institut für
Sozialwissenschaftliche Studien. Berlin (l99l)3.

60 Siehe Walter Friedrich: Die Anderen irn Spiegel der Meinungsfersehung. ln: Utopie
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chungsergebnisse u. a. wie folgt zusammen: »Arbeitslose männliche Jugend-
liche und junge Erwachsene mit geringer beruflicher Qualifikation gelten
nach den Befragungsbefunden als die typische Gruppe, bei der mit einer
relativ weiten Verbreitung von ausländerfeindlichen Einstellungs- und Ver-
haltensrnustern zu rechnen ist«.“l

Fragt man nach den DDR-typischen Ursachen der nach der Wende ins
Kraut schießenden Ausländerfeindschaft, so ist Madloch zuzustimmen, der
auf einen ganzen Komplex von Ursachen verweist, »die sich aus dem ins-
gesamt konservativen Kurs der SED-Führung und dem eklatanten Zusam-
menbruch der gesamten staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Ordnung in der DDR ergeben«.**2 Dieser konservative Kurs der 80er Jahre
schloß, trotz der internationalistischem Geiste entsprechenden offiziellen
Verlautbarungen, zunehmend eine dem Wesen nach nationalistische Poli-
tik gegeniiber Ausländern ein sowie die Anwendung von Restriktionen und
Intoleranz gegenüber ln- und Ausländern. Auf dieser Grundlage entwickel-
te sich unter den Bedingungen einer in den 80er Jahren heranreifenden ge-
sarntgesellschaftlichen Krise ein Gewaltpotential, das in sein Feindbild nicht
nur die Exponenten des Staates und der bewaffneten Organe, sondern zu-
nehmend auch Ausländer einschloß.

Schubarth weist, den Ursachen solcher Erscheinungen n.achgehend*'3, auf
eine zunehmende ››Orientierungskrise<< hin, darauf, daß immer mehr Jugend-

kreativ. Berlin (l99l)7. S. 86ff. - Haltungen zu reehtsradikalen Forderungen und Einstel-
lungen zu Angehörigen verschiedener Völker. ln: Utopie kreativ. Berlin (1990)4. S. 45ff.

61 Ausländerfeindlichkeit in der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen, Umfang und
Auswirkungen von Ausländerfeindlichkcit im Gebiet der ehemaligen DDR und zu den Mög-
lichkeiten ihrer Überwindung. Eine Untersuchung der ISG im Auftrag des Bundes-
ministeriums fiir Arbeit und Sozialordnung (Projektleitung: Wilhelm Breuer). Köln,
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62 Norbert Madloch: Zur Problematik des Rechtsextremismus in Ostdeutschland. ln: In
der Diskussion: Neofaschisreus. Dokumentation des internationalen Kolloquiums »Huma-
nismus in der Verantwortung - Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Nationalismusa.
Hrsg.: PDS/Linke Liste int Bundestag. Bonn 1992. S. 8.

63 Siehe Wilfried Schuberth: Woher kommt der jugendliche Rechtsextremismus in Ost-
deutschland? ln: Zwischen Nationalstaat und rnultikultureller Gesellschaft. Einwanderung und
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1993. S.174ff. -~ Stephan Maßner: Rechtsextreme Orientierung unter Ostberliner Jugendli-
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liche an den vom Leben abgehobenen Werten des Sozialismus zweifelten.
Zur Erblast des autoritären Staates DDR und somit zu den ››p0tentiellen
Ursachenphänomenen für Rechtsextremisrrıus« -~ und sicher auch für Aus-›
länderfeindlichkeit - zählt er außer den Defiziten der politischen Kultur u.a.
folgende Erfahrungen und Befindlichkeiten Jugendlicher:
›› -~ Erfahrungen von Doppelmoral, Heuchelei, Indoktrination, Demütigung
und Bevormundung,

-- Erfahrungen mit staatlicher Gewalt, Intoleranz, Ausgrenzung und
Diskriminierung,

«- eigene Ohnmachts- und Entfremdungserfahrungen,
- Unterlegenheits- und Mindeıwertigkeitsgefühle,
- Defizite hinsichtlich der emotionalen Geborgenheit und Zuwendung,
- Gefühle von Bildungs- und líialtlosigkeit, von Orientierungs- und

Sinnverlusten,
- Probleme bei der Identitätsfindung«.

Ganz sicher existierten und existieren zahlreiche dieser Erfahrungen und
Befindlichkeiten Jugendlicher in vielen Ländern, auch in der alten und der
heutigen BRD, d. h. sie sind nicht allein DDR-spezifisch. Wir erheben aber
nicht zum Maßstab der Beurteilung der in der DDR bestehenden Situation
die iiberkornrnenen Verhältnisse in der BRD, sondern messen das Erreichte
an dern von der sozialistischen Gesellschaft erhobenen Anspruch auf ein
sinnerftilltes Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Deshalb ist auch
Roland Bach zuzustimrnen, wenn er feststellt,f**'* daß die Praxis der Lenkung
aller gesellschaftlichen Bereiche unter Führung der SED, der staatliche Diri-
gismus, Repressionen und Ausgrenzungen »nicht jenes Klima entstehen lie-
ßen, das für die tiefe Verinnerlichung von Toleranz, für demokratischen
Umgang mit Kritik, rnit Andersdenkenden und Alternativvorstellungen,
für die Akzeptanz anderer Leberısentwürfe und Kultur erforderlich gewe-
sen wäre<<. Bach zieht das Fazit, »daß die bedeutenden Möglichkeiten, die
in der DDR vorhanden waren, noch stärker Dämme gegen neue reaktionäre
Entwicklungen, gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, gegen Gewalt
und Neonazismus zu errichten, nicht ausgeschöpft wurden. Unter dem An-

64 Roland Bach: Rechtsextremismus in Deutschland. ln: VIA-Magazin. (l992)4-Ill.
S. 19.
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sturm der neuen globalen und inneren Probleme erwiesen sie sich als nicht
hoch genug, teilweise als brüchig<<.

Für die Erklärung der explosionsartigen Entwicklung von Rassismus und
Ausländerhaß in den neuen Bundesländern seit 1.989/90 reichen weder die
Aufdeckung von Quellen in der deutschen Geschichte vor 1945 noch der
Hinweis auf bestimmte in der Geschichte der DDR wurzelnde Ursachen.
Entscheidend für das rasche Ende der »heroischen Illusion« der Oktobertage
1989 und der Annahme und Hoffnung, die DDR könne nunmehr eine auslän-
derfreundliche Gesellschaft gestalten, waren die konservative Art des über-
eilten Anschlusses der DDR an die BRD und der abrupte Systemwechsel
mit all seinen Folgen, eingeschlossen die nunmehrige Bonner Alleinherr-
schaft in Deutschland.

Da die herrschenden Kreise Bonns bis heute davon ausgehen, daß die
bundesrepublikanische Gesellschaft das Vorbild für das gesamte Deutsch-
land darstellt, dürfen sie sich auch nicht gegen die Feststellung wehren, daß
die Bonner Politik nicht nur in der alten BRD maßgeblich die Verbreitung
von Ausländerhaß förderte, sondern jetzt auch wesentlich verantwortlich ist
für die starke Entwicklung von Rechtsextremismus und Ausländerablehnung
in der neuen BRD. Das äußert sich nicht allein darin, daß der institutionelle
Rassismus, etwa in Gestalt des reaktionären Ausländergesetzes von 1990/
91, nunmehr auch sein Wirkungsfeld auf die neuen Bundesländer ausgedehnt
hat. Die Verantwortung Bonns erstreckt sich vielmehr insgesamt auf die
Schaffung solcher ökonomischer, politischer, sozialer, rechtlicher Verhält-
nisse irn Osten Deutschlands, die zwangsläufig eine starke Welle von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit hervorbringen. In der Manier von Kolonial-
herren, unterstützt von einem Teil der Eingeborenen, schufen Bonner
Politiker im angegliederten Osten solche durch Massenarbeitslosigkeit, Be-
rufsverbote, Verlust des bisherigen Sozialstatus bei vielen Menschen, weit
verbreitete Zukunftsangst und individuelle Orientierungslosigkeit charakte-
risierten Bedingungen, die die weitere Hinwendung eines Teils der Bevöl-
kerung zu Rassismus und Ausländerfeindschaft begünstigen. Solche Er-
scheinungen haben immer dann Hochkonjunktur, »wenn sich
Krisensymptome häufen, militärische Niederlagen undfoder Systemkrisen
drohen sowie benachteiligte Schichten existentiell gefährdet sind und durch
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eine Herabsetzung fremder Menschengruppen den auf ihnen lastenden
Druck ›nach unten< weitergeben<<.“

Die Verschärfung der Politik der Konservativen, die sich auch in der
jüngst von der Mehrheit des Bundestages abgesegneten weiteren Ver-
schlechterung des Asylrechts äußert, wird zur Ausprägung rechtsextremi-
stischer Denk- und Verhaltensweisen führen. Man braucht kein Prophet zu
sein, um angesichts sich verschärfender sozialer Probleme, der Entrechtung
von Millionen Bürgern in den neuen Bundesländern und des zunehmenden
Sozialabbaus sowie in Anbetracht der infolge der Nichtbeseitigung der
Fluchtursachen anhaltenden internationalen Wanderungsbewegungen ein
Anwachsen der Konflikte zwischen Deutschen und Ausländern vorauszu-
sagen. Und dies vor allem dann, wenn durch die aggressive, nationalistische
Bonner Politik ständig Öl ins Feuer gegossen wird.

Wirksame Gegenstrategien, eine Änderung der ausländerfeindlichen Po-
litik und die Schaffung einer ausländerfreundlichen Gesellschaft werden nur
zu verwirklichen sein, wenn die Herrschaft der Konservativen in der BRD
überwunden und eine entschiedene Demokratisierung von Staat und Gesell-
schaft durchgesetzt werden. Das liegt im Interesse der Mehrheit der in der
BRD Lebenden, ob sie aus dem Inland stammen oder zugewandert sind.

Aufgabe des Tages ist es, entschieden jedwede Erscheinungen von
Rechtsextremismus, von Rassismus und Nationalismus zu bekämpfen. Da-
bei gilt es, an Bewahrenswertes aus der Zeit der DDR zu erinnem. Trotz aller
berechtigten Kritik wegen damals bestehender Defizite ist nicht zu leugnen,
daß der Gedanke der internationalen Solidarität das Denken und Handeln
nicht weniger DDR-Bürger maßgeblich geprägt hat. Das schloß ein, für
freundschaftliche Beziehungen zu Ausländern einzutreten, anzugeben ge-
gen jedwede Form der Diskriminierung von Irnmigranten, gegen jedwede
Ausländerfeindschaft. Diese Tradition sollte mit aller Entschiedenheit be-
wahrt werden, allen Widerständen zum Trotz.

65 Christoph Butterwegge: Neuer Deutschnationalismus, Großrnachtchauvinismus und
Revanchismus? ln: Utopie kreativ. Berlin (1990)'l0. S. 84.
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Verordnung über den Aufenthalt von Ausländerıı irn Gebiet
der Deutschen Demokratischen Republik

Vom 14. Dezember 1956

Die Erweiterung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem
Ausland hat zur Folge, daß die Zahl der Ausländer, die im Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik Aufenthalt nehmen wollen, zunimmt. Zur Regelung des Aufenthalts von Aus«
ländern im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik wird folgendes verordnet:

§ 1
Ausländer im Sinne dieser Verordnung istjede Person, die nicht die deutsche Staatsange-

hörigkeit besitzt.

§ 2
(1) Ausländern wird der Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik gestattet,

wenn sie für die in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik niedergelegten
Grundsätze eingetreten sind end deshalb im Ausland verfolgt werden. Sie werden weder
ausgeliefert noch ausgewiesen.

(2) Ausländern kann auch aus anderen Griinden der Aufenthalt in der .Deutschen Deme-
kratischen Republik gestattet werden.

§ 3
(1) Ausländer, denen der Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik gestattet

wird, haben, soweit dem nicht andere gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, die glei-
chen Rechte wie die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Ausländer, denen der Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik gestattet
wird, sind verpflichtet, die Grundsätze der Verfassung der Deutschen Demokratischen Re»
publik zu achten und die sozialistische Gesetzlichkeit einzuhalten.

§ 4
Auf Grund der den Ausländern ausgehändigten Auferıthaltsbereehtigtıng sind die Auslän-

der berechtigt, sich an jedem Ort der Deutschen Demokratischen Republik beliebig lange auf~
anhalten, soweit in der Aufenthaltsberechtigung keine Örtliche oder zeitliche Begrenzung des
Aufenthaltes eingetragen ist.

§ 5
(l) Als Aufenthaltsberechtigung im Sinne des § 4 gelten:
a) ftir vorübergehenden Aufenthalt der R.egistrierverrnerk der Deutschen Volkspolizei;
b) für einen längeren Aufenthalt die Aufenthaltserlaubnis der Deutschen Demokratischen

Republik fiir Ausländer oder der Personalausweis der Deutschen Demokratischen Republik
für Staatenlose.
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(2) Die Aiiferrthaltsbereehtigurrg erlischt, wenn der Ausländer die Deutsche Derrıokrati-
sche Republik endgültig oder ohne Erlaubnis vorübergehend verläßt.

G09 ON

(1) Die Aufentheltsberechtigung kann nur fiir ungültig erklärt werden, wenn der Auslärh
der

ii) wegen eines Verbrechens oder Vorgehens in der Deutschen Demokratischen Republik
bestraft oder wegen einer Tat, die nach den Gesetzen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik als Verbrechen oder Vergehen gilt, im Ausland strafrechtlich verfolgt oder rechtskräftig
verurteilt wird;

b) gegen die Devisenbestimnuıngen oder gegen die Melde« und Ausweisbestinimengen
der Deutschen Demokratischen Republik verstößt.

(2) Die Ungtiltigkeitserklärong der Aufenthaltsberechtigorıg kann auf den Ehegatten des
Ausländers sowie dessen minderjährige Kinder ausgedehnt werden, auch wenn für diese die
Voraussetzungen fiir eine Ungtiltigkeirserklärtrng der Aufenthaltsbereehtigong nicht vorlie-
gen.

§ 7
Ausländer sind verpflichtet, die Deutsche Demokratische Republik unverzüglich zu ver«

lassen, wenn
a) die Aufenthaltsberechtigung (§5 Abs.1) abgelaufen ist und keine Verlängerung erfolgt;
b) wegen der Ungíiltigkeit des Heirnatpasses oder durch eine sonstige Veränderung des

Staatsangehörigkeitsverhältnisses die Aufenthaltsberechtigung durch die zuständigen Orga«
rie der Deutschen Volkspolizei eingezogen wiirde und keine Neuausstellung erfolgt;

C) die Aufenthaltsberechtigung für nngiiltig erklärt wurde.

§ 8
(1) Ausländer, die in den Fällen des § 7 die Deutsche Demokratische Republik nicht frei-

willig verlassen, sirid aus dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik aosznweiserı.
Dies gilt auch für die in § 9 des PaB-Gesetzes vom 15. September 1954 (GBLI S. 786) ge-›
nannten Fälle.

(2) Die Organe der Deutschen Volkspolizei können Aosweisurigsgewahrsanr bis zu zehn
Tagen anordnen, wenn dies zur Vorbereitung oder zur Sicherung der Ausweisung notwerı~
dig ist.

(3) Zur Vorbereitung der Ausweisung darf ein Ausländer nur dann in Gewahrsam genen»
men werden, wenn er fluehtverdäehtig ist oder Tatsachen vorliegen, die darauf schließen las-
sen, daß er Ermittlungen iiber die Voraussetzungen einer Ungtiltigkeitserklârung der Anf-
enthaltsberechtiguug erschwert.
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§9

(1) Über Anträge auf Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltsberechtigungen scwie
über die Aufenthaltsbegrenzung bzw. deren Aufhebung entscheiden die dafür zuständigen
Organe der Deutschen Volkspelizei.

(2) Über die Ungiiltigkeitserklärung einer Anfenthaltsberechtigung und über die Anord-
nung des Answeisungsgewahrsarns entscheidet das Ministerium des Innern, Hauptverwaltung
Deutsche Volkspolizei. Das Recht zur Anordnung von Answeisungsgewahrsaın kann den
Bezirksbehörden der Deutschen Vnlkspolizei übertragen werden.

(3) Die örtliche oder zeitliche Begrenzung oder die Ungiiltigkeitserklärnng einer Auf-
entheltsberechtigung ist dern Ausländer beknnntzugeben. Die Bestimrnungen, auf die sich
diese Entscheidung stiitzt, sind mitzuteilen. Die Bekanntgabe ist von ihm durch Unterschrei~
ben eines Pretnkolls zu bestätigen.

§10

(1) Gegen Entscheidungen nach den Bestimmungen der §§ 4,6 und 8 kann innerhalb von
zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich beim Ministerium des Innern
Beschwerde eingelegt werden. Über die Beschwerde ist innerhalb von drei Wochen zu ent-
scheiden.

(2) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ ll

Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
a) Ansländer, die im Besitz eines vom Ministerium fiir Auswärtige Angelegenheiten der

Deutschen Demokratischen Republik ausgestellten Diplomatenausweises edel' eines Answei~
ses für nichtdiplematische Mitarbeiter sind;

b) Ausländer, die in ihren Pässen einen Registriervermerk der Prntekollnbteilung des Mi»
nisteriums für Auswärtige Anlegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik haben.

§12

Durchführnngsbestiınrnungen erläßt der Minister des Innern im Einvernehmen mit dern
Minister für Auswärtige Angelegenheiten.
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§ 13
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 14. Dezember 1956

Der Ministerrat
der Deutschen Dernekratischen Republik

Der Ministerpräsident ” Der Minister des Innern
Grotewohl Maren

(Quelle: GEL DDR l/1957, S. 1-2)

Gesetz
über die Gewährung des Aufenthaltes für Ausländer

in der Deutschen Demokratischen Republik
-- Atzsländergesetz -~
vom 28. Juni 1979

G106 ı--ı

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten fiir Ausländer, die sich in der Deutschen De-
mokratischen Republik aufhalten.

§ 2
Ausländer im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der

Deutschen Demokratischen Republik besitzen.

§ 3
(1) Fiir den Aufenthalt von Ausländern in der Deutschen Demekratischen Republik ist eine

Genehmigung erferderlich.
(2) Die Einholung einer Genehmigung zum Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen

Republik ist nicht erforderlich, soweit in anderen Rechtsverschriften oder völkerrechtlichen
Verträgen entsprechende Festlegungen getreffen wurden.

§ 4
Ausländer, die sich in der Deutschen Demokratischen Republik aufhalten, haben die glei-

chen Rechte -- soweit diese nicht an die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen
Republik gebunden sind - wie Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik. Sie
sind verpflichtet, die Verfassung der Deutschen Demckratischen Republik zu achten und die
Gesetze und anderen Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik einzuhalten.
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§ 5
(1) Über die Gewährung oder die Aberkennung des Asyls entscheidet der Ministerrat der

Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Der Ministerrat kann die Entscheidungsbefugnis delegieren.

§ 6
(1) Die Genehmigung zum Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik wird

durch das Ministerium des lrinern, die Dienststellen der Deutschen Volkspolizei -~ Paß» und
Meldewesen ~» oder andere berechtigte Organe der Deutschen Demokratischen Republik er~
teilt.

(2) Die Erteilung einer Genehmigung zum Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen
Republik kann von der Vorlage entsprechender Unterlagen abhängig gemacht werden.

(3) Die Genehmigung kann zeitlich und örtlich beschränkt, versagt, entzogen oder für un-
gültig erklärt werden. Die Entscheidung bedarf keiner Begründung.

(4) Die Genehmigung erlischt durch Fristablauf oder Ausreise aus der Deutschen Demo-
kratischen Republik, sofern eine Wiedereinreise nicht genehmigt wurde.

§ 7
(l) Ausländer, die sich in der Deutschen Demokratischen Republik aufhalten, haben, wenn

die Genehmigung zum Aufenthalt
a) durch Fristablauf ungültig wurde und eine Verlängerung versagt wird,
b) entzogen oder für ungültig erklärt wurde,

die Deutsche Demokratische Republik unverzüglich zu verlassen. Ausländer, die dieser Ver»
pflichtung nicht nachkommen, können ausgewiesen werden.

(2) Die Entscheidung über die Ausweisung treffen die im § 6 Absatz 1 genannten Organe
sowie die staatlichen Untersuchungsorgane.

(3) Die Entscheidung ist dem Ausländer unter Angabe des Zeitpunktes und des Ortes des
Grenzübertritts schriftlich oder mündlich bekanntzugeben. Gegen die Entscheidung kann
Beschwerde eingelegt werden'

(4) Der Ausgewiesene kann zur Sicherung der Ausweisung bis zum Ort des Grerızübertritts
durch beauftragte Personen begleitet werden.

§ 8
(1) Ein Ausländer kann zur Vorbereitung oder Durchführung der Ausweisung in Aus-

weisungsgewahrsarn genommen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf schließen
lassen, daß er

1. noch notwendige Ermittlungen über die Voraussetzungen der Ausweisung behindern
wird oder
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2. der Flucht vcrtlâchtig ist oder die Durchführung der Ausweisung auf andere Weise er»
schweren wird.

(2) Über d ie Anordnung des Ausweisungsgewahrsaıns entscheidet der Richter auf Antrag'
der zur Entscheidung über die Ausweisung berechtigten Organe der Deutschen Dernokrati-›
sehen Republik durch schriftlichen begründeten Beschluß. Der Richter hat den Ausländer vor
der Entscheidung zu hören. Der Beschluß ist dern Ausländer bekanntzugeben. Die Bekannt-
gabe ist zu prctekullieren.

(3) Örtlich zuständig fiir die Entscheidung ist das Kreisgericht, in dessen Bereich der Aus»
länder seinen Wehnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltscrt hat. Örtlich zuständig ist auch das
Kreisgericht, in dessen Bereich der Ausländer sich zuletzt aufgehalten hat oder auf Anord-
nung eines staatlichen Organs untergebracht ist.

(4) Beschwerde und Kassation sind zulässig. Der Ausländer ist über das Beschwerderecht
zu belehren. Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung
beim Kreisgericht einzulegen. Das Bezirksgericht entscheidet über die Beschwerde
endgültig.

(5) Der Ausweisungsgewahrsarn ist auf den Zeitraum zu beschränken, der zur unverzügli-
chen Vorbereitung oder Durchführung der Ausweisung erforderlich ist. Er darf 6 Wochen
nicht überschreiten. Das Kreisgericht darf den Ausweisungsgewahrsaru durch Beschluß um
weitere 6 Wochen verlängern, wenn dies zur Durchführung der Ausweisung unumgänglich
ist. lm Beschwerdeverfahren trifft diese Entscheidung das Beschwerdegericht.

(6) Ein Ausländer darf verlâufig in Ausweisungsgewahrsarn genernruert werden, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 1 verliegen. Die Anordnung des vorläufigen Answeisungs-›
gcwahrsams erfolgt durch die Deutsche Volkspolizei oder ein staatliches Untersuchungsergan.
Der Ausländer ist spätestens am Tage nach seiner vorläufigen lngewahrsarnnahrne zur Ent»
scheidung über den Ausweisungsgewahrsaın gemäß Absatz 2 dem zuständigen .Kreisgericht
verzufiihren.

§ 9
Der Ministerrat, der Minister des Innern und Chef der Deutschen Velkspolizei und der

Minister der Justiz erlassen die zur Durchführung dieses Gesetzes erferderlicherı Rechts«
vorschriften.

§ 10
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August l979 in Kraft.
(2.) Gleichzeitig tritt die Verordnung vern 14. Februar über den Aufenthalt von Auslän-›

dern irn Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (GBI. I 1957 Nr. 1 S. 1) außer Kraft.
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Das vorstehende, ven der Velkskamnter der Deutschen Demokratischen Republik am acht-

iindzwanzigsten .larii rıeunzehnhundertneiinnfldsiebsig beschlossene Gesetz wird hiermit
verkündet.

Berlin, den achtundzwanzigsten Juni neunzehnhiındertneuntindsiebzig

Der Vorsitzende des Staatsrates
der Deutschen Demekratischen Republik

E. Honecker

1 Das Beschwerdeverfahren regelt sich zur Zeit nach § '19 des Gesetzes vom 1 1. Juni 1968
iiber die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei (GBL l Nr.]1 S. 232) i. d. F.
des Gesetzes vom 24. Jani 1971 iiber die Neufassung und Regelungen iiber Rechtsmittel gegen
Entscheidungen staatlicher Organe (GBI. l Nr. 3 S. 49).

(Quelle: GBI. DDR li 1979, S. `l49~l5Ü)

Anurdnung
über den Aufenthalt von Ausläııdem

in der Deutschen Deznekratiseheıi Republik
(Ausländeraıiordrıung - AAO --)

vom 28. Juni 1979

Atif Grund des § 9 des Gesetzes vem 28. Jusi 1979 über die Gewährung des Aufenthaltes
für Ausländer in der Deutschen Dernnkratischeit Republik -~ Ausläiidergesetz - (GBI. l Nr.
17 S. l49) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane
folgendes angeordnet: '

§ 1

(1) Ausländer können in der Deatscheii Demokratischen Republik ständigen Wohnsitz
nehmen oder sich länger befristet, knrzbefristet eder im Transit in der Deutschen Demekra~
tischen Republik aufhalten.

(2) Ständiger Wohnsitz ist ein zeitlich unbefristeter Aufenthalt in der Deutschen Demn-
kratischen Republik.

(3) Länger befristeter Aufenthalt ist in der Regel ein Aufenthalt in der Deutschen Dern<›~
kratischeit Republik aus Gründen der Berufsausbildung, Berufsausübung oder des Studiums.

(4) Kurzbefristeter Aufenthalt ist ein Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik aus dienstlichen, privaten eder touristischen Griinden.
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(5) Während des Transits ist der Aufenthalt in der Deutschen Demekratischerz Republik
ftir den Zeitraum gestattet, der für die unverzügliche Durchreise durch die Deutsche Deme-
kratische Republik benötigt wird.

§ 2
Fiir den Aufenthalt von Ausländern in der Deetschee Demokratischen Republik gemäß §

3 Abs. l des Ansländergesetzes wird bei
zz) ständigem Wohnsitz eine Aufenthaltserlaubnis;
h) länger befristetern Aufenthalt eine Aufenthaltsgenehmigung;
e) krirzbelristetem Ati fenthalt eine Aufenthaltsberechtigung,
d) Transit ein Transitvšsnm
erteilt.

§ 3
( l) Ein Ausländer, der vorsätzlich oder fahrlässig
a) sich ohne Genehmigung in der Deutschen Demokratischen Republik auihält eder
h) zeitlicher: eder örtlichen Beschränkungen einer Genehmigung zent Aufenthalt in der

Deetschen Demokratischen Republik zuwiderhartdelt,
kann rrrit einem Verweis eder Ordnungsstrafe von lt) bis 500 Mark belegt werden.

(2) lst eine vorsätzliche Handlung nach Abs. l aus grnber Mšßaehtung gesellschaftlicher
lriteressen oder wiederholt innerhalb ven 2 Jahren begangen und mit Ordriungsstrnfe geahndet
worden, kann eine Ordnungsstrafe bis ze 1000 Mark ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordntrngsstrafverfahrens obliegt den Leitern der Dienststellen
der Deutschen Velkspolizei.

(4) Für die Durchführung des Ordntıngsstrafverfahrens und den Ausspruch von Ordnungs›~
strafrnaßnahmen gilt das Gesetz vom l2. Januar `l968 zur Bekämpfung ven Ordnungswid-
rigkeiten - OWG - (GEL l Nr. 3 S. 101).

§ 4

Diese Anerduiıng tritt am 1. August 1979 in Kraft.

Berlin, den 28. Juni 1979
Der Minister des Irızıem

und
Chef der Deutschen Volkspolizei

Diekel

(Quelle: GBI. DDR l/l 979, S. 154)
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Verordnung

über die Veränderung vun Arbeitsrechtsverbältnisseu
mit ausländischen Bürgern, die auf der Grundlage von

Regiemngsabkorrımeu in der DDR beschäftigt
und qualifiziert werden

vom 1.3. Juni 1990

§ l
Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für die verzeitige Beendigung von

Arbeitsrechtsverhältnissen auf der Grundlage von Regiernngsabkernrnen zwischen Betrieben
der DDR und ausländischen Bürgern sewie die sich daraus für die ausländischen Bürger er-
gebenden Ansprüche.

§ 2
(1) Das in § l genannte Arbeitsrechtsverhältnis kann durch den Betrieb aus zwingenden

Gründen vor der irn Arbeitsvertrag vereinbarten Beschäftigungsdauer beendet werden.
(2) Zwirigende Grunde für die vorzeitige Beendigung gemäß dieser Verordnung liegen vor,

wenn
-~ im betriebswirtschaftlichen Interesse eine Erhöhung der Rentabilität des Betriebes nur
dureh Reduzierung des Prodtiktienspersorıals erreicht werden kann,
- die Umstellung des Produktiunsprefils eine Reduzierung des Predektionspersonals er-
fordert,
-~ aus Gründen des Umweltschutzes der Betrieb bzw. Betriebsteile des Betriebes die Pro-
duktion einstellen rnüssen und dies in einer Beratung der Betriebsleitung mit der BGL. fest-
gestellt wird.

§ 3
(1) Der Betrieb hat den ausländischen Bürger und das zuständige Arbeitsamt inn/erzitg~

lich schriftlich über die beabsichtigte vorzeitige Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses
aus zwingenden Gründen zu informieren. Zwischen dem Zugang der lnferrnation und der
voraussichtlichen Rückreise muß eine Frist von 3 Menaten gewährleistet werden.

(2) Zwischen dern Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsreehtsverhiiltnisses und dem Ter-
min der Rückreise muß eine Frist von mindestens 2 Monaten gewährleistet werden.

§ 4
(l) Bis zur vorzeitigen Beerıdigung des Arbeitsreehtsverhältnisses zwischen dem Betrieb

und dern ausländischen Bürger haben der Betrieb und die zuständigen örtlichen und zentra-›
len Staatscrgane die Verpflichtungen aus den Ftegierungsabkornrnen zu erftillen.
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(2) Ver der Beendigung des Arbeitsreehtsverhâltnisses hat der Betrieb alle Möglichkei-
ten anni Abschluß eines Andernngsvertrages nnd, wenn dies nicht möglich ist, eines Über»
leitnngsvertrages ausznsehöpfen.

(3) Kann ein Andernngsvertrag oder ein Überleitnngsvertrng nieht abgesehlesserı werden,
ist das Arbeitsreehtsverhísiltnis durch fristgemäße Kiindignng, gemäß den arbeitsrechtlichen
Bestimmungen der DDR, zu beenden- Die Ktindignngsfrist beträgt 4 Wachen.

,.

E309 V1

Ansländisehe Biirger, deren Arbeitsreehtsverhältrıisse wegen zwingender Gründe ver Ab-
lstif der vereinbarten Einsatzdaner dnrch die Betriebe beendet' werden müssen und die in ihr
Heirnatland zuriiekkehren, haben Anspruch auf:

n) Gewährung einer finanziellen Ansgleiehszahlnng in Höhe ven 70% des bisherigen
Nettedtırehsehnittslohnes durch den Betrieb bis :zınr Ausreise, mindestens jedoeh für
die Dauer von drei Monaten, wenn die Weiterbeschäftigung im Betrieb oder in einem
anderen Betrieb nicht gewährleistet werden kann,

b) Unterbringung irn Wohnheim des Betriebes bis zur Ausreise zn den Bedingnngen des
jeweiligen Regiernngsabknrnrnens,

e) dereh den Betrieb bezzahlte und erganisierte Aesreise in den Heirnatstaat,
d) Unterstiitznng durch den Betrieb bei der Vorbereiteng end Durchführung des Versands

der persönlichen Effekten.

§ 6
(1) Ein ausländischer Biirger, dessen Arbeitsreehtsverhältrıis ans zwingenden Griinden ver-

zeitig beendet werden mnß, und der nicht in sein Heimatland zurückkehren will, hat das Recht,
bis zum Ablauf der iırsprti nglieh vorgesehenen Vertragsdauer in der DDR zn bleiben.

(2) Ein ausländischer Bürger, der nicht in sein Heimatland znriiekkehrt, hat Anspruch auf
a) Wehnunterknnft im bisherigen Wohnheim mindestens 3 Monate naeh der schriftlichen

Mítteiltmg des Betriebes iiber die verzeilige Beendigung des Arbeitsrechtsverhältrıisses;
dariiber hinaus besteht Anspruch anf angemessenen Wohnraum wie ftir DDR-Biirger;

b) Erteilung einer Arbeitserlaubnis durch das Arbeitsamt;
e) Vermittlung øder Urnschnlnng durch das Arbeitsamt;
d) staatliche Unterstützung nnd betriebliche Ansgleiehzahlnng;
e) Gewâhrnng einer Gewerbeerlaubnis an den gleiehen Bedingungen wie ein DDR-›

Biirger..

§ 7
Der Minister ftir Arbeit nnd Soziales erläßt Dnrchfiihrungsbestirnınungen zn dieser X/er-

erdnurıg.
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§ 8

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 13. Jani 1990

Der Ministerrat
der Deutschen Demokratischen Republik

de Maiziere
Ministerpräsident
Dr, Hildebrandt

Minister für Arbeit und Soziales

(otteııeı ont. DDR 1/1990, s. 393)

I)urchfii_hrııngsbestimmung
zur Verordnung über die Veränderung von

Arbeitsrechtsverhältnissen ausländischer Bürger,
die anf der Grundlage von Regierungsabkomnıen
in der DDR beschäftigt und qualifiziert werden

vom 13. Juni 1990

Aufder Grundlage des § 7 der Verordnung vom 13.Juni 1990 über die Verändereng von
Arbeitsreehtsverhältaissen mit ausländischen Bürgern, die auf der Grundlage von
Regiernngsabkommen in der DDR beschäftigt und qualifiziert werden (GBI. l Nr. 35 S. 398)
wird folgendes bestimmt:

§ l
Die Festlegungen der obengenannten Verordnung finden Anwendung für ausländische Biir~

ger, die im Rahmen folgender .Abkommen tätig sind:
l. Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der Sozialistischen

Republik Vietnam iiber die zeitweilige Beschäftigung und Qualifizierung vietname-
sischer Werktätiger in Betrieben der DDR vom Il. April 1980 in der durch Protokoll
vom 13. Mai 1990 geänderten Fassung

2. Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Volksrepublik Moçambique über
die zeitweilige Beschäftigung :noçarnbiquanischer Werktätiger in Betrieben der DDR
vom 24. Februar 1979 in der durch Protokoll vom 28. Mai 1990 geänderten Fassung

3. Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Volksrepublik Angola über die
zeitweilige Besehäftigung und Qualifizierung angolanisoher Werktätiger in Betrieben
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der DDR vom 29. März 1985 in der dnrch Protokoll vorn 1. Juni l990 geänderten
Fassung.

C47! l\J

Diese Dnrchführungsbestirnrnung tritt rnit ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Berlin, den 13. Juni l99Q

Der Minister fiir Arbeit und Soziales
Dr. Hildebrandt

(Qoelle: Bundesvorstand des FDGB, Abteilung Organisation, Arbeitsmaterialien)

Vereinbarung

zwisehen dem Staatlichen Amt fiir Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Re-
publik und dem Komitee für Arbeit nnd Löhne der Volksrepnblik Polen über die Grand»
sätze der Beschäftigung polnischer Werktätiger aus Grenzbezirken der Volksrepublik
Polen in Betrieben der Grenzbezirke der Deutschen Demokratischen Republik
(vom 17. März 1966)

Entsprechend der Empfehlung des Deutsch«»Polnisehen Wirtsehaftsaussehusses und dern
Vorschlag der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, polnische Werktâtige in
Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik znr En twicklnng der wirtschaftlichen Zn-
samnierıarbeit zwischen den Grenzbezirken zu beschäftigen sowie enter Berücksichtigung des
»Vertrages zwisehen der Deotsoherı Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen
über die Zusammenarbeit auf dern Gebiete der Sozialpolitik« vont 13. Juli 1957 haben das
Staatliche Amt für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik und das Ko-
mitee für Arbeit und Löhne der Volksrepnblik Polen folgendes vereinbart:

l

l. Die vorliegende Vereinbarung gilt für die Beschäftigung von polnischen Werktätigen,
die in den Grenzbezirken der Volksrepublik Polen wohnen und in Betrieben der
Grenzbezirke der Deutschen Demokratischen Republik arbeiten ( nachfolgend Werktä-
tige genannt).

2. Vereinbarungen über die Beschäftigung der Werktätigen werden zwischen den zustän-
digen Räten der Grenzbezirke der Dentschen Demokratischen Repoblik und den zustän-
digen Präsidien der Bezirksvolksräte der Grenzbezirke der Volksrepublik Polen auf der
Grundlage der in der vorliegenden Vereinbarung enthaltenen Grundsätze abgeschlossen.
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Die Grundsätze der vorliegender; Vereinbarung gelten auch für die Beschäftigung der
Werktätigen zum Zwecke der Qualifizierung im Rahmen von Kooperationsbeaiehungen.
Der Abschluß der in Ziffer 2 genannten Vereinbarungen bedarf des vorherigen Einver~
ständnisses des Staatlichen Arntes für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen
Republik und des Komitees für Arbeit und Löhne der Volksrepublik Polen.

ll

Mit jedem Werktätigen wird ein Arbeitsvertrag in deutscher und polnischer Sprache nach
einem zwischen dem Staatlichen Amt für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokrati-
schen Republik und dem Komitee fiir Arbeit und Löhne der Volksrepublik Polen abge-
stimmten Mnster abgeschlossen.
Die Werktätigen unterzeichnen ihre Arbeitsverträge in den zuständigen Abteilungen ftir
Beschäftigung bei den Präsidien der Volksräte der Volksrepublik Polen.
Bei der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages erhält der Werktätige ein Informationsblatt
in polnischer Sprache iiber die Bedingungen der Beschäftigung in der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Der lnhalt der Information wird zwischen dem Staatlichen Amt fiir
Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik und dem Komitee für Arbeit
und Löhne der Volksrepublik Polen abgestimmt.
Der Arbeitsvertrag tritt rnit der Unterzeichnung durch den Vertreter des Betriebes in Kraft.
Vor dem Abschluß eines Arbeitsvertrages gewährleistet die polnische Seite allgemeine
ärztliche Untersuchung der Werktätigen. Die ärztlichen Bescheinigungen iiber den Ge-
sundheitszustand der Werktätigen sind dern Betrieb zu übergeben.
Die Beschäftigung der Werktätigen soll nach Möglichkeit in geschlossenen Gruppen
erfolgen.

Den Werktätigcn wird gewährleistet, sich irn Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu
qualifizieren. .

Die Betriebe informiereıı die zuständigen Abteilungen ftir Beschäftigung bei den Präsi-
dien der Volksräte der Volksrepublik Polen über ernsthafte Verstöße gegen die
Arbeitsdisziplin sowie über die Auflösung von Arbeitsverträgen und ihre Gründe.
Bei Auflösung des Arbeitsvertrages ist den Werktätigen vorn Betrieb eine Bescheinigung
iiber die Art und Dauer der Beschäftigung, die erreichte Qualifikation sowie über die Höhe
des erzielten Gesatntarbeitsverdienstes auszustellen.

lll

Jeder Werktätige hat das Recht, sich in allen Fragen an die leitenden Mitarbeiter des
Betriebes, an die zuständigen staatlichen und gewerkschaftlichen Organe der Deutschen
Demokratischen Republik zu wenden.
Die Werktätigen wählen irn Betrieb einen Vertreter, der berechtigt ist, alle Angelegen-
heiten in ihrem Namen mit den genannten Organen zu beraten.
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Bei Entscheidungen der Konfliktkornrnissionen iiber Konfliktfâlle, an denen polnische
Werktiitige beteiligt sind, ist eine entsprechende Vertretnng der Werktätigen vor den Kon-
fliktkomrnissionen zu sichern.

IV
Die Zahlnng des Nettolohnes einschließlich Prämien an die Werktšitigen erfolgt durch
den Betrieb zu 30 % in Mark und zn 70 % in Zlnty. ln Ansnahrnefällen kann den Werk-
tâtigen anf Antrag der Nettolohn bis zn 85 % in Zloty ausgezahlt werden.
Bei Arbeitsanfnahrne kann der Werktâitige einen Vorschuß bis zur Höhe eines halben
voranssiehtlichen Monatsverdienstes erhalten. Die Verrechnung erfolgt innerhalb eines
angemessenen Zeitraumes in Raten.
Sehadensersntzleistungen dnrch den Werktätigen auf Grund arbeitsrechtlieher Bestim-
rnnngen werden während der Dauer der Beschäftigung in dern in Ziffer 1 festgelegten Ver«
hältnis geleistet, soweit zwischen dern Betrieb und dern Werktätigen nichts anderes ver»
einbart wird. Das gleiche gilt fiir Schadensersatzzahltingen des Betriebes an den
Werktätigen.

V
Die Betriebe geben den Werktätigen die Möglichkeit, die kulturellen, sportlichen und
sozialen innerbetrieblichen Einrichtungen in Anspruch zu nehmen.
Die Betriebe sichern, daß die Wcrktätigen die Versorgungs- nnd Dienstleistnngsein-
richtungen des Betriebes zu den allgemein giiltigen Bedingnngen in Anspruch nehmen
können.
Soweit erforderlich, wird die Beförderung der Werktätigen ab Grenze zum Betrieb nnd
zurück zu den iiblichen Fahrpreisen gewährleistet.

Vl
Die :anständigen Organe der Volksrepublik Polen gewähren den Werktšitigen und ihren
Familienangehörigen alle Sach- nnd Geldleistungen der Sozialversicherung entsprechend
den polnischen gesetzlichen Bestinnnnngen. Hierbei werden die anf dem Gebiete der
Dentschen Demokratischen Republik zurückgelegten Versicherungszeiten (Beschäfl
tigungszeiten) end die Höhe der dabei erzielten Arbeitsverdienste berücksichtigt.
Verpflichtungen der deutschen Seite, die die Sozialversicherungsleistnngen fiir die Werk»
tätigen und ihre Familienangehërigen betreffen, gelten nnter Berücksichtigung des An-
teils am Ansgleichsbetrag, der gernâß Artikel Vll, Ziffer l, für die Sozialversicherungs-
leistungen bestirnnn ist, als erfiillt.
Die Werktätigen erhalten, wenn sie sich auf dern Gebiet der Dentsehen Demokratischen
Republik aufhalten, erste ärztliche Hilfe und Krankenhausbehandlnng, solange ihre Rück-
kehr in die Volksrepublik Polen nicht möglich ist.
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Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepu-
blik. Polen erkerrnen gegenseitig ärztliche Bescheinigungen an.
Die zuständigen Organe der Sozialversicherung der Volksrepublik Polen stellen bei Ge-
währung der Geldleistungen der Krankenversicherung Bescheinigungen über Art,
Bezugsdauer und Höhe dieser Geldleistungerı aus, die vom Werktätigen dem Betrieb vor-
zulegen sind.
Die zuständigen Organe der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepu-
blik Polen vereinbaren in notwendigen Fällen die entsprechende Verfahrensweise zu den
in diesem Artikel genannten Angelegenheiterr. _

Vll
Die deutsche Seite zahlt der polnischen Seite einen Ausgleichsbetrag in Höhe dcr gemäß
den gesetzlicher: Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik vom Lohn der
Werktätigen in Abzug gebrachten Lohnsteuern und Beträge zur Sozialversicherung so-
wie des entsprechenden Betriebsariteils zur Sozialversicherung und der Urrfallumlage.
Hieraus resultierende Zahlungen erfolgen gemäß dern »Abkommen iiber die Verrechnung
von nichtkommerziellen Zahlungen« vom 8. Februar 1963 von Seiten des Staatlichen
Amtes für Arbeit urid Löhne der Deutschen Demokratischen Republik auf ein vom Ko-
mitee für Arbeit und Löhne der Volksrepublik Poleo zu bezeichnerrdes Konto.

Vlll
Die Werktätigen überschreiten die Staatsgrenze mit dem Personalausweis uad einer zum
mehrmaligen Grerızübertritt bereehtigenden Reisearilage gemäß dem »Abkommen zwi-
schen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der
Volksrepublik Polen über die Aufhebung der Visapflicht« vom 14. März 1964.
An der Staatsgrenze zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volks-
republik Polen können für den Berufsverkehr der Werktätigen zusätzliche Grenzüber-
gangsstellen eingerichtet werden.
Fiir den Grenzíibertritt im Berufsverkehr wird eine Grenziibergangsstelle in Wilhelm-
Pieck-Stadt Guben - Gubin eröffnet.

IX
Den Werktätigen werden bei der Zollabfertigung die Erleichterungen gewährt, die in der
»Vereinbarung zwischen dern Minister für Außenhandel und lnnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik und dem Minister für Außenhandel der Volksre-
publik Polen über Zollvergünstigungen bei der Aus- und Einfuhr von Waren, die von auf
dem Gebiet des einen Staates wohnhafterı und auf dem Gebiet des anderen Staates be«
schäftigten Personen mitgeführt werdena, vom 6. Oktober 1965 vorgesehen sind.
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2. Die in Mark und in Zloty an die Werktätigen ausgezahlten Lohnarrteile sind vom Betrieb
in das Zollkontrolldokurnent einzutragen, das nach der in Ziffer l genannten Vereinba-
rung zn führen ist.

3. Der in polnischer Währung erhaltene Lohuanteíl darf in der Deutschen Demokratischen
Republik nicht eingetauscht werden und ist unverzüglich in voller Höhe in die Volksre-
publik Polen auszuführen.

4. Der Lohnanteil in Mark-darf bis zur Hohe eines Monatslohnes in die Volksrepublik Po-
len ans- und in die Deutsche Demokratische Republik wieder eingeführt werden; er darf
in der Volksrepublik Polen nicht umgetauscht werden. Die Werktätigen können beirn täg-
lichen Grcnzübertritt bis zu 50 Zloty rnit sich führen. Dieser Betrag darf in der Deutschen
Dernokratischen Republik nicht eingetauscht werden uud ist täglich in voller Höhe wie-
der in die Volksrepublik Polen auszuführen.

X

l. Die Werktätigen können bis zur Höhe der in Mark erhaltenen Anteile des Lohoes und
der 'Prämien Waren einkaufen und ausführen. Der Erwerb von Waren durch Teíl:a:ahlungs~
geschäfte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ist nicht zulässig.

2. Die Werktätigen können auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen der Deut-
schen Demokratischen Republik die in Mark erhaltenen Anteile des Lohnes und der Prä-
mien auf Sparkonten einzahlen. Die Sparbücher können dem Betrieb zur Aufbewahrung
übergeben werden.

Xl

1. Die Vertreter der zuständigen Organe der Volkrepublik Polen können sich nach Verein-
barung rnit den zuständigen Organen der Deutschen Demokratischen Republik mit den
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigerı sowie rnit anderen Fragen der Beschäf-
tigung der Werktatigen vertraut machen. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftre-
ten, werden auf dem Wege der Verständigung von den entsprechenden Organen der Deut-
schen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen geregelt.

2. Die Vertreter des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen
Republik und die Vertreter des Komitees für Arbeit und Löhne der Volksrepublik Polen
werden sich nach Bedarf treffen, um die rnit der Beschäftigung polnischer Werktätiger
in Betrieben der Grerizbezirke der Deutschen Demokratischen Republik zusammenhän-
genden Probleme zu regeln.

XII

Wenn auf Wunsch einer der beiden Seiten eine örtliche Vereinbarung über die Beschäfti-
gung deutscher Werktätiger getroffen wird, die in den Grerızbezirkerr der Deutschen
Demokratischen Republik wohnen und in den Betrieben der Grenzbezirke der Volksrepublik
Polen arbeiten, finden die Grundsätze dieser Vereinbarung entsprechende Anwendung.
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Xlll

Die Bestimmungen der Vereinbarungen, die vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verein«
barung zwisehen den zuständigen Raten der Bezirke der Deutschen Demokratischen Repu-›
blik und den Präsidien der Bezirksvolksräte der Volksrepublik Polen über die Beschäftigung
pelnischer Werktâitiger in Betrieben der Grenzbezirke der Deutschen Demokratischen Repu-
blik abgeschlossen werden und der vorliegenden Vereinbarung widersprechen, sind aufge~
hoben. Snweit erferderlieh, sind rıene Festlegungen zu treffen.

XIV

1. Die vorliegende Vereinbarung wird den Vorsitzenden der Ministerräte beider Staaten zur
Bestätigung vorgelegt, Das Staatliche Amt für Arbeit und Löhne der Deutschen Demo~
kratísehen Republik und das Kernitee Fiir Arbeit und Löhne der Volksrepublik Polen
unterrichten sich gegenseitig über die erfolgte Bestätigung der vorliegenden Verein»
barung. Sie tritt am ersten Tage des folgenden Monats nach dem Datnm der letzten Be«
nachriehtigung in Kraft.

2. Die verliegende Vereinbarung wurde auf rinbestirnrrıte Zeit abgeschlossen; sie kann durch
jede Seite gekündigt werden. Die Kiindigtrng ınuß mindestens sechs Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres nntifiziert werden; in diesem Falle verliert die vor-
liegende Vereinbarnng die Rechtskraft am Ende dieses Jahres.

Die vorliegende Vereinbarung wurde in Warszawa am 17. März 1966 in zwei Exemplaren,
jedes in dentseher and polnischer Sprache, angefertigt, webei beide Texte die gleiche Rechts«
kraft besitzen.

Der Leiter des Staatlichen Der Versitzende des Komitees für Arbeit
Amtes für Arbeit und Löhne und Löhne der'
der Deutschen Demokratischen Volksrepublik Polen
Republik
gez. Hellmuth Geyer gez. Aleksander Bnrski

(Quelle: Bnndesvorstand des FDGB, Abtlg. Organisation, Arbeitsmaterialien)

Abknmnıen :zwisehen der Regierung der Dentscheıı Demokratischen Republik und der
Regierung der Volksrepublik Polen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Beschäftigung polnischer Werktätiger in Betrieben der Deutschen Demokratischen
Republik (vom 5. September 1988)

Geleitet von dern Streben zur Festigung der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwisehen
der Deutschen Demokratischen Republik und der Velksrepublik Polen haben die Regierung
der Dentsehen Demokratischen Republik nnd die Regierung der Velksrepublik Pelen (naeh~›
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folgend Abkonırnenspartner genannt) auf der Grundlage der Gleichberechtigung und des
gegenseitigen Nutzens folgendes vereinbart:

Artikel l
(1) Das vorliegende Abkommen gilt für die Beschäftigung polnischer Bürger ( nachfolgend
polnische Werktâtige genannt) in Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik ( nach«
folgend Betriebe genannt) auf der Grundlage von Arbeitsverträgen.
Polnische Werktätige im Sinne dieses Abkommens sind:
a) - Werktätige, die in den an die Deutsche Demokratische Republik grenzenden Wojewod-

schaften der Volksrepublik Polen wohnen, in Betrieben der an die Volksrepublik Polen
grenzenden Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik beschäftigt sind und dazu
täglich die Grenze zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksre-
publik Polen iiberschreiten;

b) Werktätige, die während ihrer Beschäftigung zeitweilig in der Deutschen Demokratischen
Republik wohnen, unabhängig davon, aus welchen Wojewodschaften der Volksrepublik
Polen sie delegiert werden und in welchen Bezirken der Deutschen Demokratischen Re«
publik sie besclräftigt werden.

Die besonderen Beschäftigungsbedingungen ftir die oben genannten Gruppen polnischer
Werktätiger werden entsprechend in Teil A und B der Anlage zu diesem Abkommen
geregelt.
(2) Die Beschäftigung der in Absatz 1 genannten polnischen Werktätigen soll möglichst der
Erweiterung der Kooperation und Spezialisierung der Produktion zwischen den Betrieben
der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen dienen.

Artikel 2

(l) Die Bevollmächtigten fiir die Durchführung der Festlegungen dieses Abkommens sind
der Staatssekretär für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik und der
Minister ftir Arbeit und Sozialpolitik der Volksrepublik Polen (nachfolgend Bevollmächtig-
te der Abkonırnenspartrıer genannt). Sie haben das Recht, zur Konkretisierung von Fest»
legungen dieses Abkommens erforderliche Vereinbarungen abzuschließen.
(2) Die Bevollmächtigten der Abkomrnenspartner vereinbaren in Jahresprotokollen zu die-
sem Abkommen die Liste der Betriebe und die irn jeweiligen Betrieb zu beschäftigende An-
zahl der polnischen Werktätigen gesondert gem. Artikel 'I Absatz l a) und b). Diese Jahres-
protol-tolle werden in der Regel bis Ende Oktober des Vorjahres abgeschlossen.
(3) ln den .lahresprotokollen benennt der Bevollmächtigte des polnischen Abkoınrnensparb-
ners die Organe, die die polnischen Werktätigen zur Beschäftigung in die Deutsche Denao~«
kratische Republik delegieren (nachfolgend Delegierungsorgane genannt),
(4) Die polnischen Werktâtigen dürfen ausschließlich in den Betrieben beschäftigt werden,
die in den .lahresprotokollen enthalten sind.
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Artikel 3
(1) Die Dentsche Demokratische Repnblik leistet an die Volksrepublik Polen ini Zusammen»
hang mit der Beschäftigung der polnischen Werktätigen folgende Zahlungen:
a) den Gesamtbetrag der von den polnischen Werktätigen in der Deutschen Denitıkratischen

Republik erhobenen Lohnsteuern;
b) einen Betrag für Leistungen der Sozialversicherung 'fiir die polnischen Werktätigerı und

ihre Familienangehörigen;
c) einen Ausglcichsbetrag der Ausgaben der Volksrepublik Polen fiir Organisation, Wer~

bang, Betreuung. und weitere Aufwendungen für die Delegiernng der polnischen Werk-
tätigen und deren in der Volksrepublik Polen lebende Familienangehörigen (nachfolgend
Werbekosten genannt).

(2) Die Beträge der Zahlengen gern. Absatz l b) nnd l c) sind in der Anlage zo diesem Ab«
korntnen festgelegt,
(3) Die Beträge werden getrennt nach den in Absatz I genannten Zahlnngstiteln überwiesen.
(4) Die Überweisnng der Lohnsteuern nnd Beträge für Sozialversicherongsleistnagen erfolgt
in Form qııartalsweiscr Abschlagszahlungen bis jeweils sechs Wochen nach Qnartalscnde.
Die Jahresendabrechnung und die Überweisung der Wcrbekosten erfolgen bis jeweils Ende
Februar des Folgejahres.
(S) Die jeweiligen Beträge für Sozialvcrsichernngsleistnngen und Werbekosten werden an-
hand der durchschnittlichen monatlichen Anwesenheit der beschäftigten polnischen Werk-
tätigen in der Deutschen Demokratischen Republik berechnet.
(6) Alle anf der Grundlage dieses Abkornrnens von der Deetschen Demokratischen Repu-
blik an die polnische Seite zn realisierenden Zahlungen nnd Überweisungen erfolgen entspre-
chend den geltenden Grundsätzen iiber die Verrechnung nichtkotnrnerzieller Zahlungen.
(7) Die Beschäftigung polnischer Werktätiger in der Deutschen Demokratischen Republik
erreicht ini Jahre 1991 ein Niveau von 10.000 Personen, das bis zum Jahr 1995 beibehalten
wird.

Artikel 4

(1) Die Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik dürfen auf der Grnrıdlage dieses
Abkommens nur polnische Werktätige beschäftigen, die die Genehmigung des zuständigen
polnischen Amtes :nr Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Betrieb nnd eine vom Dele-
gierungsorgan auf dem dafiir vorgesehenen Vordruck ausgestellte Delegierung erhalten
haben.
(2) Znr Beschäftigung in der Deutschen Demokratischen Republik werden ausschließlich
polnische Werktäti ge delegiert, die das l 8. Lebensjahr vollendet haben und fiir die Ansiibung
der vorgesehenen Arbeitsaafgabe gesundheitlich geeignet sind.
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Artikel 5

(1) Die polnischen Werktiitigen sind gleichberechtigte Mitglieder der betrieblichen Arbeits~
kellektive. Die arbeite- nnd sozialversichernngsrechtliche Stellung der polnischen Werktäti»
gen richtet sich während der Dauer des Arbeitsrechtsverhältnisses in der Deutschen Derno«
kratischen Republik nach den in der Deutschen Demokratischen Republik geltenden arbeite»
und sezialversicherungsrechtlichen Bestimmungen, scweit in diesem Abkommen nichts an-
deres festgelegt ist. »
(2) Die Beschäftigung der pelnischen Werktätigen erfolgt auf der Grendlage eines Arbeits-
vertrages entsprechend einem zwischen den Bevollmächtigten der Abkenrnıenspartner
vereinbarten Muster. Der Arbeitsvertrag wird schriftlich zwischen dern Betrieb und dem pol-
nischen Werktiitigen in deutscher und pølnischer Sprache abgeschlossen. Das Arbeitsrechts-
verhältnis beginnt rnit dem Tag der Anreise des polnischen Werktätigen.
(3) Nach Beendigung der Beschäftigung übergibt der Betrieb dern polnischen Werktätigeri
eine Arbeitsbescheinignng entsprechend einem zwischen den Bevollmächtigten der Abk<›rn-›
menspartner vereinbarten Meister.

Artikel 6
(l) Zn Beginn ihres Arbeitsrechtsverhältnisses werden die pelnischen Werktätigen für die
Zeit von 4 Wcchen ven der predaktiven Arbeit freigestellt. ln dieser Zeit erhalten sie in pel-
nischer Sprache erforderliche Unterweisungen und informationen über die fiir sie geltenden
arbeits~ und sozialversicheriıngsrechtlichen Bestimmungen, Entlohnnngsgrnndsätze, Ver-
schriften znm Gesnrrdheits-, Arbeitsschutz sewie Brandschutz einschließlich betriebsspezi-
fischer Bestimmungen. Die Grundsätze für die Unterweisnngszeit sowie die Entlehnung
werden in der Anlage geregelt.
(2) An betrieblichen Gefährdungsstellen werden Warnschilder in polnischer Sprache oder
allgemein gebräuchliche internationale Bezeichnungen angebracht.

Artikel 7

(1) Die polnischen Werktätigen erhalten Arbeitseinkenırnen entsprechend den in der Deut»
schen Dernckratischen Republik geltenden Bestimmungen, snweit in diesem Abkommen
keine anderen Festlegungen getroffen werden.
(2) Die polnischen Werktätigen erhalten Lohn ab Beginn ihres Arbeitsrechtsverhältnisses im
Betrieb zn den betrieblich festgelegten Lohnzahliıngsterminen.
(3) Während der Einarbeitungszeit nach Aufnahme der produktiven Arbeit gelten für die
polnischen Werktätigen die gleichen Entlohnangsgrnndsätze wie fiir die Werktätigen der
Deutschen Demokratischen Republik an vergleichbaren Arbeitsplätzen während der Einar-
beitungszeit.

(4) Die polnischen 'Werktätigen erhalten auf ihren Wunsch bei Beginn ihres Arbeitsrechts-
verhâltnisses vom Betrieb einen Lohnvorschuß bis zu 200; Mark.
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(5) Die polnischen Werktätigen konrien mit Geldbeträgerı in Mark aus dem Arbeitseinkorn-»
rrren Sparkcnterr bei den Sparkassen der Deutschen Demokratischen Republik fiihren. Spar»
bücher können im Betrieb zer Aufbewahrung hinterlegt werden.

Artikel 8

(I) Die polnischen Werktätigen werden in den Betrieben ftir die mit den Delegierurigsorganen
abgestimmten Tätigkeiten und Qualifizieriiiigsriehttıngen eingesetzt.
(2) Die Delegierungsorgane delegieren die polnischen Werktätigen unter Beriicksichtigung
der geforderten Qiralifikation iind der im Betrieb realisierbaren Qtıalifizierıingsrnöglichkeiten.
(3) In der Volksrepublik Polen gültige Zeugnisse und Diplome der berullicherr Qualifikation
der polnischen Werl-ıtätigen, die den vorgesehenen Arbeitsaufgaben entsprechen, werden bei
der Vereinbarung der konkreter: Arbeitsatıfgabe berücksichtigt, die in die entsprechende
Lohngruppe eingrtıppiert wird.
(4) Die für die Durchfiihrnrrg der vereinbarten Arbeitsaofgabeo erforderliche obligatorische
Weiterbildung sowie der Erwerb festgelegter Bet`ähigongs- iind Berechtigungsnachweise
dnrch die polnischen Werktätigen ist durch die Betriebe zu gewährleisten.
(5) Polnische Werktätige, die sich im Prozeß der Arbeit qualifiziert haben oder auf Grund
ihrer Qualifikation Arbeitsanfgaben ausüben konnen, die in hoheren Lohn- oder Gehalts»
gruppen eingrıtppiert sind, sind entsprechend den betrieblichen Möglichkeiten für diese Ar«
beitsanfgaben einzusetzen.
(6) Die Betriebe sichern den polnischen Werktätigen die unentgeltliche Nutzung der betrieb-
lichen Qdalifizierongsmöglichkeiten im Rahmen der Erwachsenenqualifiziertırtg.

Artikel 9

Die Betriebe gewährleisten den polnischen Werktätigen die Nutzung der betrieblichen Kiıl~
tiır~, Sport~, Versorgungs- und Dieristleistungseirıriehturıgen iind stellen in gleichem Umfang
wie fiir Werktätige der Deutschen Demokratischen Republik finanzielle Mittel fiir die keite-
relle und sportliche Betätigung und soziale Betreuung der polnischen Werktätigen zur Ver-
fügnng.

Artikel 10

(l) Die Gruppe der polnischen Werktätigen irrt Betrieb wird von einem polnischen Gruppen-
leiter betreut, der vom jeweiligen Delegierungsorgan benannt wird.
(2) Die polnische Seite delegiert als Gruppenleiter Kader, die befähigt sind, die erfordern»
chen politisch-ideologischen, pädagogischen and weiteren beruflichen Anforderungen zu
erfüllen. Das setzt in der Regel eine Hoehschulaosbildung sowie Erfahrungen in der Führung
von Kollektiven und gute deutsche Sprachkenntnisse voraus.
(3) Zn den Grtrndaufgaben des polnischen Gruppenleiters gehört die Herausbildung einer
entsprechenden Arbeitsdisziplin und Verhaltensweise am Wohnort. Die Gruppenleiter
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mobilisieren die polnischen Werktätigen zur aktiven Teilnahme an der kulturellen und sport-
lichen Tätigkeit in den Arbeitskellektiven sowie an der beruflichen Qualifizierung und dem
Deutschunterricht.
(4) Der Gruppenleiter ist ebenfalls Werktätiger irn Sinne des vorliegenden Abkommens. Die
Höhe der Entlohnung, die Freistellung von produktiver Arbeit und weitere mit dem Einsatz
der Gruppenleiter verbundene Einzelheiten vereinbaren die Bevellrnächtigten der Abkern-
rnenspartner.

,.

Artikel ll
(l Die polnischen Werktätigen sind während der Dauer des Arbeitsrechtsverhältnisses im
Betrieb sezialpflichtversichert und entrichten Beiträge zur Sczialversicherun g entsprechend
den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Die fiir die polnischen Werktätigen und ihre Familienangehörigen von der Suzialver~
sicherung der Deutschen Demokratischen Republik oder der Sozialversicherung der Volks-
republik Polen an erbringenden Leistungen (Sachleistungen, kurzfristige Geldleisttıngen oder
Renten) werden in der Anlage zu diesem Abkommen vereinbart.

(3) Nach Beendigung der Beschäftigung und Ausreise der polnischen Werktätigen aus der
Deutschen Derrırıkratischen Republik entstehen für die Sezialversicherung der Deutschen
Demokratischen Republik keine weiteren Zahlungsverpflichtangen.
(4) Die zuständigen l nstitnticnen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volks-
republik Polen erkerrnen gegenseitig ärztliche Atteste an.

Artikel '12

(1) Hat ein polnischer Werkrätiger infolge eines Unfalls irn Zusammenhang rnit dem Arbeite»
prezeß (Arbeitsunfall) oder einer Berufskrankheit einen Schaden erlitten, ist der Betrieb ver-
pflichtet, entsprechend den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen
Republik den Schaden zu ersetzen. Dieser Anspruch auf Schadenersatz nrnfaßt:

a) die entgangenen und noch errtgehenden auf Arbeit beruhenden Einkünfte, einschließlich
der Minderung der Rentenanspriiche,

b) die notwendigen Mehraufwendungen, insbesondere zur Wiederherstellung der Gesund»
heit und Arbeitsfähigkeit und zur Teilnahme ani Arbeitsprczeß und am gesellschaftlichen
Leben,

c) den Sachschaden.
(2) Auf den Anspruch gegen den Betrieb werden insbesondere die Leistungen der Sozial-
versicherung der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen, die der
polnische Werktätige im Zusammenhang rnit dern Arbeitsunfall bzw. der Berufskrankheit
erhält, angerechnet.
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(3) Leistungen der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik und
der Volksrepublik Polen aus Versicherungen zugunsten des polnischen Werktätigen oder
seiner Hinterbliebenen haben auf die Höhe des Anspruchs keinen Einfluß.
(4) Tritt infolge eines Arbeitsonfalls oder einer Berufskrankheit der Tod eines polnischen
Werktätigen ein, ist der Betrieb verpflichtet, den Hinterbliebenen den durch Verlust des ge-
setzlichen Unterhaltsanspruchs entstandenen Schaden unter Berücksichtigung der Festlegung
des Abs. 2 zn ersetzen. Der Betrieb hat die Bestatttmgskosten zu tragen.
(5) Soweit arbeitsrechtliche Schadenersatzansprüche gemäß Absatz 'l und 4 bis zur Beendi-
gnng des Arbeitsrechtsverhältrıisses mit dem Betrieb noch nicht abgegolten sind, erhält der
polnische Werktätige bzw. seine Hinterbliebenen den noch zu zahlenden Teil des Schaden-
ersatzes als einmalige Abfindung. In Einzelfällen können die Staatlichen Versichernngen der
.Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen eine fortlaufende Schaden~
ersatzzahlung vereinbaren.
(6) Die Betriebe sind verpflichtet, zu ihren Lasten eine zusätzliche Unfallversicherung für
die polnischen Werktätigen wie fiir Werktätige der Deutschen Demokratischen Republik bei
der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen 'Republik abzuschließen. Bei
einem Arbeitsunfall oder einem diesem gleichgestellten Unfall, der einen dauernden Körper»
schaden von mindestens .S0 % zur Folge hat, erhält ein betroffener polnischer Werktätiger
entsprechend den dafür geltenden Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik
unabhängig von weiteren Leistungen den Teil seiner Jahresbruttolohnsurnme, der dern fest»
gestellten Grad seines Körperschadens entspricht.
(7) Bei einem dauernden Körperschaden von 100 % oder irn Todesfalle umfaßt die Ver»
sicherungsleistung eine Jahresbruttolohnsnmme.
(8) Verstirbt ein in der Deutschen Demokratischen Republik beschäftigter polnischer Werk-
tätiger oder einer seiner Familienangehörigen in der Deutschen Demokratischen Republik,
hat der Betrieb die Kosten fiir die Uberführnng des Verstorbenen in die Volksrepublik Polen
zu tragen.

Artikel '13

(1) Polnische werktätige Frauen erhalten Sehwangerschafts- nnd Wocherıurlanb sowie wei«
tere Leistungen in diesem Zusammenhang entsprechend den in der Anlage an diesem Ab-
kommen enthaltenen Festlegungen.
(2) Der Betrieb gewährt polnischen werktätigen Frauen mit eigenem Haushalt einen Hans»
arbeitstag entsprechend den in der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bestim-
mungen.

Artikel 14
(l) Die polnischen Werktätigen haben Anspruch auf Erholungsurlaub entsprechend den in
der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bestimmungen.
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(2) Die Betriebe ermöglichen den polnischen Werktâtigen die Inanspruchnahme betriebli-
cher und gewcrkschaftlichcr Urlaubsplätze zu den dafür in der Deutschen Demokratischen
Republik geltenden Grundsätzen.
(3) Der Nationalfeiertag der Volksrepublik Polen -~ der 22. Juli -~ ist für die polnischen Werk-
tiitigen gesetzlicher Feiertag. Für die ausfallende Arbeitszeit wird ein Ausgleich in Höhe des
Tariflohnes gezahlt.

ıı

Artikel 15
(l)l Für Strcitfälle aus dern Arbeítsrechtsverhältnis zwischen einem polnischen Werktätigen
und dern Betrieb sind die Kontliktkorrımissionen, staatlichen Gerichte oder die Beschwer~
dekorrırnissioncn für Sozialversicherung entsprechend den Rechtsvorschriften der Deutschen
Demokratischen Republik zuständig. Das gilt nicht für Streitfälle über die Beendigung des
Arbeitsrechtsverhältrıisses. Dariiber entscheiden ausschließlich die Bevollmächtigten der
Abkomrnenspartner im gegenseitigen Einvernehmen.
(2) Bei Beratungen der Konfliktkommissionen oder der Beschwerdekommissionen für
Sozialversicherung sowie bei Verhandlungen vor den staatlichen Gerichten der Deutschen
Dernokratischcn Republik über Strcitfällc aus dem Arbeitsrechtsverhältnis zwischen einem
polnischen Wcrktätigcn und dem Betrieb haben die polnischen Werktätigen Anspruch auf
Rechtsbeistand durch einen von der Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen
Demokratischen Republik Beauftragten.
(3) Der Bevollmächtigte des DDR-»seitigen Abkornrnenspartners informiert die Botschaft der
Volksrepublik Polen iu der Deutschen Demokratischen Republik innerhalb von 3 Tagen über
freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegen polnische Werktätige.

Artikel 16

(l) Die polnischen Werktätigen, die auf der Grundlage dieses Abkommens beschäftigt sind,
haben das Recht, sich entsprechend den zwischen den zentralen Leitungen der Parteien, der
Gewerkschaftsverbände und der Jagendorganisationeu der Deutschen Demokratischen Re-
publik und der Volksrepublik Polen getroffenen Vereinbarungen zu organisieren.
(2) Die polnischen Werktätigen können unter sich eine Gruppenselbstverwaltung wählen. Die
Selbstverwaltung arbeitet eng mit dern polnischen Gruppenleiter, mit dern Leiter und den zu-
ständigen leiterıden Mitarbeitern des Betriebes sowie mit der betrieblichen Gewerkschaftsleittıng
und den Leitungen der anderen gesellschaftlichen Organisationen im Betrieb zusammen.

Artikel 17

Die Ein« und Ausfuhr von Waren durch die polnischen Werl-ttätigerı regelt die Vereinbarung
zwischen dem Ministerium für Außenhandel der Deutschen Demokratischen Republik und
dem Ministerium für Außenhandel der Volksrepublik Polen iiber Zollvergiinstigungen für
Bürger beider Staaten, die auf dern Gebiet des anderen Staates arbeiten oder studieren.
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Artikel 18
.Dieses Abkommen berührt nicht die Festlegungen
- des Abkommens zwisehen der Deutschen Demokratischen Republik uad der Volksrepu-

blik Polen aber den Rechtsverkehr ia Zivil-, Familien- und Strafsachen,
- des Vertrages zwisehen der Deatsehea Deiriokratiaehen Republik und der Volksrepublik

Polen iiber die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialpolitik,
-- des Kousalarvertrages zwischen der Deutsehea Demokratischen Republik und der Volks-

republik Polen.

Artikel 19
Die Anlage zu diesem Abkommen ist integraler Bestandteil des Abkommens.

Artikel 20
(1) Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von zehn Jahren abgesehlosseri, wobei die
Höhe der von der Deutscher: Demokratischen Republik aa die Volksrepublik Polen za iiber»
weiseadeu Zahlangeu sowie der Umfang der Beschäftigung gemäß der Anlage zu diesem
Abkommen bis 31.12.1995 gültig sind.
Die Höhe der von der Deutschen Demokratischen Republik an die Volksrepublik Polen zu
tiberweisenden Z-ahlangen sowie der Umfang der Besehäftigaag werden fiir den Zeitraum
nach 1995 erneut vereiabart. Die Verhandlungen dazu werden bis spätestens Bade des Ill.
Quartals 1995 begonnen.
(2) Das Abkommen kaan von jedem Abkomnıerıapartuer spätestens sechs Moaate vor dem
Ablaufdes jeweiligen Kalenderjahres gekiiudigt werden, womit es die Gültigkeit zum Ende
dieses Jahres verliert.
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Abkommens werden seine Festlegungen bis zur Be-
endigurig der Arbeitsreehtsverhältnisse der polnischer: Werktätigea weiter angewendet.
(3) Dieses Abkommen bedarf der Ratiliizierang bzw. Bestätiguug in Übereinstimmung mit
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Abkonurıeaspartner und ist durch Notenaustauseh
za bestätigea. Es tritt am ersten Tag nach dem Eingang der letzten Note ia Kraft.
(4) Die Abkommeaspartner sind übereirtgekorrnnen, die Festlegungen dieses Abkommens ab
Unterzeiehnurigstag bis zu seiaem Inkrafttreten vorläufig anzuwenden. Die F-estlegurıgea über
die Zahlungen der Deutschen Deraokratisehea Republik an die Volksrepublik Polen (Lohrb
steuern, Sozialversieherurıgsleistuagen, Werbekosten) werden ab 1. .lariuar 1988 angewendet.
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Dieses Abkommen wurde in Warschau am 5. September 1988 in zwei Exemplaren, jedes in
deutscher und polnischer Sprache, angefertigt, wobei beide Texte gleichermaßen gültig sind.

(Unterschrift unleserlich) (Unterschrift urtleserlich)
Fiir die Regierung der Für die Regierung der
Deutschen Demokratischen Volksrepublik Polen
Republik _,

Anlage zum »Ablcommeıı zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen
Republik und der Regierung der Volksrepublik Polen über die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Beschäftigung polnischer Werktätiger in Betrieben der Deutschen Demokra-
tischen Republik« (nachfolgend Abkommen genannt)

Teil A

Bedingungen für die Beschäftigung polnischer Werktätiger, die in den an die Deutsche De-
mokratische Republik grenzendcn Wojewodschaften der Volksrepublik Polen wohnen, in
Betrieben der Grenzbezirke der Deutschen Demokratischen Republik
(Art.l Abs.la des Abkommens)

§ 1

l. ln Vorbereitung der Jahresprotokolle stimmen die betreffenden Organe der Räte der
Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik und die Delegierungsorgarıe die Anzahl der
in den jeweiligen Betrieben zu beschäftigenden polnischen Werktätigen ab und unterbreiten
den gemeinsamen Vorschlag dem für sie zuständigen Bevollmächtigten der Abkommens-
partner.

2. Ist die Beschäftigung polnischer Werktâtiger in einem Betrieb erstmals vorgesehen, hat
der Betrieb dem Delegierongsorgen ca. drei Monate vor dern geplanten Beginn der Beschäf-
tigung informationen über die vorgesehenen Arbeitstätígkeiten und Qualifizierungsmög
lichkeiten sowie über die konkreten Arbeitsbedingungen, die Entlohnung, die soziale Be-
treuung nnd den Terrnin des Beginns der Beschäftigung zu übermitteln.
3. ln Betrieben, die erstmals polnische Werktätige beschäftigen, werden vor Beginn der
Beschäftignng die vorgesehenen Arbeitsbedingungen von Vertretern bzw. Beauftragten des
Staatssekretariates 'fiir Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik und der
Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen Demokratischen Republik überprüft.
4. Die Delegierungsorgane übermitteln den Betrieben vier Wochen vor den Anreise der
polnischen Werktätigen eine Liste rnit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsciattttn,
berufliche Qualifikation sowie Anzahl und Geburtsdaturn der nnterheltsberechtigten Kinder.
5. Die Betriebe erstatten den polnischen Werktätigen, die täglich die Grenze überschreiten,
die Fahrkosten zur Arbeit und zurück. f
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§ 2
Die Deutsche Demokratische Republik iiberweist der Volksrepublik Polen je beschäftigten
polnischen Werktätigen und Jahr
- 3.100 Mark fiir Sozialversiehertrngsleistnngen
-- 2.200 Mark fiir Werbekosteri.

§ 3
Die Beschäftigung polnischer Werktätiger beträgt mindestens 3 000 Personen jährlich.

_ § 4

l. Die polnischen Werktåitigen werden vor der Delcgierung in die Deutsche Dernokrati-
sche Republik von den Einrichtungen des polnischen Gesundheitswesens ärztlich untersucht.
2. Die Delegiernngsorgane gewährleisten, daß die Betriebe vor dem Abschluß der Arbeits-
Verträge mit den polnischen Werktätigen die ärztlichen Bescheinigungen über die gesund-
heitliche Eignung zur Arbeit in der Deutschen Demokratischen Republik erhalten
3. Vor Aufnahme ihrer Arbeitstätigkeit irn Betrieb werden die polnischen Werktätigen hin-
sichtlich ihrer gesundheitlichen Eignung fiir die art den vorgesehenen Arbeitsplätzen zu er»
ftillenden Arbe itssufgaben ärztlich untersucht. In der Folgezeit wird der Gesundheitszustand
der polnischen Werktätigen entprechend den für die arbeitsrnedšzinischen Taegliehkeits~ und
Überwachungsnnterstıchungen der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bestirrn
rnungen regelmäßig untersucht,
4. Polnische Werktätige, die wegen in der Deutschen ÄDerrıokratisehen Republik festgestellter
gesundheitlicher Nichteignnng die Arbeit nicht aufnehmen können, erhalten vom Betrieb die
Kosten für die Riickreise in die Volksrepublik Polen sowie in begründeten Fällen eine Ent«
schädigungszahlung in Höhe des Betrages, den Werklätige der Deutschen Demokratischen
Republik für eine Dienstreise in die Volksrepublik Polen erhalten.

§ 5
l. Die Betriebe schließen niit den polnischen Werktätigen unbefristete Arbeitsverträge ab.
2. Der Arbeitsvertrag eines polnischen Werktätigen kann auf der Grundlage der arbeits-
rechtlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen 'Republik gelöst werden durch:
a) Vereinbarungen zwischen dem polnischen Werktätigen und dern Betrieb (Aufl1ebungs~«

vertrag)
b) Kündigung seitens des polnischen Werktätigen.
3. Der Arbeitsvertrag eines polnischen Werktätigen kann außerdem gelöst werden dureh:
a) Entzug der Delegiernng durch das Delegierırngsorgan, wenn der polnische Werktätige

gegen die Strafgesetze der Volksrepublik Polen verstoßen hat oder zum Wehrdienst ein»
berufen wird,
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b) Entzug der Delegierung durch das Delegierungsorgan aus anderen wichtigen Griinden
ini Einvernehmen rnit dem Einsatzbetrieb,

c) Entscheidung des Staatssekretariates für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen
Republik und der Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen Denıekratisehen
Republik,

ci) fristlose Anflâisung des Arbeitsvertrages, wenn der polnische Werktätige gegen die Straf-
gesetze der Deutschen Demekratischen Republik verstößt oder wiederhelt andere Rechts-
verletzungen begangen hat.

4. . Die Entscheidung iiber den Entzug der Delcgiernng fiir einen polnischen Werktätigen
obliegt dern Delegierungsorgan sowie der Botschaft der Volksrepublik Pelen in der Deut-
schen Demokratischen Republik.
5. Unabhängig von den Griinden der Aufliisırng ven Arbeitsverträgen polnischer Werktàiti-
ger wird das zustêindige Delegiernngsorgan in Abstimmung rnit dem Betrieb eine entspre-
chende Anzahl anderer polnischer Werktätiger delegieren.

§ 6
l. Die polnischen Werkti-itigen erhalten ftir die Dauer der Unterweisung den in der .Deut-
schen Demekratischen Republik geltenden Mindestlehn. Der Eirısatzbetrieb gewährt den
Werktätigen, die an der Unterweisung teilnehmen und über ein Zengnis der beruflichen Aus-
bildung verfügen, das der vorgesehenen Arbeitsaufgabe entspricht, einen Qualifikations-
zuschlag in Höhe von 200,- Mark.
2. Der Deutsch lehrgang ist obligatcriseh. Er umfaßt 200 Unterrichtsstunden, die unentgelt-
lich erteilt werden. Nach Ablauf der Unterweisnngszeit gern. Absatz 1 wird der Sprach-
unterricht außerhalb der Arbeitszeit fertgesetzt.
3. Die polnischen Werktätigen erhalten von den Betrieben unentgeltlich Lehrbücher der
deutschen Sprache, Zusammenstellungen der berufsspczifischen Termini in deutscher und
polnischer Sprache und weitere Lernhilfen, außerdem schriftliche Hinweise in polnischer
Sprache iiber die allgemeinen und speziellen Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeits-
schutzes sewie Brandschetzes.

456?? \}

l. Die polnischen Werktätigen werden in der Regel je Betrieb in Gruppen von mindestens
50 Personen eingesetzt.
2. ln jedem Betrieb ist ein pelniseher Gruppenleiter tätig, webei ein Gruppenleiter maxi-
mal 70 Personen betreut.
3. Der Gruppenleiter erhält ein Gehalt entsprechend den ftir den Betrieb geltenden Regelun~
gen. Hat er Hochschulabschlnß und beherrscht er die deutsche Sprache, beträgt sein Gehalt
mindestens 1 300,- Mark brnttc irn Monat.
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4. ln Betrieben mit mehreren Groppenleitern benennt der Bevollmächtigte des polnischen
Abkornrnenspartners einen Chefgruppenleiter.
5. lm Falle von Dienstreisen eines Gruppenleiters oder eines anderen bevollrnächtigten
Werktätigen in die Volksrepublik Polen finden die Vorschriften wie für Anslandsdienstreisen
von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik Anwendung.
6. Zur Gewährleistung der sprachlichen Verständigung beschäftigen die Betriebe entspre-
chend den betrieblichen Erfordernissen (Struktur, Schichtsystem) Sprachrnittler.
7. Die Sprachrnittler erhalten monatlich ein Gehalt von l 250,~ Mark brutto bei Nachweis
einer abgeschlossenen Sprachansbildong.
8. Für die Sprachmittler gelten die für die polnischen Werktätigen irn Abkornrncn getrol`fe~
nen Festlegungen.

§ 8
Das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik infor-
miert die Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen Demokratischen Republik über
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu folgenden Terminen:
«- Arbeitsnnfälle mit Todesfolge sofort,
- schwere Arbeitsunfälle innerhalb von drei Tagen,
-- Arbeitsunfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen quartalsweise,
- Berufskrankheiten quartalsweise.

§9

Polnische Werktätige und ihre anspruchsberechtigten Familienangehörigen erhalten alle Sach*
und Geldleistungen der Sozialversicherung von der Volksrepublik Polen. Die SoziaIver~
sicherung der Deutschen Demokratischen Republik gewährt den polnischen Werktätigen
Sachleistnngen infolge Unfall oder akuter Erkrankung während des Aufenthaltes in der Dent»
schen Demokratischen Republik bis zur Wiederherstellung der Reise» bzw. Transportfähigkeit.

§10

Die polnischen Werktätigerı können Zahlungsmittel der Deutschen Demokratischen Repu~›
blik in Hohe von maximal einem Monatslohn in die Volksrepublik Polen mitftihren, unter
der Voraussetzung, daß die jeweiligen Geldbeträge wieder in die Deutsche Demokratische
Republik zuriiickgebracht werden. Der durchschnittliche Monatslohn ist in die vorn Betrieb
ausgestellten Bestätigungen über die Berechtigung für Zollvergünstigungen einzutragen.

Teil B
Bedingungen für die Beschäftigung polnischer Werktätiger, die während ihrer Beschäftigung
zeitweilig in der Deutschen Demokratischen Republik wohnen, unabhängig davon, aus wei«
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chen Wojewodschafterı der Volksrepublik Polen sie delegiert werden und in welchen Bezir-
ken der Deutschen Demokratischen Republik sie beschäftigt werden (Artikel 1 Abs.ib des
Abkommens)

§ l
l. Der Aufenthalt der polnischen Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik
erfolgt ohne Familienangehörige. In Einzelfällen entscheidet das Staatssekretariat fiir Arbeit
und Löhne der Deutschen Demokratischen Republik im Einvernehmen mit der Botschaft der
Volksrepublik Polen in der Deutschen Demokratischen Republik.
2. lst die Beschäftigung polnischer Weiktätiger in einem Betrieb erstmals vorgesehen, hat
der Betrieb dem Delegierungsorgan etwa drei Monate vor dem geplanten Beginn der Beschäf-
tigung lnforrrıatiorıen iiber die vorgesehenen Arbeitstätigkeiten und Qualifiziernngsrnög-
lichkeiten sowie iiber die konkreten Arbeitsbedingungen, die Entlohnung, die Unterbringung,
die soziale Betreuung und den Termin des Beginns der Besehäftigitng an übermitteln.
3. In Betrieben, die erstmals polnische Werktâtige beschäftigen, werden vor Beginn der
Beschäftigung die vorgesehenen Arbeite- und Wohnbedingungen von Vertretern bzw. Be-
auftragten des Staatssekretariates für Arbeit nnd Löhne der Deutschen Demokratischen Re-
publik und der Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik tiberpriift.
4. Die Delegierurıgsorgane übermitteln den Betrieben vier Wochen vor der Anreise der
polnischen Werktätigen eine Liste mit folgenden Angaben:
Name, Geburtsname, Geburtsdatum, bernfliche Qualifikation sowie Anzahl nnd Geburtsda-
turn der nnterhaltsbeiechtigten Kinder.

§2

Die Detnsche Demokratische Republik iíberweist der Volksrepublik Polen je beschäftigten
polnischen Werktätigen und Jahr

-- 2 600 Mark fiir Sozialversiehernngsleistnrıgen
«W 2 200 Mark für Werbekosten.

§3

Die Beschäftigung polnischer Werktâtiger wäehstjährlieh am mindestens 1 000 Personen auf
ein Niveau von mindestens 7 000 Personen ini Jahre 1991, das bis zum Jahre l995 beibehal-
ten wird.

C00 -Fi

Die polnischen Werktätigen erhalten von den zuständigen Organen der Deutschen Demokra»
tischen Republik eine Aufenthaltsgenehmigung fiir die Dauer ihres Arbeitsrechtsverhältn isses.
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§ 5
l. Die polnischen Werktätigen werden vor der Delegierung in die Deutsche Demokratische
Republik ven den Einrichtungen des polnischen Gesundheitswesens ärztlich untersucht.
2. Die Delegierungsorgane gewährleisten, daß die Betriebe ver dem Abschluß der Arbeits-
verträge mit den polnischen Werktätigen die ärztlichen Bescheinigungen iiber die gesund-
heitliche Eignung zur Arbeit in der Deutschen Demokratischen Republik erhalten.
3. Ver Aufrıahrne ihrer Arbeitstätigkeit im Betrieb werden die polnischen Werktätigen hin-
sichtlich ihrer gesundheitlichen Eignung fiir die an den vorgesehenen Arbeitsplätzen zu er-
fiillerıden Arbeitsaufgaben ärztlich untersucht. ln der Folgezeit wird der Gesundheitszustand
der polnischen Werktätigen entsprechend den fiir die arbeitsmediziriischeu Tauglichkeits~ und
Überwachuugsuntersuchungen der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bestim-
mungen regelmäßig untersucht.
4. Polnische Werktätige, die wegen in der Deutschen Derrıekratischeri Republik festgestellter
gesundheitlicher Nichteigrıung die Arbeit nicht aufnehmen können, erhalten vom Betrieb die
Kosten fiir die Riickreise in die Vnlksrepublik Peien scwie eine Eritschädigungszahlung in
Höhe des Betrages, den Werktätige der Deutschen Demokratischen Republik fiir eine zwei~
tägige Dienstreise in die Volksrepublik Polen erhalten.

§ 6
l. Die Betriebe schließen mit den polnischen Werktätigen auf drei Jahre befristete Arbeits-
verträge ab rnit der Möglichkeit der Verlängerung um l Jahr.

2. Der Betrieb und der polnische Werktätige können den Arbeitsvertrag mit Zustirnrnurıg
des zuständigen Delegierurıgsorgarrs und bei Einhaltung der irn Jahrespretukoll vereinbar-
ten Eirrsatzgrößes verlängern.
Der Antrag auf Verlängerung ist beirn Delegiernngsorgan mindestens drei Monate vor Ab-
lauf des Arbeitsvertrages zu stellen. Arrtragsberechtigt sind der Betrieb und der polnische
Werktätige. Der Antragsteller hat dern Deiegierungscrgan die Znstirırrrrtrng des Arbeitsver-
tragspartrrers mit einzureichen. Das Delcgierungsorgan informiert den Betrieb und den be-
treffenden polnischen Werktätigen innerhalb eines Monats über die getroffene Entscheidung.
3. Der Arbeitsvertrag eines polnischen Werktätigen kann vorzeitig gelöst werden durch:
a) Vereinbarung zwischeın dem polnischen Werktätigerı end dern Betrieb (Anthebungs-

vertrag)
b) Kündigung seitens des polnischen Werktätigerı.
4. Der Arbeitsvertrag eines polnischen Werktiitigen kann außerdem vorzeitig gelöst werden
durch:

a) Entzug der Delegieriırrg durch das Delegierungsorgan, wenn der polnische Werktätige
gegen die Strafgesetze der Vclksrepublik Polen verstoßen hat oder znrn Wehrdienst ein-
berufen wird,
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b) Entzug der Delegierong durch das Delegierurıgsorgan aus anderen wichtigen Griinden
im Einvernehmen mit dem Einsatzzbetrieb,

c) Entscheidung des Staatssekretariates fiir Arbeit und Löhne der Deutschen Demokratischen
Republik und der Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deutschen Demokratischen
Republik,

d) fristlose Auflösung des Arbeitsvertrages, wenn ein polnischer Werktätiger gegen die
Strafgesetze der Deutschen Demokratischen Republik verstößt oder wiederholt andere
Rechtsverletzungen begangen hat.

5. _ Die Entscheidung über den Entzug der Delegierung für einen polnischen Werktätigen
obliegt dern Delegierungsorgan sowie der Botschaft der Volksrepublik Polen in der Deut-
schen Demokratischen Republik. Über den Entzug der Aufenthaltsgenehmigung für die Deut-
sche Dcnıokratische.Republik entscheiden ausschließlich die zuständigen Organe der Deut-
schen Demokratischen Republik nach vorheriger lnforrnation der Botschaft der Volksrepublik
Polen in der Deutschen Demokratischen Republik.

6. Unabhängig von den Griinden der vorzeitigen Auflösung von Arbeitsvertriigen polni~
scher Werktätiger wird das zuständige Delegierungsorgan in Abstimmung mit dem Betrieb
eine entsprechende Anzahl anderer polnischer Werktätiger delegieren.

§ 7
1. Die polnischen Werktätigen erhalten für die Dauer der Unterweisung den in der Deut-
schen Demokratischen Republik geltenden Mindestlohn.
Der Einsatzbetrieb gewährt den Werktätigen, die an der Unterweisung teilnehmen und iiber
ein Zeugnis der beruflichen Ausbildung verfügen, das der vorgesehenen Arbeitsaufgabe ent-
spricht, einen Qualifikationszuschlag irı Höhe von 200,- Mark.
2. Der Deutschlehrgang ist obligatorisch. Er umfaßt 200 Unterrichtsstunden, die unentgelt-
lich erteilt werden. Nach Ablauf der Unterweisungszeit wird der Sprachunterricht außerhalb
der Arbeitszeit fortgesetzt.

3. Die polnischen Werktätigen erhalten von den Betrieben unentgeltlich Lehrbücher der
deutschen Sprache, Zusammenstellungen der berufsspezifischen Termini in deutscher und
polnischer Sprache und weitere Lernhilfen, außerdem schriftliche Hinweise in polnischer
Sprache über die allgemeinen und speziellen Bestimmungen des Gesundheits» und Arbeite«
Schutzes sowie Brandschutzes.

§ 8
l. Die Betriebe zahlen den polnischen Werktàtigen eine monatliche 'l`rennungsentschä~
digung in Höhe von 4,- Mark fiir jeden Aufenthaltstag in der Deutschen Demokratischen
Republik. Bei einer Fehlschicht reduziert sich die monatliche Trennnngsentschädigung um
50 %, bei zwei Fehlschichten verlieren die polnischen Werktätigen das Recht auf Trennungs»~
entschädigung fiir den betreffenden Monat.
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2. Den polnischen Werktätigen werden von den Betrieben Fahrkosten erstattet fiir
«~ die Fahrt vorn Heimatort zum zeitweiligen Wohnort irı der Deutschen Demokratischen

Repnblik nnd znräck bei der Ersteinreise und Endausreise, Erfelgt die Endattsreise vor»
zeitig anf Verschulden des polnischen Werktätigen, entfällt die Fahrkestenerstattung,

- eine Fahrt je Quartal vorn zeitweiligen Wohnort in der Deutschen Dernnkratischen Re«
publik anni I-leirnatert und znriick,

--~ den Bernfsverkehr zwischen der Geirıeinschaftsunterkunft und dern Betrieb in Höhe des
Betrages, der monatlich l(),- Mark übersteigt.

Die Erstattnng erfolgt auf der Grundlage des Tarifa der öffentlichen Verkehrsmittel, 2. Klas-
se, und des Tarifs für den Berufsverkehr unter Verlage der Fahrscheine.

§ 9
l. Die polnischen Werktätigen werden - getrennt fiir männliche und weibliche Werktätige
-in massiven Geineinschaftsnrıterktinften untergebracht, deren Ausstattung den fiir Werktä«
tige der Deutschen Demokratischen Repnblik geltenden Bestirnrnnngen entspricht.
2. Die Zirnrnerbelegnng beträgt hiichstens vier Personen mit jeweils mindestens 5 mg Wehn-
fläche je Person..
3. Die Gemeinschnftsunterkünfte miissen folgenden Arıferdernrıgen entsprechen
- ausreichende Einrichtungen zur Speisenzubereitnng, Aufbewahrung von Leberısrnitteln

nnd persönlichen Gegenständen,
- Wasch-_, Ditsch» nnd 'lrockenränrne sowie Sanitäranlagen gemäß den dafiir in der Dent-

schen Demokratischen Republik geltenden Norınativen,
-~ einen Klubranm mit Rnrtdfnnk- und Fernsehgerät und polnischen Presseerzeugnissen,

Büchern nnd Gesellschaftsspielen,
- durchgängige Einlaßknntrolle.
Ftir Ordnung nnd Sauberkeit in den Gerneirısehaftsränrnen der Unterkünfte ist der Betrieb
verantwnrtlich.
4. Polnische Werktätige, die miteinander verheiratet sind, erhalten entsprechend den betrieb-
lichen Möglichkeiten gesonderten Wehnranrn in der Gerneiaschaftsunterlcnnft. Die Einsatz«
betriebe unterstützen die polnischen Werktätigen bei der Unterbringung ihrer an Besuch
weilenden Familienangehörigen.
5. Die polnischen Werktätigen zahlen Miete wie Werktätige der Deatschen Demokratischen
Repnblik, maximal 30,« Mark pro Person und Monat. Sie verringert sich um 10,- Mark, wenn
die polnischen Werktätigen die Kosten für ihre Arbeitskleidung nnd deren lnstandhaltnng
selbst zu tragen haben,
6. Die Wegezeit der polnischen Werktätigerı von der Unterkunft zum Arbeitsort darf 40
Minuten nicht überschreiten.



7. Die pelnisehen Werktätigen nehmen ani Betriebsessen zu den gleiehen Bedingungen wie
Werktätige der Deutschen Dernekratisehen Republik teil.

§ l(l
l. In den Betrieben werden .mindestens jeweils 50 polnische Werktâtige eingesetzt.
2. In Betrieben, die bis zn 70 pelnische Werktätige beschäftigen, ist jeweils ein Gruppen-
leiter tätig. ,.
3. Der Gruppenleiter erhält ein Gehalt entsprechend den fiir den Betrieb geltenden Re~
gelungen. Hat er Hoehsehnlabsehlnß nnd beherrscht er die deutsche Sprache, beträgt sein
Gehalt mindestens l 400,- Mark brntte irrt Menat.
4. ln Betrieben rnit mehreren Grnppenleitern benennt der Bevellrnâohtigte des polnischen
Abkernrrienspartriers einen Chefgrnppenleiter.
5. irn Falle ven Dienstreisen eines Greppenleiters oder einen anderen bevellrnächtigtcn
Werktätigerı in die Velksrepnblik Pelen finden die Vorschriften des iReisekestenreehts wie
fiir Auslandsdienstreisen ven Biirgern der Deutschen Demokratischen Republik Anwendung.
6. Znr Gewährleistung der sprachlichen Verständigung wird in jeder Gruppe ein Sprech-
rnittler eingesetzt.
7. Die Anzahl der je Betrieb eingesetzten Sprechrnšttler ist abhängig von den betrieblichen
Erfnrdernissen (Strnkmr, Schichtsystetn).
8. Die Spraehrnittler erhalten bei Nachweis einer ebgesehleesenen Spraehensbildnng mn-
natlich ein Gehalt von mindestens 'l 250,- Mark brutto.
9. Fiir die Spraehmittler gelten die fiir die polnischen `Werkti=itigen irn Abknrrırnen getreffe»
nen Festlegungen.

§11

Das Staatssekretariat fiir Arbeit nnd. Löhne der Deutschen Demokratischen Republik infor-
miert die Botschaft der Velksreptıb_lik Polen in der Deutschen Demokratischen Republik iiber
Arbeitstırıfâlle und Berufskrankheiten polnischer Werktätiger wie folgt:

- Arbeitsunfälle n1it'l`odesfolge sofort,
- schwere Arbeitennfâlle innerhalb von drei Tagen,
- Arbeiteunfälle rnit einer Arbeitsnnfähigkeit ven mehr als drei Tagen qnartalsweise,
-~ Berufskrankheiten quartalsweise.

§ 12
l. Die pelniseherr Werktätigen erhalten während ihres Aufenthaltes in der Deutschen De-
mokratischen Republik Sach- und Geldleisttıngen der Sozialversicherung der Deutschen De-
mokratischen Republik in gleichem Umfang und nach den gleiehen Bestirnrnnngen wie Werk-
tätige der Deutschen Dernekratisehen Republik. 7
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2. Sachleistnngen der Sozialversicherung der Deutschen Demokratischen Republik erhal-
ten auch die anspruchsberechtigten Familienangehörigen der polnischen Werktätigen wäh-
rend der Z/eit, in der sie sich zu Besuch auf dem Gebiet der Deutschen Dernokratischen Re»
publik aufhalten, wenn sie einen Unfall erleiden oder akut erkranken.
3. Erleidet ein polnischer Werktätiger infolge eines Arbeitsnnfalls oder einer Berufskrank«-›
heit einen Körperschaden von mindestens 20%, so erhält er für die Dauer seines Arbeits-
rechtsverhältnisses und seines Aufenthaltes in der Deutschen Demokratischen Republik eine
Unfallrente entsprechend den Rechtsvorschriften nnd an Lasten der Deutschen Demokrati-
schen Republik.

4. Befindet sich ein polnischer Werktätiger bei ärztlich bescheinigter Arbeitsanfähigkeit in
der Volksrepublik Polen, erhält er Krankengeld von der Sozialversicherung der Volksrepu-
blik Polen nach den Rechtsvorschriften der Volksrepublik Polen. Ist das in der Volksrepn-
blik Polen ansgezahlte Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit niedriger als das, was nach den
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik zu zahlen wäre, erhält der pol-
nische Werktätige den entsprechenden Differenzbetrag als Geldleisiung der Sozialversi»
cherung der Deutschen Demokratischen Repnblik.
5. Beim vorübergehenden Aufenthalt der polnischen Werktätigen in der Volksrepublik
Polen (z. B. Jahresorlaab, Quartalsheirnreise, Farnilienbesuch) erhalten sie die Sach- und
Geldleistungen der Sozialversiehereng nach den Rechtsvorschriften und zu Lasten der zu-
ständigen Institutionen der Volksrepnblik Polen.
6. Die in der Volksrepublik Polen wohnenden ansprnchsberechtigten Familienangehörigen
erhalten während der Tätigkeit der polnischen Werktätigen in der Deutschen Demokratischen
Republik von den zuständigen Institutionen der Volksrepublik Polen nnd zu deren Lasten
die gleichen Sozialleistungen wie die Familienangehörigen der in der Volksrepublik Polen
arbeitenden polnischen Werktätigen.

§13

I. Die in der Deutschen Demokratischen Republik beschäftigten polnischen werktätigen
Frauen haben Anspruch anf Schwangerschafts- und Wochenarlanb entsprechend den Rechts-
vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik. Das Schwangerschafts- und Wochen-
geld wird von der Sozialversicherung der Deutschen Demokratischen Repnblik gewährt,
unabhängig davon, ob sich die polnische werktätige Frau während des Schwangerschalts-» und
Wochenurlaubs in der Deutschen Demokratischen Republik oder der Volksrepnblik Polen
aufhält.

Die während des Schwangersehafts» und Woehenurlaubs entstehenden Kosten fiir rnedizini-
sche Leistungen und Betreuung werden von der Sozialversicherung des Landes getragen, anf
dessen Territorium sich die betreffende polnische werktätige Frau anfhâlt.
2. Endet die Befristung des Arbeitsvertrages einer werktätigen polnischen Frau während
ihres Schwarıgerschafts- nnd Wochenurlaubs, wird der Arbeitsvertrag automatisch bis zum
Ablauf des Wochenurlaubs verlängert.
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3. Pelnisehe werktätige Freuen haben Anspruch aufMiitterunterstiimıng enßpreehend den für werk-
tätige Frauen der Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bestimmungen.
Die Miitterunterstiitznng wird dnrch die Sozialversicherung der Deutschen Dernekratischen Repu-
blik gewährt, aueh wenn sich die werktätige polnische Fran während dieser Zeit in der Volksrepnblik
Pelen nulhält. Voraussetzı.ıng ist., daß die poln isehe werktätige Frau ihr Kind in häuslicher Pflege selbst
betreut. Die Gewährung der Mütterunterstiitzung endet mit dern Ablauf der Befristnng des
Arbeitsvertrages. ,_

4. Während ihres in der Deutschen Denıokratisehen Republik bestehenden Arbeitsreehtsverhäl tn isses
haben die polnischen werktätigen Frauen Anspruch auf Gewährung der staatlichen Geburtenbeihilfe
wie Bürgerinnen der Deutschen Demokratischen Republik.
5. Polnische Werktätige mit Kindern haben Anspruch anfFaniiliernrnteı¬stii1zung in Höhe des staat-
lielien Kindergeldes, entsprechend den für Bürger der äutsehen Deniokrntisehen Republik gelten«
den Bcstirnniungen. Die Ansppıehsbereehtignng ist von den Delegieiungsorgenen zu bestätigen.

§ '14
1. .Bei Urlanbsreisen zum ständigen Wohnsitz werden die polnischen Werktätigen eirınıel jährlich
zusätzlich zwei Tage von der Arbeit freigestellt. Für die Zeit dieser Freistellung wird ein Ausgleich in
Höhe des Tarillohnes gezahlt.

2.. ln Verbindung rnit derje Quartal gewährten Heimreise erhalten die polnischen Werktätigen durch
zusätzliche Freistellungen von dei' Arbeit ein verlängerten Wochenende urn
- einen Tag bei einer Entfernung bis 200 km,
-~ zwei Tage bei einer Entfernung bis 400 km,
-» drei Tage bei einer Entfernung über 400 km.

Die polnischen Werlctätigen haben die heien Tage vorznarbeiten bzw. wenn das nicht möglich ist,
Anspruch auf unbezahlte Freistellung. Fiir Vorarbeit werden keine Übersttınden-, Sonn~ nnd
Feiertagszuschläge gezahlt. Das verlängerte Wochenende entfällt, wenn in dern Quartal bereits zwei
Tage bezahlte Freistellung gemäß Abs.1 gewährt werden.
3. Bei weiteren Heirrıreisen aus Gründen, bei denen entsprechend den arbeitsrechtlichen Bestitnmuw
gen der Deutschen Demokratischen Republik bezahlte Freistellung von der Arbeit gewährt wird, wer-
den die polnischen Werktâtigen msätzlich zwei Tage freigestellt. Sie erhalten fiir die gesamte Zeit der
Freistellung einen Ausgleich in Höhe des Tariflohnes. Die Fnhrkosten werden von den Betrieben nicht
Cfåtšlttel.

§15
Die polnischen Werktätigen können Zahlnngniittel der Deutschen Demokratischen Republik in Höhe
von maximal 300,« Mark in die Velksrepublik Pelen rnitfiihren, unter der Voraussetzung, daß die je-
weiligen Geldbeträge wieder in die Deutsche Demokratische Republik znıiiekgebraeht werden.

(Qnelle: Bibliothek der Berliner Mission, Bestand ››Auslânderfı'agen (DDR-Verträge u. a.)«)
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Dr. rer. oec. habil. Eva~›Marz`a Elsner, geb. 1939 ira Rostock, studierte Ökonomie an der
Hochschule für Binnenhandel Leipzig. Anschließend warsie leitend in Einzelhandelsbetrieben
des Bezirkes Rostock tätig. Sie promovierte 1976 mit einer Arbeit iiber den Einfluß des
Handels aufdie Entwicklung der sozialistischen Lebensweise und habilitierte sich 1982 mit
einer Arbeit über die individuelle Konsurntion im Sozialismus. Seit 1969 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Sektion Marxismus-Leniriismus der Universität Rostock tätig, wurde sie
1985 als Dozent für Politische Ökonomie berufen. Seit der››Abwicklung<< der Sektion im Jahre
1991 ist sie mit regionalwirtschaftlichen Studien im Rahmen von ABM befaßt. Forschtırıgsmäßig
widmet sie sich Problemen der Konsumtiori sowie der Geschichte der Auslärrderpolitik.
Jüngste Publikationen: Zur Haiturig des FDGB zur Beschäftigung ausländischer Bürger in der
DDR. lrı: Migrationsforschung. Rostock 24(l990); Zur Rechtsstellung der ausländischen
.Arbeitskräfte in der DDR.. ln: Zeitschrift fiir Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Baden-
'Baden (1990) 4; Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR. Berlin 1992 (gemeinsam mit
Lothar Eisrıer); Ausländerpolitik urid Ausläriderfeindschaft in der DDR. In: Zwischen
Nationalstaat und multikultureller Gesellschaft. Hrsg. von Manfred Heßter. Berlin 1993.
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Prof. Dr. phil. habil. Lothar Elsner, geb. 1933 in Finsterwalde, studierte Geschichte an der
Humboldt-Urriversitätzu Berlin und nahrrr1957 eineTätigkeitalswissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Universität Rostock auf. 1961 prorrrovierte er ırıit einer Arbeit iiber Ausländer und
Atrsliinderpol itâk in Deutschland während des Ersten Weltkrieges, 1967 .folgte die Habilitation
über die Atısliirrderpolitik der BRD. Von 1969 bis 1992 war er Ordenlicher Professor für
Allgemeine Geschichte und fiir internationale Arbeiterbewegung an der Universität Rostock.
Als Gastprofessor war er vorübergehend in Basrah, Riga, Managua und Montreal tätig..
Gegenstand von Forschnrrgeri nnd Publikationen bildeten vor allem die Geschichte von
internationaler Migration und Aasländerpolitik im 20. Jahrhundert, ferner die Universitäts-
und Stadtgeschichte, zeitweilig anch die Geschichte des Jagdwesens.

.liiogste Arbeiten (neben den bereits aufgeführten, gemeinsam mit Eva~Maria Elsner
verfaßten): Gedanken Zorn Thema »Ausländerfeindlichkeit irn 19. und 20. Jahrhundert «-
Ursachen, Erscheinungen, Išonseqtıeozena. ln: Migrationsferschang. Rostock 22(l989);
Research oo lnternational Migration, Employment and of Policy towards Foreigriers in the
German Democratic Republic. ln: Migration. Berlin (1990)7; Zur Haltung der deutschen
Regierung gegenüber den sogenannten Ostjuden während des Ersten Weltkrieges und in den
ersten Nachkriegsjahren. In: Migrationsforschnng. Rostock 25(1991); Zwangsarbeitspolitik
während des Ersten Weltkriegs: Zanı Verhältnis von Kontinuität und Diskontinnität in der
dentscherr Ansländerpolitik im 20. Jahrhundert. In: lnterkulttırell. Forum für Interkulturelle
Kommunikation, Erziehung und Beratung. Freiburg (1.991)3;'4; Ausländer nnd Tendenzen in
der Aaslânderpolitik in Deutschland in den letzten 100 Jahren. ln: Gibt es eine neue
Völkerwanderung? Ausgewählte Beiträge einer Fachtagnng am 26./27. November 1992 in
Rostock. Rostock 1993; Über die Auslärrderfeindlichl-:eit der NSDAP. ln: 30. Jannar 1933 -
Kontinaitäteri und Brüche. Teil II. Berlin 1993.
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»Texte zur politischen Bildung«

Hefr 1.' Frauen in Sachsen. Zwischen Betroffenheit end Hoffnung. Recherchiert und kommen«
tiert von Birgit Biitew, Helga Heinrich, Brigitte Lindert und Elke Neuke unter Mitarbeit ven
Brunhilde Krone und Helga Liebeeke. Leipıeig 1992. 48 S. (2. Aafl.) -Heft 2: Reirrıar
Gilsenbach/Joachim S. Hohmarırı: Verfolgte ohne Heimat. Beiträge zur Geschichte der Sinti
und Rama. Mit einem Titelfoto ven Christiane Eisler und einer Besprechung ven Ulrich
Heinemann. Leipzig 1992. 51 S. -Hefz 3: Manfred Kossok: Das Jahr 1492. Wege und lrrwege
in die Moderne. Festvortrag auf der außerordentlichen Vollversammlung des Rosa-Luxenv
burg«-Vereins e.V. Leipzig am 10. Oktober 1992. Leipzig 1992- 44 S. - .Heft 4: Bärbel
Bergmann: Arbeitsurısicherheit. Erleben und Bewáiltigen. Eine Studie aus dern Raum Dres-
den. Leipzig '1993.4-4 S. - Hef15: Uta Schlegel: Politische Einstellungen ostdeutscher Frauen
im Wandel. Leipzig 1993. 60 S. - Heft 6: Walter Poeggel: Deetsch~pn1nisehe Nachbarschaft.
Leipzig 1993. 74 S. -»Heft 7: Ernstgert Kalbe: Aktuelles und Historisches zurnjugoslawischen
`Konl`1ikt. Leipzig 1993.50 S. -~ Heft 8: .Landwirtschaft ie den neuen Bundesländern. Leipzig
1994. 58 S. [Enthält Otte Rosenkranz: Die Landwirtschaft in den neuen Bundesländern. Was
war M was ist -~ was wird sein? S. 5-38. - Gerhard Müller: Die Strtikturkrise in der
Landwirtschaft Westeuropas und die Chancen fiir die Landwirtschaft in den neuen Bundes-
läncšern. S. 39~52. ~»- Zu den Auteren dieses Heftes. S. 53 bis 55. -Weitere Veröffentlichungen
des Rosa~Liixembiırg-Vereins e. V. S. S7-58.] - Heft 9: Gunhild Korfes: Zur Jugendgewalt in
den neuen Bundesländern-- Ergebnisse seait'›lugischer Forschung. Leipzig 1994. 89 S. ~«He]`t
10: Elener Volpriehz Langzeitarbeitslosigkeit in Ostsachsen. Leipzig 1994. 55 S. -~
Heft II: Beiträge zur Geschichte des Warschauer Ghettns. Leipzig 1994. 67 S. [Enthält
Marian Feldman: Der Aufstand im Warschauer Ghetto. S. 5- 15. - Eva Seeber: Das Ghetto von
Warschau. Von der Ausgrenzung :gern Völkermord. S. '17-58 [Für den Druck bearbeitete und
ergiiuzte Fassungen der Verträge, die die Verfasser auf der Gedenkveranstaltung des Pelrri~
schen lrıstitnts Leipzig, der Israelitiseherı Religierisgerrıeinde zu Leipzig, des Bundes der
Antifasehisten und des Rosa-Luxemburg-Vereins am 28. April 1993 aus Anlaß des 50.
Jahrestages des Aufstandes im Warschauer Ghette gehalten haben.] --« Ausgewählte Veröffenb
lichungen über das Warschauer Ghetto. S. 59-61. - Zu den Autoren dieses Heftes. S. 63-64.
~ Weitere Veröffentlichangerı des Rosa~Lı.rxemberg~Vereins e. V. S. 65- 67. -- Heft I2:
Joachim Tesch: Ziele und Wege der Wehnungsbauförderang. Leipzig 1994. 39 S.

Weiterhin werden seit 1991 die »Mitteilımgem publiziert (bisher 13 Hefte).


